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Vorwort  

Die Erdbebengefährdung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich als niedrig bis 
mittelstark einzustufen. Da wir seit über 100 Jahren von schweren Erdbeben verschont 
geblieben sind, wurde die Erdbebengefährdung lange Zeit unterschätzt. Als Folge der star-
ken Bautätigkeit im 20. Jahrhundert ist das Ausmass der möglichen Schäden aber enorm 
angewachsen. Das steigende Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft zusammen mit der ab-
nehmenden Akzeptanz von Unterbrüchen in den Infrastrukturnetzen haben zu einem gros-
sen Nachholbedarf bezüglich der Erdbebensicherung von Bauwerken geführt.  

Moderne Erdbebennormen wurden in der Schweiz erst im Jahr 1989 eingeführt, zu einem 
Zeitpunkt, als bereits die meisten Brücken des Nationalstrassennetzes erstellt waren. Nur 
rund 18 Prozent der Brücken wurden nach 1989 und somit nach aus heutiger Sicht moder-
nen Erdbebennormen gebaut. Die restlichen 82 Prozent der Brücken wurden vor Inkraft-
treten moderner Normen errichtet und entweder überhaupt nicht oder nur unzureichend für 
Erdbebeneinwirkung bemessen. Eine gewisse Anzahl der bestehenden Brücken kann des-
halb aus heutiger Sicht eine ungenügende Erdbebensicherheit aufweisen. Um diese kriti-
schen Bauwerke mit begrenztem Aufwand aus der Gesamtheit der Brücken herausfiltern 
zu können, wurde ein zweistufiges Verfahren zur Beurteilung der Erdbebensicherheit ent-
wickelt und in einer ersten Version dieser Dokumentation beschrieben, die 2005 veröffent-
licht wurde. 

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat 2005 mit der Beurteilung der Erdbebensicher-
heit der 4146 Brücken der Nationalstrassen nach diesem Verfahren begonnen. Die Ergeb-
nisse dieses zweistufigen Beurteilungsverfahrens sind im Bericht zuhanden des Parla-
ments mit dem Titel «Abklärungen zur Erdbebensicherheit der Brückenbauwerke der Na-
tionalstrassen» dokumentiert. Zusammenfassend wurden 583 Brücken (14 % der 
4146 Nationalstrassenbrücken) für eine vertiefte Überprüfung in der Stufe 2 ausgesondert. 
Die vertiefte Überprüfung der Erdbebensicherheit dieser Brücken wurde von den fünf 
ASTRA-Filialen vorgenommen. Ein Bedarf an Massnahmen wurde nur bei etwa 6 Prozent 
der überprüften Bauwerke identifiziert. Bei 3 Prozent der Bauwerke sind Studien gegen-
wärtig im Gang oder werden in den nächsten Jahren durchgeführt. Die Umsetzung von 
Massnahmen hat bereits begonnen und wird bis 2035 dauern. 

Die aktuelle Dokumentation basiert grösstenteils auf dem Inhalt der von Dr. Thomas Wenk 
überarbeiteten Dokumentation (Draft 2014). Sie wurde in der Folge durch aktuelle Themen 
erweitert, die für die Entwicklung von Projekten zur Beurteilung der Erdbebensicherheit von 
Kunstbauten von Bedeutung sind. Die vorliegende Dokumentation dient als ergänzende 
Anleitung zur Norm SIA 269/8:2017 [20], die für künftige Projekte zur Überprüfung und 
Verbesserung der Erdbebensicherheit von Brücken des ASTRA bestimmt ist, einschliess-
lich jener auf den rund 420 Kilometern Kantonsstrassen, die das ASTRA im Jahr 2020 mit 
dem neuen Netzbeschluss (NEB) von 2018 ins Nationalstrassennetz überführt hat. 

Bundesamt für Strassen  

Dimitrios Papastergiou 
Fachverantwortlicher Kunstbauten  
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1 Einleitung 

1.1 Grundlagen  

Die meisten Brücken des schweizerischen Nationalstrassennetzes wurden vor dem Inkraft-
treten moderner Erdbebennormen erstellt und daher nicht für seismische Einwirkungen 
bemessen. Angesichts dieser Problematik veröffentlichte das ASTRA 2005 eine erste Do-
kumentation zur Beurteilung der Erdbebensicherheit bestehender Strassenbrücken [26], in 
der ein einfaches zweistufiges Beurteilungsverfahren erläutert wird. In der Zwischenzeit 
wurden die grundlegenden Normen überarbeitet: So wurde die Norm SIA 261 [14] im 
Jahr 2014 revidiert, und das SIA-Merkblatt 2018 [21] wurde im Jahr 2017 durch die Norm 
SIA 269/8 [20] ersetzt. Zudem wurde das Kapitel «Erdbeben» der Norm SIA 261 im 
Jahr 2020 einer Teilrevision unterzogen. Anzumerken ist zudem, dass der Titel dieser Do-
kumentation geringfügig von demjenigen der ersten Version abweicht, um mit der Termi-
nologie der Norm SIA 269/8:2017 [20] übereinzustimmen. Ebenso wird der Begriff «Ertüch-
tigung» anstelle von «Verstärkung» oder auch «Sanierung» verwendet. 

1.2 Ablauf  

Das ursprünglich vorgeschlagene zweistufige Verfahren zur Beurteilung der Erdbebensi-
cherheit bestehender Strassenbrücken endete im Jahr 2020. Sein Ziel bestand darin, die-
jenigen Brücken herauszufiltern, die den heutigen Anforderungen bezüglich Erdbebensi-
cherheit nicht genügen, und eine Prioritätensetzung der erforderlichen Massnahmen zu 
ermöglichen. In der ersten Stufe wurden in einem einfachen, raschen Verfahren mit einer 
Checkliste im Umfang einer A4-Seite alle Brücken beurteilt. Einzig die in der ersten Stufe 
als kritisch erkannten Brücken wurden in der zweiten Stufe vertieft analysiert. Ergaben die 
Untersuchungen der zweiten Stufe eine ungenügende Erdbebensicherheit, mussten im 
nächsten Schritt abhängig von der Prioritätensetzung Massnahmen zur Erdbebenertüchti-
gung erwogen werden. Die Überprüfung der Erdbebensicherheit von Brücken erfolgt heute 
nach der Norm SIA 269/8:2017 [20]. 

1.3 Ziel der Dokumentation  

Diese Dokumentation richtet sich in erster Linie an spezialisierte Ingenieurinnen und Inge-
nieure, die mit der schwierigen Aufgabe betraut sind, die Erdbebensicherheit bestehender 
Brücken zu beurteilen. Sie liefert ergänzende Angaben zur Norm SIA 269/8:2017 [20] und 
ist in erster Linie für zukünftige Projekte des ASTRA zur Überprüfung der Erdbebensicher-
heit bestehender Brücken bestimmt. In Kapitel 5 der Publikation wird zu Informationszwe-
cken auch das zweistufige Verfahren vorgestellt, das zwischen 2005 und 2020 zur Identi-
fizierung von Nationalstrassenbrücken, die bezüglich Erdbebensicherheit kritisch sind, an-
gewendet wurde. 

1.4 Geltungsbereich  

Das vorgeschlagene zweistufige Verfahren zur Beurteilung der Erdbebensicherheit beste-
hender Strassenbrücken, das im Zeitraum 2005ï2020 angewendet wurde (Kapitel 5), war 
auf Balkenbrücken ausgerichtet, die in der Schweiz am weitesten verbreitet sind und die 
grösste Erdbebenverletzbarkeit aufweisen. Rahmen-, Sprengwerk- und Bogenbrücken so-
wie andere Spezialtypen wurden relativ summarisch behandelt. Die Anwendbarkeit eines 
solchen Verfahrens ist auf die in der Schweiz vorherrschende niedrige bis mittlere Seismi-
zität beschränkt. Die Bestimmungen der aktuellen Version sind auf bestehende Strassen-
brücken von Nationalstrassen ausgerichtet, wobei wiederum Balkenbrücken das primäre 
Ziel sind. Gerade diese Brücken weisen häufig eine grössere Erdbebenverletzbarkeit ver-
glichen mit anderen Brückentypen auf. Die meisten Beurteilungskriterien stützen sich direkt 
auf die Erdbebenbemessungen gemäss den SIA-Normen, d. h. beurteilt wird in erster Linie, 
ob die Erdbebensicherheit den geltenden Normen für neue Bauwerke entspricht. 
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1.5 Inkrafttreten un d Änderungen  

Die vorliegende Dokumentation tritt am 06.06.2024. Die ĂAuflistung der Änderungenñ ist 
auf Seite 119 zu finden. 
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2 Entwicklung der Erbebenbestimmungen 

2.1 Erfahrungen aus historischen Erdbeben  

Schadenstatistiken jüngerer Starkbeben in Industrieländern mit guter Einhaltung der Bau-
vorschriften lassen immer wieder einen sehr starken Einfluss der Erdbeben-Normengene-
ration auf das Ausmass der Schäden erkennen. Als Beispiel dafür zeigt Abb. 2.1die Scha-
denverteilung von 233 beschädigten Brücken nach dem Northridge Erdbeben im Jahre 
1994 bei Los Angeles in Kalifornien (Magnitude Mw = 6,7). Insgesamt wurden 3533 Brü-
cken im Hauptschadensgebiet ausgewertet und darunter die 233 beschädigten Brücken 
nach Schadensausmass und Normengeneration bezüglich Erdbebenbemessung aufgeteilt 
[59]. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass nur Brücken eingestürzt sind, die vor 1981 
nach aus heutiger Sicht veralteten Regeln auf Erdbeben bemessen waren (Abb. 2.1). Bei 
den eingestürzten Brücken handelte es sich um Balkenbrücken mit dem Schadenbild Trä-
gerabsturz oder Stützenversagen. Auch mittlere und schwere Schäden sind nur bei diesen 
vor 1981 konstruierten Brücken aufgetreten. Bei den Brücken, die nach der damals aktu-
ellen neuesten Normengeneration ab dem Jahre 1981 ausgelegt oder nachträglich auf die-
ses Niveau verstärkt wurden, sind höchstens leichte Schäden beobachtet worden. Von den 
Bemessungskonzepten her betrachtet ist die kalifornische Erdbebennorm aus dem Jahre 
1981 etwa mit der neuen Normengeneration in der Schweiz (SIA 260 bis SIA 267) ver-
gleichbar, die Anfang 2003 in Kraft getreten sind. 

 

Abb. 2.1   Einþuss der Erdbeben-Normengeneration auf das Schadensausmass von 233 
Brücken im Hauptschadensgebiet des Erdbebens von Northridge bei Los Angeles in Kali-
fornien [101]. 

2.2 Norm SIA 160 Ausgabe 1970  

In der Schweiz wurden erstmals im Jahre 1970 Erdbebenbestimmungen für Brücken er-
lassen. Die Ausgabe 1970 der Norm SIA 160 verlangte generell die Berücksichtigung einer 
horizontalen Beschleunigung von 2% für alle Bauwerke, d.h. auch für Brücken [SIA 160 
[11]]. Im Kanton Basel-Stadt erhöhte die zuständige Behörde diesen Wert auf 5% gestützt 
auf Art. 22.1 der Norm SIA 160, der für besonders erdbebengefährdete Gebiete der 
Schweiz die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung vorsah. In den übrigen stärker erdbe-
bengefährdeten Gebieten der Schweiz (Alpenraum, St. Galler Rheintal) wurde kein Ge-
brauch von dieser Ausnahmeregelung gemacht. 

Fünf Jahre später im Jahre 1975 sind ergänzende konstruktive Bestimmungen in Form der 
Empfehlung SIA 160/2 ĂPraktische Massnahmen zum Schutze der Bauwerke gegen Erd-
bebenwirkungñ [SIA 160/2 [24]] erschienen. Im Gegensatz zum allgemein gehaltenen Titel 
dieser Empfehlung befasst sich deren Inhalt ausschliesslich mit Gebäuden. Für andere 
Bauwerke, wie z.B. für Brücken, sind darin keine konstruktiven Bestimmungen enthalten. 
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Abgesehen von den erwähnten rechnerischen Erdbebenbestimmungen der Norm SIA 160, 
Ausgabe 1970 [23], ist festzuhalten, dass infolge anderer Normbestimmungen insbeson-
dere bezüglich Wind- und Bremskräften sowie konstruktiver Kriterien (z.B. Durchlaufträger) 
viele Brücken in der Schweiz bereits einen gewissen Grundschutz gegen Erdbeben auf-
weisen. 

2.3 Norm SIA 160 Ausgabe 1989  

In der Ausgabe 1989 der Norm SIA 160 [12] ist ein ausführliches Kapitel der Erdbebenein-
wirkung gewidmet. Für Brücken wurden rechnerische Nachweise und konstruktive Mass-
nahmen abgestuft nach Bauwerksklasse und Erdbebenzone eingeführt [SIA 160 [12]]. Bei 
den konstruktiven Massnahmen ist insbesondere die neu eingeführte Absturzsicherung 
des Brückenträgers zu erwähnen. Mit einfachen Vorschriften über die Mindestabmessun-
gen der Auflagerbereiche soll erreicht werden, dass der Brückenträger nicht herunterfällt, 
d.h. dass er höchstens von den Lagern auf die Auflagerbank fällt. Der neu vorgeschriebene 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis für Brücken der Bauwerksklasse III bedeutete eine we-
sentliche Verschärfung gegenüber früher. Danach müssen Lager und Fahrbahnübergänge 
die Verschiebungen des Brückenträgers infolge Erdbebeneinwirkung ohne Schäden auf-
nehmen können. 

Die Ausgabe 1989 der Norm SIA 160 enthält ferner die erste Erdbebenzonenkarte der 
Schweiz (Abb. 2.2). Sie beruht auf probabilistischen Erdbebengefährdungsstudien aus den 
70-er Jahren [92]. Pro Erdbebenzone wird ein sogenannter effektiver Wert der horizontalen 
Bodenbeschleunigung für ein Bemessungsbeben mit einer Wiederkehrperiode von 400 
Jahren festgelegt. Die Intensität des Bemessungsbebens liegt in den vier Zonen im Bereich 
von VI bis VIII auf der Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-Skala) [75]. Im Ver-
gleich dazu ist zu beachten, dass einzelne historische Erdbeben in der Schweiz höhere 
Intensitätswerte erreichten, z.B. wird die maximale Intensität des Erdbebens von Basel im 
Jahre 1356 auf IX geschätzt (siehe Anhang III). 

 

  EMS-Intensität Bondenbeschleunigung 

 Zone 1 VI-VII 0,6 m/s2 

 Zone 2 VII+ 1,0 m/s2 

 Zone 3a VIII- 1,3 m/s2 

 Zone 3b VIII+ 1,6 m/s2 

Abb. 2.2  Erdbebenzonen der Schweiz mit zugehöriger EMS-Intensität und maximaler ho-
rizontaler Bodenbeschleunigung des Bemessungsbebens gemäss Norm SIA 160 aus dem 
Jahre 1989 [12]. 
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Wird eine vor 1989 erstellte Brücke bezüglich Erdbebensicherheit nach der Ausgabe 1989 
der Norm SIA 160 [12] überprüft, ist damit zu rechnen, dass die Absturzsicherung und die 
Gebrauchstauglichkeit bei Bauwerksklasse III, insbesondere in den höheren Erdbebenzo-
nen, nicht erfüllt sind. Bezüglich horizontaler Ersatzkräfte ist in erster Linie bei relativ steifen 
Brücken in Quer- oder Längsrichtung eine Unterbemessung der Stützen und Lager zu ver-
muten, wobei auch dies häufiger in den höheren Erdbebenzonen problematisch wird. Mit 
der neuen Norm SIA [14] werden die Anforderungen an die Tragsicherheit der Stützen und 
Lager in der Regel noch höher.  

2.4 Norm SIA 261, Ausgabe 2003 ff  

Anfang 2003 ist eine neue Generation von Tragwerksnormen, die Normen SIA 260 bis SIA 
267 (Swisscodes) erschienen. Die Erdbebenbestimmungen in den neuen Normen basie-
ren auf dem Eurocode 8. Sie sind jedoch für die in der Schweiz vorherrschende niedrige 
bis mittlere Seismizität vereinfacht und praxistauglicher formuliert. Generell erfolgte eine 
Verschärfung der Erdbebenbestimmungen gegenüber der Norm SIA 160, so kann z.B. die 
Erdbebeneinwirkung für elastisches Tragwerksverhalten infolge einer differenzierteren Ein-
teilung in neu fünf anstelle von zwei Baugrundklassen und mit stärker überhöhten Ant-
wortspektren gut das Doppelte der bisherigen Werte erreichen [52]. Für Brücken wird neu 
für alle Bauwerksklassen und Erdbebenzonen ein rechnerischer Nachweis der Erdbeben-
sicherheit erforderlich. Der Gebrauchstauglichkeitsnachweis ist wie bisher nur für die 
höchste Bauwerksklasse BWK III zu führen und zwar neu mit einer gegenüber dem Trag-
sicherheitsnachweis halbierten Erdbebeneinwirkung (Gleichung (23) in Norm SIA 260 
[13]). Damit wird entsprechend dem Konzept des Eurocodes 8 eine reduzierte Wiederkehr-
periode des Bemessungsbebens für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis berücksichtigt. 
Die Absturzsicherung wurde im Wesentlichen aus der Norm SIA 160 übernommen, doch 
erfolgt neu eine Abstufung der erforderlichen Auflagerbankabmessungen nach der Bau-
werksklasse der Brücke mit der Folge, dass bei den höheren Bauwerksklassen die Anfor-
derungen generell gestiegen sind. 

Gemäss Rundschreiben des ASTRA vom 24. Januar 2003 gelten bereits ab Anfang 2003 
die neuen Tragwerksnormen SIA 260 bis 267 für neue Brückenprojekte [29]. Bei bestehen-
den Brücken sind ergänzende Überlegungen erforderlich (siehe Kapitel 2.6). 

Die Tragwerksnormen SIA 260 bis 267 wurden zwischen 2013 und 2014 überarbeitet. Ab-
gesehen von der erheblichen Erhöhung der Anforderungen an die Auflagerbankabmes-
sungen (Absturz von Brückenträgern) haben diese Revisionen jedoch keine wesentlichen 
Änderungen in Bezug auf Erdbeben mit sich gebracht. Im Jahr 2020 wurde allerdings eine 
vollständige Überarbeitung des Kapitels 16 (Erdbeben) der Norm SIA 261 veröffentlicht 
[22]. Diese bringt wichtige Änderungen mit sich, unter anderem die Einführung einer neuen 
Erdbebenzone Z1b, eine Anpassung der Form der Antwortspektren und eine Erhöhung 
des Bedeutungsbeiwerts der Bauwerksklasse (BWK) III. Zudem wurde 2020 auch eine 
Korrigenda zur Norm SIA 260:2013 veröffentlicht, welche die Gleichung (23) betrifft. Ge-
mäss dieser Korrigenda ist die Erdbebeneinwirkung für den Nachweis der Gebrauchstaug-
lichkeit aus der Norm SIA 261 zu übernehmen, ohne Reduktion des Werts (wie bisher auf 
50 %). 

2.4.1 Karte der Erdbebenzonen der Norm SIA 261 (2003 vs 2020)  

Die neue Erdbebenzonenkarte der Norm SIA 261 (Ausgabe 2003 und 2014) übernimmt 
die bisherige Abstufung in die vier Zonen Z1, Z2, Z3a und Z3b mit den gleichen Bemes-
sungswerten der Beschleunigung wie in der Norm SIA 160. Einzig die geographische Aus-
dehnung der einzelnen Zonen ändert sich, wobei insbesondere die Höhereinstufung der 
Nordwestschweiz, der Kantone Glarus, Schwyz und Graubünden sowie des Unterwallis zu 
erwähnen ist (Abb. 2.3). Diese Höhereinstufung ist primär auf die Übernahme der strenge-
ren Sicherheitsanforderungen des Eurocodes 8 zurückzuführen. So stellt der Bemessungs-
wert der horizontalen Bodenbeschleunigung jeder Zone neu ein Maximalwert anstelle des 
früheren effektiven Wertes dar und die Wiederkehrperiode des Bemessungsbebens wurde 
von 400 auf 475 Jahren entsprechend einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 10% 
in 50 Jahren angehoben. 
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Abb. 2.3  Karte der Erdbebenzonen der Schweiz gemäss Norm SIA 261 von 2003 und 
2014 [14]. 

Die neue Karte der Erdbebenzonen in der Ausgabe 2020 der Norm SIA 261 führt eine neue 
Zone Z1b mit einer Bodenbeschleunigung von 0,8 m/s2 ein, die zwischen jener der 
Zone Z1 (umbenannt in Z1a) und jener der Zone Z2 liegt (Abb. 2.4). Im Übrigen wurden 
die Grenzen der Zonen mit logischeren Übergängen neu modelliert. 

 

Abb. 2.4  Neue Karte der Erdbebenzonen der Schweiz gemäss Norm SIA 261 von 2020 [22]. 

2.4.2 Karten der Baugrundklassen und Mikrozonierungen  

Um die Zuordnung eines Gebäudestandortes in eine der sechs Baugrundklassen A bis F 
nach der Norm SIA 261 zu erleichtern, hat die Koordinationsstelle Erdbebenvorsorge des 
ehemaligen Bundesamts für Wasser und Geologie (BWG) Karten der Baugrundklassen im 
Internet veröffentlicht. 
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Erläuterungen dazu sind im methodologischen Leitfaden des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU) zu finden: 

¶ https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-stu-
dien/publikationen/erdbeben-karten-der-baugrundklassen.html. 

Die Karten können auf der Website des Bundes eingesehen werden:  

¶ https://map.geo.admin.ch, 

und zwar unter dem Hauptthema «Geologie» und sowie unter «Geologie» > «Naturgefah-
ren» > «Erdbeben» > «Seismische Baugrundklassen». 

Zudem stehen Karten der spektralen Mikrozonierungen zur Verfügung, die eine genauere 
Bestimmung der zu erwartenden Erdbebeneinwirkungen ermöglichen. Die betroffenen Ge-
biete sowie Links zu den Geodatenportalen der jeweiligen Kantone sind auf map.geo.ad-
min.ch unter der Rubrik «Spektrale Mikrozonierung» zu finden, zum Beispiel: 

¶ für den Kanton Waadt: https://www.geo.vd.ch; 

¶ für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft: https://map.geo.bs.ch, https://geo-
view.bl.ch; 

¶ für den Kanton Wallis: https://www.crealp.ch.  

2.4.3 Antwortspektren  

Neben der Einführung der Erdbebenzone Z1b betrifft die zweite wichtige Änderung der 
Version 2020 der Norm SIA 261 gegenüber der vorherigen Ausgabe die Anpassung der 
Form der Antwortspektren. Die Spektralformen wurden überarbeitet und erheblich korri-
giert, um sie so weit wie möglich mit einer späteren Aktualisierung der Antwortspektren des 
Eurocodes 8 in Einklang zu bringen. Konkret wurden die Werte der Parameter (S, TB, TC und 
TD) in der entsprechenden Gleichung für alle Baugrundklassen geändert. Die Plateaus der 
Spektren der Baugrundklassen C, D und E sind in der revidierten Norm SIA 261 aus dem 
Jahr 2020 signifikant höher als in der Vorgängerversion: 

 

Abb. 2.5  Elastische Antwortspektren der Norm SIA 261 von 2020 für die Erdbebenzone 
Z2 (agd = 1,0 m/s2) im Vergleich mit den Spektren der Vorgängerversionen. 

Abgesehen von der Höhe des Plateaus sind die neuen Antwortspektren jedoch generell 
günstiger als die vorherigen, insbesondere was den Verschiebungsbedarf anbelangt. Die 
grosse Veränderung betrifft die Baugrundklasse E, bei der bereits ab einer Schwingzeit 
von etwa 0,3 s die entsprechenden Erdbebeneinwirkungen stark reduziert sind. Diese Re-
duktion ist so gross, dass selbst bei einem Wechsel der Erdbebenzone von Z1 auf Z1b die 
für die Baugrundklasse E zu berücksichtigenden Einwirkungen geringer sind (ab einer 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/erdbeben-karten-der-baugrundklassen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikationen-studien/publikationen/erdbeben-karten-der-baugrundklassen.html
https://map.geo.admin.ch/
https://geoview.bl.ch/
https://geoview.bl.ch/
https://www.crealp.ch/
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Schwingzeit von ca. 0,4 s) als die Einwirkungen, die zuvor in einer niedrigeren Zone (Z1 
statt Z1b) berücksichtigt werden mussten. 

Die Revision der Norm SIA 261 hatte keine Auswirkungen auf die Mikrozonierungen. Die 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Normenkommission SIA 261 hat jedoch Empfehlungen zur An-
wendung der Antwortspektren bei Mikrozonierungen formuliert, die seit der Publikation des 
neuen Erdbebengefährdungsmodells von 2015 nicht mehr aktualisiert worden sind. Dies 
betrifft alle Mikrozonierungen ï mit Ausnahme derjenigen in der Waadt ï, die 2018 aktua-
lisiert wurden und daher mit der revidierten Norm SIA 261 aus dem Jahr 2020 unverändert 
angewendet werden können. 

Die Empfehlungen der Normenkommission SIA 261 sind für eine Übergangsphase bis zur 
Aktualisierung der betreffenden Mikrozonierungen bestimmt. Dabei schlägt die Normen-
kommission SIA 261 aus logischen und pragmatischen Gründen vor, die Umhüllende des 
Antwortspektrums der nicht aktualisierten Mikrozonierung und jenes der Baugrundklasse 
gemäss der revidierten Norm SIA 261 zu verwenden. Das bedeutet, dass zwei Kurven zu 
betrachten sind, und natürlich auch, dass die Baugrundklasse bestimmt werden muss, die 
dem jeweiligen Standort zuzuordnen ist. 

2.4.4 Duktiles und nicht -duktiles Verhalten des Tragwerkes  

Neu stehen zwei Konzepte der Erdbebenbemessung zu Verfügung: das duktile Tragwerks-
verhalten und das nicht-duktile Tragwerksverhalten. Die beiden Bemessungskonzepte un-
terscheiden sich in erster Linie durch unterschiedliche Bemessungsregeln und Verhaltens-
beiwerte. 

Das Konzept des nicht-duktilen Tragwerksverhaltens lehnt sich an die übliche Vorgehens-
weise nach den SIA-Normen an. Die Erdbebenbemessung erfolgt konventionell wie bei der 
Bemessung für Schwerelasten oder Wind. Der Verhaltensbeiwert q, der zur Reduktion der 
Erdbebeneinwirkung für elastisches Tragwerksverhalten in Rechnung gestellt werden darf, 
beträgt q = 2,0 für Stahlbetontragwerke mit Betonstahl B oder C sowie für Stahlbautrag-
werke (ausser für die Querschnittsklasse 4), und nur q = 1,5 für alle übrigen Bauweisen. 
Der Verhaltensbeiwert von q = 1,5 berücksichtigt im Wesentlichen nur die Überfestigkeit. 

Das Konzept des duktilen Tragwerksverhaltens beruht auf den Erkenntnissen des moder-
nen Erdbebeningenieurwesens wie der Methode der Kapazitätsbemessung und nützt das 
hohe Energiedissipations- und inelastische Verformungsvermögen eines duktil gestalteten 
Tragwerks aus. Der Verhaltensbeiwert q darf deshalb je nach Tragsystem und weiteren 
baustoffspezifischen Kriterien (Stahlqualität des Bewehrungsstahls oder Querschnitts-
klasse des Stahlprofils) im Bereich von 2,0 bis 5,0 angesetzt werden, d.h. wesentlich grös-
ser als bei nicht-duktilem Tragwerksverhalten. Im Gegenzug sind die konstruktiven Regeln 
in den neuen Erdbebenkapiteln der Normen SIA 262 bis 266 einzuhalten. 

2.4.5 Entwicklung der Erdbebeneinwirkung in den Normen  

Abb. 2.6 zeigt vereinfachend die Entwicklung der anzusetzenden Erdbebenkräfte für duk-
tile und nicht-duktile Stahlbetonbrückenstützen im Laufe der letzten Normengenerationen. 
Als typische Kenngrösse wird der Ersatzkraftindex für eine in Längsrichtung relativ steife 
Brücke graphisch dargestellt (d. h. die massgebende Eigenschwingzeit fällt in den Bereich 
der maximalen Amplifikation der Antwortspektren der Beschleunigung), und zwar für die 
beiden BWK II und III und für mittelsteifen Baugrund gemäss SIA 160 resp. Baugrund-
klasse B gemäss SIA 261 in der Zone Z3b. Der Ersatzkraftindex ist das Verhältnis der to-
talen horizontalen Ersatzkraft auf Bemessungsniveau zum massgebenden Gewicht (Dau-
erlasten plus Anteil der Nutzlasten).  

Als Bewehrungsstahl der Brückenstütze wurde Bewehrungsstahl der Duktilitätsklasse C 
angenommen. Gemäss SIA 261 und SIA 262 erhält man dann einen Verhaltensbeiwert 
q = 4,0 für duktiles Tragwerksverhalten und q = 2,0 für nicht-duktiles Tragwerksverhalten. 

Zwei Trends prägen den Verlauf des Ersatzkraftindex in Abb. 2.6: Erstens nimmt das Ni-
veau von einer Normengeneration zur nächsten stetig zu und zweitens ist eine immer stär-
kere Differenzierung zwischen unterschiedlichen Bauweisen zu erkennen. Für nicht-dukti-
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les Tragwerksverhalten nach der Norm SIA 261 ergibt sich fast der dreifache Ersatzkraft-
index gegenüber früher, während für duktiles Verhalten bei beiden Bauwerksklassen nur 
eine kleine Erhöhung erfolgt. Die relativ geringe Zunahme des Index zwischen den Ausga-
ben 2003 und 2020 der Norm SIA 261 hängt mit der für dieses Beispiel gewählten Bau-
grundklasse B zusammen. Bei den Baugrundklassen C, D oder E würde der Index deutli-
cher ansteigen. 

 

Abb. 2.6  Geschichtliche Entwicklung des Ersatzkraftindex für duktiles und für nicht dukti-
les Stahlbeton-Tragwerksverhalten in den letzten vier SIA-Normengenerationen (Erdbe-
benzone Z3b, Baugrundklasse B, Bauwerksklassen BWK II und BWK III). 

Mit der Norm SIA 261 sind die konventionelle Bemessung und konstruktive Durchbildung 
nach den bisherigen Normen neu als nicht-duktiles Tragwerksverhalten einzustufen, da in 
der Regel die duktilitätsfördernden konstruktiven Massnahmen nicht eingehalten sind und 
ein vorzeitiges sprödes Versagen nicht ausgeschlossen werden kann. Anstelle der bishe-
rigen Reduktionsfaktoren im Bereich zwischen 2,3 und 3,8 (entsprechend 1/CK nach 
SIA 160, Ausgabe 1989) sind deshalb für nicht-duktiles Tragwerksverhalten nur noch Ver-
haltensbeiwerte im Bereich von 1,5 bis 2,0 zugelassen. Dies entspricht fast einer Verdop-
pelung der resultierenden Erdbebenschnittkräfte gegenüber früher. 

2.5 Bestehende Kunstbauten gemäss SIA Normen  

Generell erforderte die Anwendung der SIA-Normen auf bestehende Kunstbauten zusätz-
liche Entwicklungen, die in einer eigenen Normensammlung, den Normen SIA 269:2011 
[18], formalisiert wurden. In Bezug auf Erdbeben wurde jedoch schnell klar, dass beste-
hende Kunstbauten nicht gleich behandelt werden können wie Neubauten und dass ein 
spezifischer Ansatz dringend erforderlich ist. Da ein erheblicher Teil der bestehenden 
Kunstbauten in der Schweiz ohne Berücksichtigung von Erdbeben oder mit nicht ange-
passten Methoden bemessen wurde, müsste eine grosse Mehrheit von ihnen ertüchtigt 
werden, wenn man sie nach denselben Kriterien wie Neubauten beurteilen würde. Um die 
erforderlichen Investitionen sinnvoll zu begrenzen, wurde daher ein anderer Ansatz entwi-
ckelt und bereits 2004 im SIA-Merkblatt 2018 [21] (2004) festgehalten. Der in diesem inno-
vativen Dokument verwendete risikobasierte Ansatz besteht im Wesentlichen darin, das 
minimal erforderliche Sicherheitsniveau in Bezug auf die Akzeptanz des Individualrisikos 
zu definieren. Das SIA-Merkblatt 2018 wurde später geringfügig angepasst und Ende 2017 
unter der Bezeichnung SIA 269/8:2017 [20] in die Normensammlung SIA 269 aufgenom-
men. 
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2.5.1 Das Merkblatt SIA 2018 (2004)  

In Bezug auf Erdbeben liegt der wesentliche Unterschied zwischen neuen und bestehen-
den Kunstbauten in den Kosten der Massnahmen. Bei Neubauten sind die Kosten für die 
Umsetzung der Vorgaben der neuesten Baunormen nahezu vernachlässigbar. Studien in 
der Schweiz haben gezeigt, dass die Mehrkosten höchstens ein Prozent der Rohbaukosten 
ausmachen. Zudem können diese Kosten durch eine geeignete Gestaltung der Tragstruk-
tur erheblich gesenkt werden. Bei bestehenden Kunstbauten sieht das ganz anders aus. 
Im Gegensatz zu Neubauten können hier natürlich keine günstigen Entscheidungen hin-
sichtlich der Gestaltung des Tragwerks mehr getroffen werden. Zudem ist eine Ertüchti-
gung dieser Bauten sehr kostspielig und kann zweistellige Prozentzahlen des Werts des 
Objekts erreichen. Deshalb sind für neue und bestehende Kunstbauten unterschiedliche 
Ansätze erforderlich. Im SIA-Merkblatt 2018 «Überprüfung bestehender Gebäude bezüg-
lich Erdbeben» [21] wurde bereits 2004 ein solcher Ansatz formalisiert, der die Grundsätze 
der Verhältnismässigkeit und Zumutbarkeit auf die Risikoreduktion und die Kosten der 
Massnahmen anwendet. Damit können unter anderem angemessene Investitionsgrenzen 
festgelegt werden. 

Der Ansatz des SIA-Merkblatts 2018 basiert auf Risikobegriffen. Das Individualrisiko wird 
vom Kollektivrisiko abgekoppelt und das minimal erforderliche Sicherheitsniveau wird in 
Bezug auf die Akzeptanz des Individualrisikos definiert. Die folgenden Elemente bilden das 
Grundgerüst des SIA-Merkblatts 2018: 

¶ Individualrisiko 

¶ Grundsatz der Verhältnismässigkeit 

¶ Grundsatz der Zumutbarkeit 

Das SIA-Merkblatt 2018 war in erster Linie für die Beurteilung von Gebäuden bestimmt und 
das minimal erforderliche Sicherheitsniveau wird darin in Verbindung mit der Akzeptanz 
des Individualrisikos definiert. Das Individualrisiko gibt die mittlere Wahrscheinlichkeit an, 
mit der eine einzelne Person in einem Gebäude durch ein Erdbeben stirbt. Bei der Ab-
schätzung des Individualrisikos wird von einer Person ausgegangen, die sich rund um die 
Uhr im betreffenden Gebäude befindet. So ausgedrückt ist das Individualrisiko vielmehr ein 
Indikator für die Tragsicherheit des Gebäudes als tatsächlich ein Risiko für einzelne Per-
sonen, da sich in der Regel niemand rund um die Uhr in einem Gebäude aufhält. Die Ver-
knüpfung des Individualrisikos mit der Tragsicherheit erfolgt mithilfe des Erfüllungsfaktors 

(aeff). Dieser quantifiziert, inwieweit ein bestehendes Bauwerk die Anforderungen an ein 
neues Bauwerk gemäss den neuesten SIA-Normen erfüllt. Ein minimaler Erfüllungsfaktor, 

der dem akzeptierbaren Individualrisiko entspricht, wurde festgelegt (amin = 0,25 für BWK I 
und BWK II). Anders ausgedrückt: Die Sicherheit einer einzelnen Person ist in einem be-
stehenden Gebäude gewährleistet, wenn dieses einen Viertel der Anforderungen der neu-
esten SIA-Normen einhält. 

Wenn das Kriterium der Akzeptanz des Individualrisikos erfüllt ist (aeff > amin), muss die 
Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Massnahmen auf der Grundlage der Rettungs-
kosten erfolgen. Diese entsprechen statistisch den Beträgen, die zur Rettung von Men-
schenleben aufgewendet werden. Die Verhältnismässigkeit kann nur anhand eines Ver-
gleichs mit den Beträgen bestimmt werden, die in anderen Situationen verwendet werden, 
wobei in der Regel 10 Millionen Franken pro gerettetem Menschenleben als verhältnismäs-
sig betrachtet werden. Zur Anwendung dieses Kriteriums muss das Kollektivrisiko bestimmt 
werden, das von der Anzahl der Personen, die sich in einem Gebäude aufhalten, und deren 
Anwesenheitsdauer abhängt. In die Berechnung der Rettungskosten fliessen die mit der 
Massnahme verbundene Risikoreduktion, die durchschnittliche Personenbelegung des 
Gebäudes (PB) und die Restnutzungsdauer mit ein. Logischerweise sind die Rettungskos-
ten umso geringer, je grösser die Risikoreduktion ist, je mehr das Gebäude belegt ist und 
je länger es genutzt wird. Dabei ist zu beachten, dass die Wiederkehrperiode von Erdbeben 
viel höher ist (ca. 500 Jahre) als die Restnutzungsdauer (ca. 50 Jahre) und ein Gebäude 
selten ständig belegt ist, sodass durch Massnahmen statistisch betrachtet nur sehr wenige 
Menschenleben gerettet werden können. Deshalb erreichen auch die als verhältnismässig 
geltenden Beträge nur einen Bruchteil der Grenzkosten von 10 Millionen Franken. 
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Grundsätzlich müssen Massnahmen ergriffen werden, wenn der Erfüllungsfaktor unter den 

minimalen Schwellenwert fällt (aeff < amin). Es kann jedoch Situationen geben, beispiels-
weise bei Gebäuden, die nur selten von Menschen betreten werden, in denen solche Mas-
snahmen zu teuer wären und die Rettungskosten nicht verbessern würden. Für solche 
Fälle wurde der Begriff der Zumutbarkeit eingeführt. Dieser Begriff kommt in der Umgangs-
sprache, aber auch im juristischen Bereich zu Anwendung. In der Regel wird er im Zusam-
menhang mit einer Einschränkung verwendet, die einen vertretbaren Umfang aufweisen 
muss. Im Rahmen des SIA-Merkblatts 2018 gelten Massnahmen zur Erreichung des mini-

malen Erfüllungsfaktors (amin = 0,25 für BWK I und BWK II) als zumutbar, wenn die Ret-
tungskosten unter 100 Millionen Franken pro gerettetem Menschenleben liegen. Sind die 
Ausgaben zur Erreichung eines akzeptierbaren Individualrisikos nicht zumutbar, so muss 
durch organisatorische Massnahmen versucht werden, die Anzahl der exponierten Perso-
nen oder die Zeit, in der sie exponiert sind, zu vermindern. Beispielsweise kann eine Bele-
gungsquote festgelegt werden, die nicht überschritten werden darf, oder die Nutzung des 
Gebäudes kann geändert werden. Wenn es keine zumutbaren Massnahmen gibt, um den 
minimalen Erfüllungsfaktor zu erreichen, muss dieses Risiko bewusst akzeptiert werden. 

Schliesslich ist festzuhalten, dass die Verhältnismässigkeit und die Zumutbarkeit nicht un-
bedingt wörtlich zu nehmen sind. Zu berücksichtigen ist auch die Höhe der Beträge, die 
zur Verbesserung der Erdbebensicherheit ausgegeben werden müssten, im Vergleich zu 
den Gesamtkosten eines Umbaus. So können die Kosten, selbst wenn sie über den Gren-
zen von 10 oder 100 Millionen Franken pro gerettetem Leben liegen, als verhältnismässig 
oder zumutbar betrachtet werden, wenn sie nur wenige Prozent der Gesamtkosten eines 
Umbaus ausmachen. 

2.5.2 Die Norm SIA 269/8 (2017)  

Die Norm SIA 269/8 «Erhaltung von Tragwerken ï Erdbeben» [20] ersetzt seit Dezem-
ber 2017 das SIA-Merkblatt SIA 2018. Sie ist seither das grundlegende Dokument für die 
Überprüfung der Erdbebensicherheit bestehender Bauten, wobei der risikobasierte Ansatz 
zur Beurteilung der Erdbebensicherheit übernommen und erweitert wurde. Das Hauptziel 
besteht darin, unverhältnismässige Massnahmen zu vermeiden, denn eine Erdbebener-
tüchtigung ist bei einem bestehenden Bau im Gegensatz zu einem Neubau in der Regel 
äusserst kostspielig. Der Ansatz stützt sich auf die beiden Hauptpfeiler des SIA-Merk-
blatts 2018: die Definition eines minimalen Erfüllungsfaktors, um die individuelle Sicherheit 
zu gewährleisten, und die Anwendung der Verhältnismässigkeit, um die Wirksamkeit von 
Ertüchtigungsmassnahmen festlegen und ausgehend davon vorschlagen zu können, ob 
sie umgesetzt werden sollen oder nicht. 

Der Mindesterfüllungsfaktor wird in Abhängigkeit der Bauwerksklasse, zu der das unter-
suchte Bauwerk gehört, bestimmt. Mit der Norm SIA 269/8 wurden gegenüber dem SIA-
Merkblatt 2018 zwei besondere Bauwerksklassen mit einem erhöhten Mindesterfüllungs-

faktor eingeführt (amin = 0,4 statt amin = 0,25). Es handelt sich um: 

¶ BWK II-s, Schulen und Kindergärten (inkl. Gebäude, in denen Jugendliche in Ausbil-
dung verkehren) 

¶ BWK II-i, Bauwerke mit bedeutender Infrastrukturfunktion (z. B. Brücke über einen 
wichtigen Verkehrsweg oder SBB-Kraftwerk) 
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Im Vergleich zum SIA-Merkblatt 2018 wurde der Begriff der Zumutbarkeit fallengelassen, 
da er in rechtlicher Hinsicht problematisch war. So sind Massnahmen nun zwingend erfor-

derlich, wenn der Erfüllungsfaktor aeff kleiner ist als der Mindesterfüllungsfaktor amin. Zu-
dem liefert die Norm SIA 269/8 die Elemente, mit denen bei der Berechnung der Verhält-
nismässigkeit unter anderem der Wert des Bauwerks und seine Infrastrukturfunktion be-
rücksichtigt werden können. 

Zu beachten ist, dass die Tabellen mit den Kennwerten der Baustoffe, abhängig von der 
Ausgabe der Norm, die im Anhang des Merkblatts SIA 2018 aufgeführt waren, neu in die 
entsprechenden Normen SIA 269/x integriert sind. Beispielsweise befindet sich die Tabelle 
der Kennwerte von Beton im Anhang der Norm SIA 269/2 «Erhaltung von Tragwerken ï 
Betonbau». 

2.6 Besonderheiten bei bestehenden Brücken  

Die Erdbebenbestimmungen in den neuen Tragwerksnormen SIA 260 bis SIA 267 sind 
primär für die Projektierung neuer Bauwerke ausgelegt. Bei der Überprüfung von beste-
henden Brücken sind gemäss [29], bereits seit Anfang 2003 die neuen Normen zu verwen-
den. Damit soll eine möglichst rasche Einführung der neuen, mit den Eurocodes verträgli-
chen Normen gewährleistet werden. 

Die Unterscheidung zwischen duktilem und nicht-duktilem Tragwerksverhalten stellt für die 
Überprüfung bestehender Bauten eine zu scharfe Abgrenzung dar. Da bei bestehenden 
Brücken die konstruktiven Regeln des duktilen Tragwerksverhaltens in den wenigsten Fäl-
len eingehalten sind, muss die kraftbasierte Überprüfung meist für nicht-duktiles Verhalten 
mit entsprechend niedrigen q-Werten erfolgen. Als Alternative bietet die verformungsba-
sierte Überprüfung (siehe Abschnitt 7.2); die Möglichkeit, das vorhandene elastische und 
plastische Verformungsvermögen besser abzuschätzen und auch Tragwerke zwischen 
dem duktilen und dem nicht-duktilen Verhalten realistisch zu erfassen. 

Oft können mit der in Kapitel 6.7 beschriebenen verformungsbasierten Überprüfung die 
Anforderungen an die Erdbebensicherheit der neuen Tragwerksnormen SIA 260 bis 267 
voll erfüllt werden. Auch wenn dies nicht gelingt, ist auf Grund von Kosten-Risiko-Überle-
gungen nicht zwangsläufig eine bauliche Ertüchtigung erforderlich. In Kapitel 8.2 werden 
auf der Norm SIA 269/8 basierende Hinweise für die Entscheidung gegeben, ob der vor-
handene Zustand einer Brücke weiterhin akzeptiert werden kann oder ob sie ertüchtigt 
werden soll. 

2.7 Altersstruktur von bestehenden Brücken  

Das Nationalstrassennetz umfasst derzeit etwa 4280 Brücken. Einige Bauwerke sind zum 
Inventar hinzugekommen, da mit dem NEB von 2018 rund 420 km Kantonsstrassen in das 
Nationalstrassennetz überführt wurden. Eine Aufgliederung nach Baujahr in vier Zeitab-
schnitte entsprechend der Entwicklung der Erdbebenbestimmungen in den SIA-Normen 
zeigt, dass rund 28 Prozent der Brücken vor 1970 und 54 Prozent in der Übergangszeit 
zwischen 1970 und 1989 erstellt worden sind. Etwa 13 Prozent der Brücken sind in den 
Jahren 1990 bis 2003 nach Inkrafttreten von aus heutiger Sicht modernen Erdbebenbe-
stimmungen gemäss der Norm SIA 160 aus dem Jahr 1989 erbaut worden, während nur 
gerade 5 Prozent aus der Zeit nach dem Jahr 2003, in dem die Norm SIA 261:2003 in Kraft 
getreten ist, stammen (Abb. 2.7). 
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Abb. 2.7  Normengeneration der Erdbebennormen, nach denen die 4280 Brücken des Na-
tionalstrassennetzes gebaut wurden (2020). 

 

< 1970
28%

1970 - 1989
54%

1990 - 2003
13%

> 2003
5%



ASTRA 82003  |  Überprüfung der Erdbebensicherheit bestehender Strassenbrücken 

20 Ausgabe 2024   |   V2.12 

3 Erdbebenverletzbarkeit von Br¿cken 

3.1 Phänomene bei einem Erdbeben  

Infolge der raschen Bodenbewegungen während eines Erdbebens können Brücken in den 
beiden horizontalen Richtungen und in vertikaler Richtung zu Schwingungen angeregt wer-
den. Bei niedriger bis mittlerer Seismizität, wie in der Schweiz vorherrschend, kann die 
vertikale Anregung meist problemlos aufgenommen werden, da Brücken primär auf die 
vertikalen Lasten (Eigen-, Auf- und Verkehrslasten) ausgelegt werden. Die horizontale Erd-
bebenanregung hingegen führt oft zu wesentlich grösseren Beanspruchungen als alle üb-
rigen Einwirkungen, wobei die Verletzbarkeit in Längsrichtung insbesondere bei Balken-
brücken generell grösser ist als in Querrichtung. 

Aufgrund der Wellennatur der Erdbebenerschütterungen bewegen sich die einzelnen Stüt-
zenfundamente und Widerlager nicht synchron zu einander, d.h. der Abstand zwischen 
den einzelnen Fundationen der Brücke vergrössert bzw. verkleinert sich periodisch. Im 
Baugrund können infolge Erdbeben Setzungen, Rutschungen und Verflüssigungen ausge-
löst werden, die bis zum Fundationsversagen von Stützen und Widerlagern führen können. 

Die Analyse der Erdbebenschäden von Brücken bei früheren starken Erdbeben erlaubt, 
gewisse typische Verhaltensmuster zu erkennen und daraus wichtige Lehren zur Erzielung 
eines besseren Erdbebenverhaltens zu ziehen  [71], [106]. In den weiteren Abschnitten 
dieses Kapitels werden typische Schadenbilder gegliedert nach Brückentypen präsentiert. 
Im Kapitel 4 Erdbebengerechter Entwurf und Bemessung, wird aufgezeigt, wie diese Schä-
den möglichst vermieden werden können. 

     

Abb. 3.1  Absturz eines Brückenträgers beim Erdbeben in Kobe 1995 (links) und in Chile 
2010 (rechts) [30]. 

3.2 Balkenbrücken  

Der Absturz des Brückenträgers von zu kurzen Auflagerbereichen in Längsrichtung ist das 
typische Erdbebenschadenbild von Balkenbrücken. Beispiele dazu nach dem Erdbeben 
von Kobe in Japan im Jahre 1995 und nach dem Erdbeben in Chile 2010 zeigt Abb. 3.1. 
Brücken, die aus einfachen Balken bestehen, wie z.B. vorfabrizierte Balkenbrücken, sind 
besonders anfällig auf einen Trägerabsturz bei Erdbeben (Abb. 3.2). Auch Durchlaufträger 
können bei den Widerlagern, bei Gerbergelenken oder bei Dilatationsfugen auf Zwischen-
stützen abstürzen. (Abb. 3.1). In Abb. 3.3 sind die Brückenträger bei einer Dilatationsfuge 
seitlich gegeneinander verschoben worden und von den Lagern auf die Auflagerbank des 
Stützenjochs heruntergefallen, ohne ganz abzustürzen. 

Der Absturz des Brückenträgers führt meist zu Personenschäden und zu einem Totalscha-
den der Brücke mit entsprechend lange dauerndem Unterbruch für die Instandsetzung oder 
Ersatz. Fällt der Brückenträger nur von den Lagern auf die Auflagerbank herunter 
(Abb. 3.3), so kann die Brücke oft mit beschränktem Aufwand wieder angehoben werden. 
Vor allem ist in diesem Fall eine relativ rasche Wiederinbetriebnahme auf provisorischen 
Lagern möglich. 
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Abb. 3.2  Absturz der Brückenträger einer vorfabrizierten Balkenbrücke beim Erdbeben in 
Taiwan 1999 [30]. 

 

Abb. 3.3  Seitlich verschobener und von den Lagern auf das Stützenjoch gefallener Brü-
ckenträger beim Erdbeben in Kobe 1995 [30]. 

Mit relativ einfachen Massnahmen bei den Auflagerbedingungen kann bereits eine gute 
Sicherheit gegen Trägerabsturz erzielt werden. In Brückenlängsrichtung sind die Abmes-
sungen der Auflagerbereiche auf die möglichen Bewegungen des Brückenträgers zwi-
schen den Widerlagern auszulegen (siehe Kapitel 4.3). In Brückenquerrichtung können 
Schubnocken als Absturzsicherung vorgesehen werden (Abb. 4.6) 

Das zweite typische Schadenbild bei Balkenbrücken sind Schäden an den Brückenstützen, 
die bis zum Einsturz führen können. Betroffen sind vor allem konventionell bemessene 
Stahlbetonstützen mit wenig Bügelbewehrung bzw. relativ grossem Bügelabstand im Ver-
gleich zum Durchmesser der Längsbewehrung (Abb. 3.4). Versagen erfolgt durch einen 
relativ spröden Bruch unter der kombinierten zyklischen Beanspruchung von Moment, 
Querkraft und Normalkraft. Bei Stahlstützen können gefährliche Instabilitäten im Stützen-
mantel auftreten, die zu einem spröden Versagen ohne nennenswerte Energiedissipation 
durch plastische Verformungen führen kann (Abb. 3.5). 
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Abb. 3.4  Einsturz von Stahlbetonbrückenstützen beim Erdbeben in Kobe 1995. [30]. 

 

Abb. 3.5  Beulen einer runden Stahlstütze beim Erdbeben in Kobe 1995 [30]. 

Besonders gefährdet sind relativ kurze Zwischenstützen, da diese einerseits infolge ihrer 
grossen Steifigkeit die horizontalen Kräfte aus dem Brückenträger anziehen und anderer-
seits infolge ihrer geringen Höhe ein ungünstiges Querkraft-Momenten-Verhältnis der Be-
anspruchungen aufweisen, welches häufig zu einem spröden Schubbruch führt (Abb. 3.6). 
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Abb. 3.6   Schubversagen einer Stahlbetonbrückenstütze beim Erdbeben in Kobe 1995 [30]. 

3.3 Rahmen - und Sprengwerkbrücken  

Monolithische Rahmenbrücken zeichnen sich durch ein generell günstiges Erdbebenver-
halten aus. Sie weisen keine der typischen Schwachstellen von Balkenbrücken wie Lager, 
Gerbergelenke, kurze Widerlagerbänke auf. Mögliche Schadenbilder sind Fundamentver-
schiebungen oder -verdrehungen sowie Setzungen der aufgeschütteten Fahrbahn neben 
der Brücke. Rahmenbrücken mit relativ hohen Widerlagerwänden können durch den bei 
Erdbeben erhöhten Erddruck ähnlich wie grosse Stützmauern gefährdet sein. 

Sprengwerkbrücken können bezüglich Erdbebenverhalten zwischen reinen Balken- und 
Rahmenbrücken eingestuft werden. 

3.4 Bogenbrücken  

Bogenbrücken weisen eine relativ hohe Längssteifigkeit auf und reagieren empfindlich auf 
Relativverschiebungen der Kämpfer. Infolge Erdbebenerschütterungen werden die beiden 
Kämpfer nicht synchron zueinander angeregt. Die resultierende zyklische Verlängerung 
und Verkürzung der Bogenspannweite kann zu Schäden führen, von herausfallenden Ge-
wölbesteinen, bis zum Einsturz (Abb. 3.7). Bogenbrücken mit aufgeständerter Fahrbahn 
sind ähnlich wie Balkenbrücken gefährdet bezüglich Absturz des Brückenträgers. 

  

Abb. 3.7 Beschädigte Naturstein-Bogenbrücke beim Erdbeben von Ceyhan in der Südtür-
kei 1998 (links) [30], eingestürzte Naturstein-Bogenbrücke Rio Claro beim Centro-Sur-Erd-
beben in Chile 2010 (rechts). 
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3.5 Schrägseilbrücken  

Schrägseilbrücken weisen meist relativ lange Grundschwingzeiten in Längs- und Querrich-
tung auf, so dass infolge Erdbebenanregung die Verschiebungen gross werden, während 
die Beanspruchungen klein bleiben. Dies kann zum Absturz des Brückenträgers bei den 
Widerlagern oder bei Zwischenfugen führen. Ferner kann der Brückenträger an die Pylone 
prallen. 

Mehrere weitgespannte Schrägseilbrücken sind beim Erdbeben in Kobe 1995 von sehr 
starken Bodenbewegungen erfasst worden [94]. Sie haben das Erdbeben ohne grössere 
Schäden überlebt, dies vor allem auch deshalb, weil sie als besonders wichtige Bauwerke 
in höhere Bauwerksklassen eingestuft und nach modernen Konzepten des Erdbebeninge-
nieurwesens auf ein entsprechend höheres Bemessungsbeben berechnet und ausgelegt 
worden waren. Vereinzelt gab es Schäden an Lagern und Spanngliedverankerungen [90]. 

Beim Chi-Chi-Erdbeben in Taiwan 1999 ereignete sich weltweit der erste grössere Scha-
denfall an einer Schrägseilbrücke infolge Erdbeben [64]. Der Brückenträger der 240 m lan-
gen Gi-Lu-Schrägseilbrücke prallte gegen die Widerlager, wobei grössere Schäden ent-
standen sind. Unter anderem versagte auch ein Schrägkabel. 

3.6 Lager und Fahrbahnübergänge  

Bei fester Längslagerung des Brückenträgers sind häufig Schäden beim den festen Lagern 
beobachtet worden. [57]. Die Hin- und Herbewegung im Lagerspiel des festen Lagers führt 
zu sehr hohen Anprallkräften, die das Lager zerstören können (Abb. 3.8). Auch bei speziell 
auf Erdbeben bemessenen Horizontalkraftlagern konnten schwere Schäden beobachtet 
werden. Abb. 3.9 zeigt eine mehrfeldrige Balkenbrücke eines noch nicht eröffneten Auto-
bahnabschnittes nach dem Umbrien-Erdbeben 1997 in Italien. Der durchgehende Brücken-
träger war bei einem Widerlager in Längsrichtung durch ein spezielles Horizontalkraftlager 
mit Zugstangen verankert (links in Abb. 3.9). Nach dem Erdbeben waren die Zugstangen 
Ø 50 mm fast aus ihrer Verankerung in einer an die Widerlagerrückwand anbetonierten 
Wandscheibe ausgerissen (rechts in Abb. 3.10). 

  

Abb. 3.8 Dreifeldträger mit fester Längslagerung am Widerlager am rechten Bildrand 
(links), Detail des abgerissenen festen Längslagers auf dem Widerlager (rechts), nach dem 
Erdbeben in Kobe 1995 [30]. 
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Abb. 3.9  Balkenbrücke mit 657 m langem Durchlaufträger und fester Längslagerung beim 
Widerlager, links im Bild (siehe Detail in Abb. 3.10) [30]. 

 

Abb. 3.10 Längsschnitt durch das Widerlager mit fester Längslagerung (Bild links). Ausge-
rissene Ankerplatte der Zugstangen Ø 50 mm des Längslagers in der anbetonierten 
Scheibe an der Widerlagerrückwand (Bild rechts), Umbrien 1997 [50] [30]. 

Bei einem festen Längslager ist nach dessen Zerstörung in der Anfangsphase des Erdbe-
bens in der Regel der Einsturz der Fahrbahnplatte zu erwarten. Unabhängig von der erd-
bebengerechten Bemessung der Auflager sind daher Massnahmen zur Sicherung gegen 
Absturz vorzusehen. 

Wenn der Trägerabsturz vermieden werden kann, bleiben die Schäden meist klein. 
Abb. 3.11 zeigt beschädigte Fahrbahnübergänge und beschädigte Brüstungen bei Wider-
lagern von Balkenbrücken, verursacht durch grössere Längsverschiebungen zwischen Wi-
derlager und Brückenträger. Je nach Ausmass der Schäden kann die Brücke unmittelbar 
nach dem Erdbeben entweder weiterhin befahren werden (links in Abb. 3.11), oder es 
muss zuerst ein behelfsmässiger Übergang erstellt werden, z.B. mit einer provisorischen 
Stahlplatte, wie rechts in Abb. 3.11 gezeigt. 
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Abb. 3.11   Beschädigte Fahrbahnübergänge nach dem Erdbeben in Taiwan 1999 [30]. 

Schäden wurden auch um die Gerbergelenke der Brücken beobachtet. Wenn die seismi-
schen Verschiebungen zwischen den benachbarten Teilen der Brücke gross sind und die 
Auflagerlänge nicht ausreicht, ist ein Absturz des Brückenträgers möglich. Zudem beträgt 
der Zwischenraum, der typischerweise in diesen Bereichen zwischen verschiedenen Tei-
len der Brücke vorgesehen ist, oft nur wenige Zentimeter. Folglich können auch Schäden 
durch Aneinanderprallen (Hammering) auftreten (siehe auch Abschnitte 3.7 und 7.4). 

3.7 Widerlager  

An Widerlagern können Schäden durch Setzungen des Fundamentes, der Hinterfüllung, 
der Dammschüttungen oder der Schleppplatte entstehen. Setzungen hinter dem Widerla-
ger im Übergangsbereich zum Strassenkörper können nach dem Erdbeben rasch wieder 
ausgeebnet werden, wie in Abb. 3.12 aus Boumerdès in Nord-Algerien im Jahre 2003 
(Magnitude MW = 6,7) ersichtlich. 

 

Abb. 3.12  Geringfügige Setzungen hinter dem Widerlager einer Strassenbrücke in Boum-
erdès, Algerien 2003 [30]. 

Gefährlicher sind Verkippungen des Widerlagers infolge des erhöhten Erddrucks während 
der Erdbebenerschütterungen oder infolge unterschiedlicher Setzungen (Abb. 3.13). Be-
sonders gefährdet sind dabei hohe Widerlagerwände ab einer lichten Höhe von etwa 7 m, 
da kleine Verkippungen zu grossen horizontalen Verschiebungen der Auflagerbank führen 
können. 
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Bleibende Widerlagerverdrehungen und -setzungen können auch durch Bodenverflüssi-
gung verursacht werden. Besonders empfindlich auf Verflüssigung reagieren Böden mit 
ausgedehnten Schichten aus locker gelagertem Sand, die sich unter dem Grundwasserni-
veau befinden. Je näher sich die auf Bodenverflüssigung anfällige Schicht unter dem Fun-
dationsniveau befindet, desto grösser ist im Allgemeinen das Schadenpotenzial. Eine 
Pfahlfundation bis in tiefere, stabilere Schichten kann bei Zwischenstützen eine zweckmäs-
sige Lösung sein, wie Abb. 3.13 zeigt. Bei Widerlagern genügt eine Pfahlfundation meist 
nicht, da sich der Damm hinter dem Widerlager infolge Bodenverflüssigung trotzdem set-
zen kann. Mögliche Massnahmen sind Austausch, Verdichtung oder Drainage der emp-
findlichen Bodenschichten. 

   

Abb. 3.13  Beschädigung des Widerlagers durch Setzungen (NISEE-PEER, Univ. of Cali-
fornia, Berkeley, [55]). 

Die erwähnten Phänomene können auch Strukturschäden am Widerlager und seinen Flü-
gelwänden verursachen. Der Aufprall der Balken auf das Widerlager und der Erddruck 
können zu einem spröden Versagen (Schubbruch) des Widerlagers führen (siehe 
Abb. 3.14), und das Versagen der Lager kann dazu führen, dass seine Verankerung her-
ausgerissen wird. 

 

Abb. 3.14  Versagen des Widerlagers, I-5/I-210 Interchange, Erdbeben von San-Fernando 
1971. (Quelle: NISEE-PEER, Univ. of California, Berkeley [99]). 
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Bei schwimmender Lagerung oder nach der Zerstörung der festen Längslagerung kann 
der Aufprall des Brückenträgers auf das Widerlager Schäden bewirken [58]. Schäden 
durch Aneinanderprallen können zwischen angrenzenden Bauwerken oder zwischen ver-
schiedenen Komponenten einer Brücke auftreten, wenn der Trennungsabstand nicht aus-
reicht, um die relative Verschiebung zwischen ihnen aufzunehmen, wodurch die Fuge ge-
schlossen wird. Mehrfeld- und Einfeldbrücken sind aufgrund der vielen unabhängigen 
Komponenten und der fehlenden Kontinuität in der Struktur am anfälligsten für Schäden 
durch Aneinanderprallen [76]. 

 

Abb. 3.15  Typische Erdbebenschäden an Brücken durch Aneinanderschlagen: Fall A zwi-
schen den Fahrbahnplatten und Fall B zwischen der Fahrbahnplatte und dem angrenzen-
den Widerlager.(Quellen: [86],[76]). 

Abb. 3.15 zeigt typische Erdbebenschäden an Brücken durch Aneinanderprallen zwischen 
Fahrbahnplatten (Abb. 3.15 Fall A [86], [76]) und zwischen der Fahrbahnplatte und dem 
angrenzenden Widerlager (Abb. 3.15 Fall B, [76]) aufgrund einer grossen Relativbewe-
gung. 

3.8 Geotechnische Aspekte  

Neben Bodenverflüssigung können bei Erdbeben auch Hangrutschungen und Felsstürze 
auftreten. Bei Bodenverflüssigung gefährdet sind vor allem Fundationen in aktiven Rutsch-
zonen. Beim Chi-Chi-Erdbeben in Taiwan 1999 (Magnitude MW = 7,6) wurden ¿ber 10ô000 
Hangrutschungen beobachtet. Die meisten Hangrutschungen traten in Gebieten mit einer 
maximalen Bodenbeschleunigung über 0,15 g und bei einer Hangneigung über 30° auf 
[81], [96]. Auf solchen Beobachtungen sind die grundsätzlichen Regelungen in Ziffer 7.2 
der Norm SIA 267 Geotechnik begründet, die eine Untersuchung der Wirkung von Erdbe-
ben auf den Baugrund auf die höheren Kombinationen von Erdbebenzonen und Baugrund-
klassen beschränken. 

Die Bodenverflüssigung ist ein Phänomen, bei dem eine kohäsionslose Bodenschicht un-
terhalb des Grundwasserniveaus durch starke seismische Erschütterungen des Bodens 

Fall A Fall B 

Fall A Fall A 
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erheblich an Festigkeit verliert. Der Grund dafür ist, dass sich bestimmte Arten von kohä-
sionslosem Boden während eines Erdbebens tendenziell verdichten. Diese Verdichtung 
führt zu einem Anstieg des Porenwasserdrucks im Boden, was wiederum bewirkt, dass die 
Festigkeit des Bodens verringert wird. Neu abgelagerte (d. h. geologisch junge) und relativ 
lockere natürliche Böden ebenso wie nicht oder schlecht verdichtete Aufschüttungen sind 
anfällig für eine Bodenverflüssigung. Besonders empfindlich sind lockere und lehmige 
Sande. Auch Schluff und loser Kies haben ein Verflüssigungspotenzial. Dichte natürliche 
Böden und gut verdichtete Aufschüttungen sind nur wenig verflüssigungsempfindlich. 
Tonböden sind in der Regel nicht anfällig, mit Ausnahme von sehr empfindlichen Tonbö-
den, die an bestimmten geografischen Orten zu finden sind. 

Im Allgemeinen kann eine Verflüssigung ab einer Bodenbeschleunigung von 1 m/s2 auftre-
ten (siehe auch SIA 269/8 [20]); bei geringeren Beschleunigungen ist dieses Phänomen 
sehr selten. In der Schweiz sind potenziell verflüssigungsempfindliche Böden oft durch Se-
dimente von Flüssen und Seen gekennzeichnet, wie zum Beispiel in der Walliser Ebene. 

Die Verflüssigung war bei vergangenen Erdbeben die vielleicht wichtigste Ursache von 
Brückenschäden. Die meisten Schäden sind auf die laterale Bewegung des Bodens bei 
den Brückenwiderlagern zurückzuführen. Es gab aber auch Fälle, in denen es zum Verlust 
der seitlichen und vertikalen Lager der Fundation der Brückenpfeiler kam. 

Die möglichen Folgen der Bodenverflüssigung lassen sich in die folgenden Kategorien ein-
teilen: 

1. Schlammlawine: Schlammlawinen sind die katastrophalste Form eines Grundbruchs, 
der aufgrund der Bodenverflüssigung auftreten kann. Diese grossen Rutschungen entwi-
ckeln sich, wenn die statische Belastung (Schwerkraft), die auf den Boden eines Gefälles 
einwirkt, grösser ist als die geringe Scherfestigkeit des verflüssigten Bodens (d. h. der sta-
tische Sicherheitsfaktor sinkt aufgrund der Verflüssigung unter 1,0). Da die durch ein Erd-
beben erzeugten Trägheitskräfte nicht nötig sind, um ein Abrutschen des verflüssigten Bo-
dens zu bewirken (die Schwerkräfte reichen aus), können solche Rutschungen auch dann 
noch auftreten, wenn der Boden nicht mehr bebt. Schlammlawinen führen in der Regel zu 
Verschiebungen von mehreren Dutzend Metern und treten mit relativ hohen Geschwindig-
keiten von bis zu mehreren Dutzend Kilometern pro Stunde auf. 

2. Spreizbruch (Lateral Spreading): Seitliche Bodenverschiebungen sind die häufigste 
Form von rutschähnlichen Bewegungen, die mit der Bodenverflüssigung einhergehen. Sie 
können aufgrund der kombinierten statischen Kräfte und der seismischen Trägheitskräfte 
in der Bodenmasse auf nur leicht geneigtem Terrain (in einigen Fällen eine Neigung von 
weniger als 1 %) unter einem verflüssigten Boden auftreten. Solche Verschiebungen 
bauen sich während eines Erdbebens immer dann auf, wenn die statischen und seismi-
schen Scherspannungen die Festigkeit des verflüssigten Bodens übersteigen. Der daraus 
resultierende Spreizbruch kann von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Metern betra-
gen und ist meist mit einer starken Rissbildung im Boden mit horizontalen und vertikalen 
Verschiebungen verbunden. Das Potenzial für seitliche Bodenverschiebungen wird erhöht, 
wenn es eine «freie Seite» gibt, zum Beispiel eine Flussrinne oder das schräge Ufer eines 
Sees oder einer Bucht, zu der hin Bewegungen möglich sind. Unter der Aufschüttung einer 
Zufahrtsrampe zur Brücke oder jeder Autobahnböschung kann es zu einem Spreizbruch 
oder einem «Einbruch in die Aufschüttung» kommen, wenn sich der darunter liegende Bo-
den verflüssigt. Die Erscheinungsformen sind Setzungen, seitliche Bodenverschiebungen 
und Risse in der Aufschüttung. 

3. Verringerung der Tragfähigkeit der Fundationen: Eine Bodenverflüssigung unter 
und/oder seitlich angrenzend an Brückenfundationen kann die vertikale und/oder laterale 
Tragfähigkeit der Fundationen erheblich reduzieren, was zu Setzungen der Fundation 
und/oder inakzeptablen seitlichen Bodenverschiebungen führen kann. 

4. Setzung des Bodens: Auch wenn die Bodenverflüssigung nicht zu Schlammlawinen, 
einem Spreizbruch oder einer Verringerung der Tragfähigkeit von Fundationen führt, kann 
es aufgrund einer Verfestigung des Bodens zu einer Setzung kommen, wenn sich die über-
mässigen, durch Verflüssigung induzierten Porenwasserdrücke im Boden abbauen. Diese 
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Verfestigung tritt im Laufe der Zeit ein, allenfalls mehrere Tage nach dem Beben, und kann 
dazu führen, dass sich die Fundationen über der verflüssigten Schicht und/oder differenzi-
ell setzen, wie Abb. 3.16 zeigt. Pfahlgründungen, die durch verflüssigte Schichten in stabi-
len Boden hineinreichen, können in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sich der Boden 
über den verflüssigten Schichten relativ zu den Pfählen setzt. Im Allgemeinen sind die 
Amplituden der gesamthaften und differenziellen Bodenbewegungen, die auf durch Ver-
flüssigung verursachte Bodensetzungen zurückzuführen sind, weniger gross als diejeni-
gen, die mit Rutschungen durch Schlammlawinen, Spreizbruch oder der Verringerung der 
Tragfähigkeit von Fundationen in Verbindung gebracht werden. 

 

Abb. 3.16  Grossþªchige Setzungen infolge Bodenverþ¿ssigung um die Pfahlkopfplatte ei-
ner Brückenstütze, Kobe 1995 [30]. 

5. Erhöhter Druck auf die Stützmauern: Bei einer Bodenverflüssigung in der Aufschüttung 
hinter einer Stützmauer, zum Beispiel einer Widerlagerwand oder einer Flügelmauer, wird 
der Druck auf die Mauer erhöht, was zu einem Versagen der Mauer oder zu übermässigen 
Verformungen führen kann. 

 

Abb. 3.17   Beispiele für Brückenschäden nach dem Erdbeben von Christchurch a) nördli-
ches Widerlager der Brücke der Strasse Gayhurst; b) südliches Widerlager der Brücke der 
Strasse Avondale; c)  südliches Widerlager der Brücke an der Promenade ANZAC; d) west-
liches Widerlager der Brücke South Brighton [105]. 

Abb. 3.17 zeigt Beispiele von Brückenschäden aufgrund von Bodenverflüssigung nach 
dem Erdbeben von Christchurch in Neuseeland im Jahr 2011. 
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4 Erdbebengerechter Entwurf und Bemessung 

4.1 Phänomene und Grundprinzipien  

Seismische Einwirkungen führen dazu, dass tragende Strukturen in Schwingungen ver-
setzt werden. Die mit diesen Schwingungen verbundenen Verformungen führen zu inneren 
Kräften in den Bauteilen. Darüber hinaus werden die Fundamente der Bauwerke horizontal 
verschoben, was bei Brücken zu relativen Verschiebungen zwischen den verschiedenen 
Auflagepunkten, den Pfeilern und den Widerlagern, führt. 

Mit den Regeln des erdbebengerechten Entwurfs soll die Brücke so gestaltet werden, dass 
sie diesen Verformungszustand möglichst gut übersteht, d.h. Schäden sollten nur im vo-
rausgesehenen Ausmass und an den dafür vorgesehenen Orten entstehen. Ferner soll die 
Brücke möglichst wenig in den schwierig zu erfassenden Schwingungen der höheren Ei-
genformen angeregt werden. Im Allgemeinen haben die Erdbebenaspekte bei niedriger bis 
mittlerer Seismizität einen kleinen Einfluss auf den Entwurf des Brückenträgers. Sie sind 
jedoch oft massgebend für das Längslagerungskonzept, die Stützenbemessung und die 
Auslegung der Fahrbahnübergänge. 

4.2 Generelles Entwurfskonzept  

Ein einfaches und klares Tragsystem für die Abtragung horizontaler Kräfte in Brücken-
längs- und -querrichtung bietet Gewähr für ein gutes Erdbebenverhalten. Die Auswirkun-
gen infolge Erdbebeneinwirkung sollen durch elastische und plastische Verformungen auf-
genommen werden, wobei letztere nur in besonders dafür ausgelegten Bereichen der Stüt-
zen zugelassen werden sollen. Das Zulassen von plastischen Verformungen führt zu wirt-
schaftlicheren Abmessungen, sobald die Erdbebeneinwirkung für die Bemessung mass-
gebend wird. Die konventionelle Bemessung kann zu einer signifikanten Überschätzung 
der Qualität des Erdbebenverhaltens führen, da einerseits implizit eine gewisse nichtline-
are Verformungsfähigkeit der Struktur angenommen wird (durch einen pauschalen Wert 
des Verhaltenskoeffizienten) und andererseits mögliche lokale, schwache Versagen haupt-
sächlich nur auf der Grundlage von nicht immer kohärenten konstruktiven Massnahmen 
ausgeschlossen werden. 

In den Tragwerksnormen wird zwischen den Bemessungskonzepten für duktiles und für 
nicht duktiles Tragwerksverhalten unterschieden (Kapitel 2.4.3). Obwohl nicht berücksich-
tigt wird, dass das nicht-duktile Verhalten in hohen Erdbebenzonen zu einer generell un-
wirtschaftlichen Bemessung führt, wird eindringlich empfohlen, für die Erdbebenbemes-
sung die Methode des duktilen Verhaltens zu verwenden, gemäss den Normen SIA 261 
und 262 für Stahlbetonbau und SIA 263 für Stahlbau. Nach diesem Verfahren, werden 
basierend auf der Kapazitätsbemessung die plastischen Bereiche im Tragwerk so gewählt, 
dass ein geeigneter plastischer Mechanismus entsteht, und so bemessen und konstruktiv 
durchgebildet, dass sie genügend duktil für die Bemessungseinwirkung sind [88], [58], [29]. 
Die übrigen Bereiche im Tragwerk werden elastisch für diejenigen Schnittkräfte bemessen, 
die sich im Tragwerk einstellen, wenn die plastischen Bereiche ihre Überfestigkeit (Kapa-
zität) erreichen. Auf diese Weise kann man das spröde Versagen der Pfeiler vermeiden, 
das in Kapitel 3.2 beschrieben wird. 

Regelmässigkeit und Redundanz zeichnen einen zweckmässigen erdbebengerechten Ent-
wurf aus. Starke Unterschiede in den horizontalen Steifigkeiten benachbarter Stützen und 
unregelmässige Spannweiten sind zu vermeiden (Kapitel 4.3). Im Grundriss betrachtet soll-
ten die im Massenzentrum des Brückenträgers angreifenden horizontalen Trägheitskräfte 
möglichst symmetrisch abgetragen werden. Eine exzentrische Anordnung der horizontalen 
Lagerung gegenüber dem Massenzentrum bewirkt infolge Erdbebeneinwirkung eine Tor-
sionsbeanspruchung um die vertikale Achse, die vermieden werden sollte. [41]. 
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4.3 Brückenträger  

Unter Erdbebeneinwirkung ist ein elastisches Verhalten des Brückenträgers anzustreben. 
Generell günstig sind fugenlose Durchlaufträger, da jede Zwischenfuge eine Schwachstelle 
bezüglich Erdbebenverhalten bildet, an der mit einem Trägerabsturz gerechnet werden 
muss (Abb. 4.1). Gerbergelenke sollten möglichst vermieden werden (Abb. 4.2). Wenn da-
rauf nicht verzichtet werden kann, muss eine ausreichende Auflagerlänge vorhanden sein. 
Durchlaufträger mit ungefähr gleichen Spannweiten und ungefähr gleichen Quersteifigkei-
ten der Stützen sind günstiger als solche mit unregelmässiger Verteilung der Spannweiten 
und der Quersteifigkeiten, bei denen höhere Eigenschwingungsformen in Querrichtung 
stärker angeregt werden. Bei kurzen Endspannweiten muss infolge vertikaler Erdbeben-
anregung mit einem Abheben des Brückenträgers beim Widerlager gerechnet werden. 
Grundsätzlich lassen sich mit einer leichten Konstruktion, d.h. mit geringer Masse, die Erd-
bebenkräfte reduzieren. 

 

Abb. 4.1  Zwischenfugen über Stützen sind zu vermeiden. 

 

Abb. 4.2  Gerbergelenk mit zu kurzer Auflagelänge (Chocolatière-Viadukt über die N09, 
heute Pont sur le Flon genannt, vor der Sanierung und Verbreiterung der Gerber Aufla-
gerbank). 

In Längsrichtung ist eine schwimmende einer festen Lagerung vorzuziehen, da sich feste 
Horizontalkraftlager nicht bewährt haben (siehe Kapitel 3.6). Im Sinne der Redundanz sind 
möglichst viele Stützen entweder monolithisch oder mit festen Längslagern mit dem Brü-
ckenträger zu verbinden. Wenn in Querrichtung zwei oder mehr Lager angeordnet sind, 
sollte möglichst für alle Lager eine feste Querlagerung vorgesehen werden. Bei der Ausle-
gung von Brückenträger, Stützen, Lagern und sonstigen Verbindungen ist im Sinne der 
Kapazitätsbemessung eine klare Hierarchie der Tragwiderstände für horizontale Erdbe-
beneinwirkung anzustreben (siehe Kapitel 4.6). 
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In jedem Fall, d.h. auch bei fester Längslagerung, sind die minimalen Auflagerbedingungen 
in Längsrichtung für die Absturzsicherung gemäss Norm SIA 261, Figur 19 einzuhalten, da 
angenommen werden muss, dass die festen Längslager bereits in der Anfangsphase des 
Erdbebens zerstört werden und sich danach der Brückenträger mehr oder weniger frei be-
wegen kann. Stützen mit beweglicher Längslagerung können über Puffer als zusätzliche 
Sicherung bei grösseren Verschiebungen aktiviert werden (Abb. 4.3). 

 

Abb. 4.3  Absturzsicherung mit Längspuffern bei einer Stahlbrücke in Taipeh, Taiwan [30]. 

 

Abb. 4.4  Zwischenfuge über einer Stütze mit Gefahr eines Trägerabsturzes in Längs- und 
Querrichtung [30]. 

In Brückenquerrichtung genügen bei niedriger bis mittlerer Seismizität meist die ohnehin 
vorhandenen festen Lager in Querrichtung. Der Absturzgefahr des Brückenträgers in Qu-
errichtung kann durch eine entsprechende konstruktive Gestaltung der Auflagerbank be-
gegnet werden. Gefährdet sind Träger, die direkt am Stützenrand aufgelagert sind, wie der 
vorfabrizierte Randträger in Abb. 4.4. Vorfabrizierte Träger sollten durch einen Querträger 
über der Stütze miteinander verbunden werden. Damit kann ein Trägerabsturz in Längs- 
und Querrichtung verhindert werden. Bei hoher Seismizität können zusätzliche Schubno-
cken als Absturzsicherung in Querrichtung vorgesehen werden. (Abb. 4.6). 

Bei den Widerlagern ist eine gabelförmige Lagerung des Brückenträgers zwischen den 
Flügelwänden günstig für die Absturzsicherung in Querrichtung. 

4.4 Stützen  

Eine erdbebengerechte Bemessung der Stützen erfolgt nach der Methode der Kapazitäts-
bemessung für den gewählten globalen Mechanismus, wie sie in den Erdbebenkapiteln 
der Normen SIA 262 und SIA 263 umgesetzt wurde [38]. Für die Beanspruchung in Brü-
ckenlängsrichtung werden im Allgemeinen plastische Bereiche am Fuss der mit festen La-
gern verbundenen Stützen sowie am Fuss und am Kopf der monolithisch verbundenen 
Stützen vorgesehen. In den plastischen Bereichen ist durch geeignete konstruktive Mass-
nahmen sicherzustellen, dass der Querschnitt eine hohe Rotationsduktilität unter zyklisch-
plastischer Beanspruchung aufweist. Der übrige Teil der Stütze ist elastisch für diejenigen 
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Schnittkräfte zu bemessen, die sich ergeben, wenn die plastischen Bereiche ihre Überfes-
tigkeit erreichen (Kapazitätsbemessung). Damit ist sichergestellt, dass die Stütze nicht vor-
zeitig durch z.B. einen spröden Schubbruch versagt, bevor die plastischen Biegebereiche 
ihr volles Energiedissipationsvermögen bei zyklisch-plastischen Verformungen entwickeln 
können [90]. 

Sehr wichtig ist, dass das horizontale Verformungsvermögen der Stützen nicht durch nach-
trägliche Anbauten wie Anprallschutz, Stützmauern, Pflästerungen und dergleichen beein-
trächtigt wird. Bei der Stütze in Abb. 4.5 wurde die wirksame Höhe durch die massive Pfläs-
terung des Flussbords auf praktisch die Hälfte reduziert. Das Biegeverformungsvermögen 
wird dadurch stark reduziert, und die Gefahr eines spröden Schubbruchs steigt. 

 

Abb. 4.5  Stark reduziertes horizontales Verformungsvermögen einer Stütze infolge der 
massiven Pflästerung des Flussbords [30]. 

Bei schlanken Stützen sind die Einflüsse 2. Ordnung zu berücksichtigen. Ein einfacher An-
satz dazu findet sich in Eurocode 8, Teil 2, Ziffer 5.4 [3]. Bei anfänglich fester Längslage-
rung stellt sich ferner die Frage der Stabilität der Stützen nach der Zerstörung der festen 
Lagerung am Widerlager. 

 

Abb. 4.6  Schubnocken zur seitlichen Absturzsicherung eines Durchlaufträgers auf einer 
Stütze. [30]. 

4.5 Fundation  

Nach dem Bemessungskonzept wird die Fundation, entsprechend den Prinzipien der Ka-
pazitätsbemessung, den elastisch bleibenden Bereichen des Tragwerks zugeordnet. Die 
Bemessung erfolgt nach den Überwiderständen der inneren Beanspruchung der plasti-
schen Bereiche in den Pfeilern. Generell kann als Massnahme empfohlen werden, dass 
die nicht im Boden zugänglichen Teile der Fundation eine um 30 % höhere Tragfähigkeit 
aufweisen müssen als der darüber liegende Teil des Bauwerks (alte Vorschrift der SIA-
Norm 261, die für Brücken der BWK II und BWK III obligatorisch ist und für die Brücken der 
BKW I empfohlen wird). Inelastische Verformungen sind in Fundation und Baugrund uner-
wünscht, da sie schwierig zu kontrollieren und mögliche Schäden aufwendig zu reparieren 
sind. Dank der Kapazitätsbemessung beschränken sich die Schäden an der Brücke auf 
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leichter zugängliche Stellen, nämlich auf die plastischen Bereiche in den Stützen. 

Generell günstig bezüglich Erdbebenverhalten ist eine auf Fels (Baugrundklasse A) ge-
gründete Brücke. Die Erdbebeneinwirkung beträgt auf Fels bei mittleren und kleinen Fre-
quenzen nur gut ein Drittel derjenigen auf weichem Boden (Baugrundklasse D) in der glei-
chen Zone. Bei wassergesättigten, losen, sandigen Schichten kann die Empfindlichkeit des 
Baugrundes auf Verflüssigung mit den empirischen Diagrammen im Anhang B der Norm 
SIA 269/8 ïAnhang B des Teils 5 des Eurocodes 8 [5]ï oder gemäss [39] abgeschätzt 
werden. 

4.6 Lager und Fahrbahnübergänge  

Die Bemessung der Lager erfolgt ebenfalls nach der Methode der Kapazitätsbemessung 
für diejenige Horizontalkraft, die sich in der Stütze einstellt, wenn die plastischen Bereiche 
ihren Tragwiderstand mit Überfestigkeit entwickelt haben. Werden die Lager nur auf die 
Horizontalkraft infolge Erdbebeneinwirkung bemessen, so ist mit einem vorzeitigen Versa-
gen der Lager zu rechnen, bevor sich in den Stützen die plastischen Bereiche ausbilden 
können. Hierbei ist zu beachten, dass bei nicht elastischem Verhalten die seismische Ein-
wirkung bereits durch einen Verhaltensbeiwert q > 1,0 in den Normen reduziert wird, und 
zwar auch dann, wenn die konventionelle Bemessung verwendet wird. Wenn das 
schwächste Glied des Tragsystems aber die Lager sind, die praktisch keine Energie dissi-
pieren können, so ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem in der Berechnung angenom-
menen, duktilen Verhalten in der Stütze und dem wirklichen, nicht duktilen Versagen im 
Lager. 

  

Abb. 4.7  Hochdämpfendes Gummilager (links); Brückenlager mit seitlich eingebauten hys-
teretischen Dämpfungs-Elementen (rechts) [84].  

Als feste Lager haben sich Elastomerlager mit einer gewissen horizontalen Nachgiebigkeit 
besser bewährt als relativ starre, konventionelle Lagerkonstruktionen, die eine erhöhte 
Schadenanfälligkeit am Lager selbst, an dessen Verankerung und am Unterbau aufweise. 
[71]. 

Bei der Berechnung der Verschiebungswege der Lager ist stets der Anteil aus der nicht-

synchronen Anregung Ds zusätzlich zur Verschiebung durch Schwingungen Dh der Struktur 
zu berücksichtigen [3]. Dieser Nachweis der ausreichenden Tragsicherheit muss für Brü-
cken aller Bauwerksklassen durchgeführt werden. Bei Brücken der BWK III müssen die 
Fahrbahnübergänge im Rahmen des Gebrauchstauglichkeitsnachweises auf die Verschie-
bungen bemessen werden (Abschnitt 2.4). Die Erdbebeneinwirkung wird deshalb bei 
BWK III häufig massgebend. In den höheren Erdbebenzonen können die resultierenden 
Längsverschiebungen je nach Baugrundklasse recht gross werden. Anstelle von aufwen-
digen Fahrbahnübergangskonstruktionen kann es wirtschaftlicher sein, mit hochdämpfen-
den Gummilagern oder mit in den Lagern eingebauten speziellen hysteretischen Dämpfern 
die Verschiebungen zu reduzieren (Abb. 4.7) [84]. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
Dämpfer bei Stützen mit längsverschieblicher Lagerung (Abb. 4.8) oder bei den Widerla-
gern einzubauen. 
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In Querrichtung lassen die meisten Fahrbahnübergangskonstruktionen nur kleine Ver-
schiebungen zu, die normalerweise nicht ausreichen, um die beträchtlichen Querverschie-
bungen infolge Erdbeben bei in Querrichtung verschieblicher Lagerung aufzunehmen. In-
folgedessen ist bei den Widerlagern und bei den Zwischenfugen von Brücken der BWK III 
eine feste Lagerung in Querrichtung vorzusehen. Bei Brücken der BWK I und II werden 
Schäden an den Fahrbahnübergängen (Abb. 3.11) akzeptiert und eine verschiebliche 
Querlagerung ist vertretbar. 

Generell günstig für das Erdbebenverhalten ist eine monolithische, sogenannte integrale 
Verbindung zwischen Brückenträger und Widerlager, wie bei monolithischen Rahmen-
Abb. 5.3  und Sprengwerbrücken   Abb. 5.4. Ohne Dehnfuge beim Widerlager besteht we-
der das Risiko des Trägerabsturzes noch der Beschädigung des Fahrbahnübergangs 
durch grosse Relativverschiebungen in Längs- oder Querrichtung. 

Sämtliche Installationen auf bzw. in der Brücke sind horizontal gut zu befestigen. Im Be-
reich der Fahrbahnübergänge sind Leitungen auf die zu erwartenden Relativverschiebun-
gen in Längs- und Querrichtung auszulegen. Die Grössenordnung der horizontalen Erdbe-
benkräfte und der entsprechenden Verschiebungen kann mit den Regeln für nichttragende 
Bauteile gemäss Norm SIA 261 abgeschätzt werden. Die Erdbebeneinwirkung ist vor allem 
bei vor horizontalem Fahrzeuganprall geschützten Installationen wie unter anderem Ent-
wässerungsleitungen zu beachten, da sonst die Anprallkräfte für die Befestigung massge-
bend sind. 

 

Abb. 4.8  Zwischen dem tragenden Element der Brücke und dem Pfeiler eingefügter 
Dämpfer mit in Längsrichtung beweglicher Abstützung (Brücke über die Rhône in Riddes). 

4.7 Bemessung der Widerlager  

Die Bemessung der Widerlager und Tragwerke basiert auf den Normen SIA 260 ff. Wenn 
die Bedingungen von Abschnitt 7.2.3 der Norm SIA 267 erfüllt sind, müssen keine Berech-
nungen durchgeführt werden. Andernfalls kann die Bemessung auf den Kräften oder Ver-
formungen basieren, sofern duktiles Verhalten gewährleistet ist. Bei mit kraftbasierten Ver-
fahren überprüften Tragwerken sind nach einem Erdbeben, das der Erdbebeneinwirkung 
der Norm entspricht, nur relativ geringe Reparaturen und keine signifikanten Nutzungsän-
derungen zu erwarten, sofern keine Bodenverflüssigung oder Ȥverdichtung auftritt. 

Der Bemessungswert der horizontalen Bodenbeschleunigung am betrachteten Standort 
wird mit qa und qh gemäss SIA 267 [17] wie folgt bestimmt: 

ὥ
‎ ὥ  Ὓ

ή ή
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Falls eine Bemessung mit dem kraftbasierten Verfahren zu hohen Zusatzkosten führt, wird 
eine verformungsbasierte Bemessung empfohlen. Für die verformungsbasierte Überprü-
fung schlägt die ASTRA-Dokumentation 82017 [31] Grenzwerte für bleibende Verformun-
gen vor, um sicherzustellen, dass die Funktionstüchtigkeit nach einem Erdbeben weiterhin 
gewährleistet ist und der Umfang der Reparaturarbeiten begrenzt bleibt.  

Für eine ausführliche Zusammenstellung der verschiedenen Methoden zur Bemessung 
von Widerlagern und Stützmauern sowie detaillierte Fallbeispiele wird auf die Dokumenta-
tionen ASTRA 82017 [31] und ASTRA 82018 [32] verwiesen. 

4.8 Ausrüstungen  

Sämtliche Ausrüstungen, wie Schutzeinrichtungen, Geländer, Lärmschutzwände, Entwäs-
serung, Werkleitungen, Signale usw., müssen ordnungsgemäss in beiden horizontalen 
Richtungen auf der Brücke befestigt werden. Für ihre seismische Bemessung sind die Re-
geln für nicht-tragende Bauteile in Art. 16.7 der Norm SIA 261 [22] zu beachten. Als Er-
satzkraft (Fa), i ist die folgende horizontale Kraft zu betrachten, die auf den Massenschwer-
punkt des Bauteils in beiden Richtungen aufgebracht wird (Gleichung 49 der Norm SIA SIA 
261 [22]): 

Ὂ  
‎ ὥ  Ὓ Ὃ

Ὣ ή

σρ
ᾀ
Ὤ

ρ ρ
Ὕ
Ὕ

πȟυ
‎ ὥ  Ὓ Ὃ

Ὣ ή
 

In dieser Gleichung bezeichnen Ga, Ta und za die Eigenlast des nicht tragenden Bauteils, 
die Grundschwingzeit und die Höhe des nicht tragenden Bauteils über dem Fundament 
des Bauwerks. T1 und h bezeichnen jeweils die Grundschwingzeit des Bauwerks in der 
betrachteten Richtung und die Höhe des Bauwerks. 

Gemäss Norm SIA 261 [22], ist der Verhaltensbeiwert qa für die Bemessung von nicht-
tragenden Elementen, deren Verbindungen, Befestigungen oder Verankerungen im Allge-
meinen auf 1,5 festzulegen. Für die Überprüfung der Grenzzustände des Hebens und Kip-
pens des nichttragenden Bauteils ist der Verhaltensbeiwert qa auf 1,0 festzulegen. 

Da die Ersatzkraft Fa meist problemlos aufgenommen werden kann, empfiehlt es sich, für 
nicht tragende Bauteile folgende Vereinfachungen auf der sicheren Seite vorzunehmen: 

¶ Resonanz des nicht tragenden Bauteils mit der Brücke annehmen: Ta = T1; 

¶ Höhe des nicht tragenden Bauteils auf Höhe der Fahrbahn annehmen: za = h. 

Mit diesen konservativen Annahmen vereinfacht sich der Ausdruck der Ersatzkraft (Fa) 
nach Gleichung 49 der Norm SIA 261 für die nicht tragenden Elemente von Brücken der 

Bauwerksklasse CO II wie folgt (gf = 1,2): 

Ὂ  
τȟτ ὥ Ὓ Ὃ

Ὣ
 

In der Regel wird nicht die Erdbebenersatzkraft Fa sondern Kräfte infolge Fahrzeuganprall 
für die Befestigung massgebend. Für vor Fahrzeuganprall geschützte nicht tragende Bau-
teile wird jedoch meist die Erdbebenersatzkraft Fa für ihre Befestigung massgebend. 

Im Bereich der Fahrbahnübergänge sind Gasleitungen auf die in Längs- und Querrichtung 
zu erwartenden Relativverschiebungen infolge Erdbeben auszulegen. Bei Leitungen für 
Wasser, Abwasser, Elektrizität oder Telekommunikation kann eine Beschädigung bei Erd-
beben in Kauf genommen werden, solange es sich um Leitungen von untergeordneter Be-
deutung handelt. 

Zudem werden in dem vom BAFU herausgegebenen Leitfaden «Erdbebensicherheit se-
kundärer Bauteile und weiterer Installationen und Einrichtungen» wahrscheinliche Schä-
den bei einem Erdbeben beispielsweise für Rohrleitungen in Brücken beschrieben. Laut 
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diesem Leitfaden sind Leitungen sowohl verformungs- als auch beschleunigungsempfind-
lich. Ungenügend befestigte Leitungen können an andere Gegenstände anprallen, beschä-
digt werden oder herunterfallen. 

Schäden treten insbesondere bei grossen Relativverschiebungen zwischen Fixpunkten 
auf. Verletzbar sind Anschlüsse, Gelenke, Abbiegungen, Durchbrüche und (v. a. ge-
steckte) Stossverbindungen. 

Aussteifungen für Rohrleitungen können in Längs- und Querrichtung erforderlich werden 
(Abb. 4.9). Möglich sind entweder biegesteife Befestigungen oder diagonale Pendelstäbe 
(optimaler Neigungswinkel = 45°). 

Durchbrüche durch starre tragende Elemente können ebenfalls zur Abtragung der Hori-
zontalkräfte genutzt werden, sofern keine zu grossen relativen Verschiebungen zu erwar-
ten sind. Wenn keine Abstützung vorhanden ist, sollte zwischen dem Durchbruch und der 
Leitung genügend Freiraum gelassen werden. 

Pro geradem Leitungsstrang sollte mindestens eine Längsverstrebung und am Anfang und 
Ende je eine Querverstrebung angeordnet werden. In Längsrichtung sollte die Kraftüber-
tragung vom Rohr auf die Aussteifung beachtet werden. Steigleitungen sollten in regelmäs-
sigen Abständen befestigt werden.  

Flexible Anschlüsse, duktiles Dichtungsmaterial und bewegliche Muffen können nötig wer-
den, wo grosse relative Verschiebungen zu erwarten sind, z. B. zwischen zwei Bauwerks-
teilen, die durch eine Dilatationsfuge getrennt oder durch flexible seismische Isolatoren 
entkoppelt sind. Die Wahl hängt vom Leitungstyp und Ȥdurchmesser sowie von der Grösse 
der erwarteten Verschiebung ab (Abb. 4.10). 

Die Abmessungen der Verstrebungen und der Typ der erforderlichen flexiblen Anschlüsse 
sind für jede Brücke anhand der Bemessungsspektren der Beschleunigung und Verschie-
bung zu bestimmen.  

 

Abb. 4.9  Aussteifung Rohrleitungen längs und quer [33]. 

 

 

Abb. 4.10  Verschiedene Typen von flexiblen Verbindungen [33]. 
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5 Zweistufiges Verfahren (2005ï2020) 

5.1 Methodik ( beendetes  Verfahren)  

Für die Beurteilung der Erdbebensicherheit von bestehenden Strassenbrücken wurde eine 
Methodik in zwei Stufen vorgeschlagen (ASTRA Dokumentation 82003, Ausgabe 2005): 

¶ 1. Stufe (Einfache Checkliste mit Ablaufschema, < ½ Tag pro Brücke); 

¶ 2. Stufe (Ausführlicher Nachweis der Erdbebensicherheit, Aufwand 3 bis 5 Tage pro 
Brücke). 

In der 1. Stufe der Beurteilung, die von allen Brücken durchlaufen wurde, werden aufgrund 
von einfachen Kriterien mit möglichst wenig Bearbeitungsaufwand diejenigen Brücken her-
ausgefiltert, die als genügend erdbebensicher betrachtet werden können. Die übrigen Brü-
cken wurden vorläufig als zweifelhaft eingestuft und in einer zweiten, vertieften Bewer-
tungsphase auf ihre Erdbebensicherheit gemäß den geltenden Normen geprüft. 

Beim Richtwert des Aufwands für die 1. Stufe von durchschnittlich weniger als einem hal-
ben Tag pro Brücke war zu beachten, dass ein grosser Teil davon auf die Beschaffung der 
Pläne, Baugrundgutachten und weiterer Unterlagen fiel und dass dieser Richtwert nur bei 
entsprechender Qualität der Archive eingehalten werden konnte. Bei der 2. Stufe war der 
Aufwand stark von der Komplexität der Brücke abhängig. 

Im letzten Schritt der 1. und 2. Stufe erfolgte bei den als nicht genügend erdbebensicher 
eingestuften Brücken eine Prioritätensetzung für die erforderlichen Massnahmen in die fol-
genden drei Kategorien: 

¶ Sofortmassnahmen; 

¶ 1. Priorität; 

¶ 2. Prioirität. 

Die Prioritätensetzung erfolgte aufgrund des Erfüllungsfaktors bei den quantitativen Krite-
rien (z.B. Absturzsicherung) und der Anzahl und Schwere der Mängel bei den qualitativen 
Kriterien sowie aufgrund der Bedeutung des Bauwerkes (BWK). Massnahmen in der Ka-
tegorie ñSofortmassnahmenñ waren nur in Ausnahmefªllen bei extremen Gefahrensituati-
ationen vorzusehen. 

5.2 Allgemeines zur 1. Stufe der Beurteilung  

Diese Phase wird hier zu Informationszwecken kurz beschrieben, da die 1. Phase seit der 
ursprünglichen Version (2005) dieses Dokuments an allen Bauwerken durchgeführt wurde. 
Die 1. Stufe der Beurteilung wird nach den folgenden sequenziellen Kriterien durchgeführt:  

1. Einstufung in eine der drei Bauwerksklassen (BWK). 

2. Die Brücke gehört in die höchste Bauwerksklasse (BWK III). 

3. Die Br¿ckenþªche betrªgt mehr al 6'000 m2. 

4. Die Brücke ist eine Rahmen- oder Sprengwerkbrücke ohne Fugen und ohne Fahrbahn-
übergänge. 

5. Die Brücke ist eine Bogen- oder Schrägseilbrücke oder ein anderer spezieller Brücken-
typ. 

6. Die Absturzsicherung bei den Widerlagern ist eingehalten. 

7. Die Brücke weist besondere Schwachstellen bezüglich Erdbebenverletzbarkeit auf wie 
Gerbergelenke, Zwischenfugen über Stützen, Absturzgefährdung in Querrichtung, an-
gehängte Rampenbrücken, Zuglager, Krümmung mit Öffnungswinkel grösser 35°, 
Schiefe ¿ber 45Á, extreme Quersteiýgkeitsunterschiede benachbarter Stützen, hohe 
Widerlagerwände, Rutschungsgefährdung, oder eine Gasleitung wird durch die Brücke 
geführt (Brandgefahr). 

8. Prioritätensetzung für die Bearbeitung in der 2. Stufe, falls die Erdbebensicherheit als 
nicht genügend erkannt wird. 
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Der Ablauf der 1. Stufe ist in Abb. 5.1; schematisch dargestellt; die entsprechende Check-
liste, die eine A4-Seite umfasst, befindet sich in der ursprünglichen Version (2005) und im 
Anhang I dieses Dokuments. Die Beurteilung erfolgte aufgrund einer Besichtigung der Brü-
cke und aufgrund der Pläne. Für jedes Bauwerk war die Checkliste vollständig auszufüllen 
und die Bauwerksskizze (Katasterplan) im Format A4 oder A3 beizulegen. Die einzelnen 
Beurteilungskriterien der 1. Stufe werden im Kapitel  6 im Detail beschrieben. 
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Abb. 5.1  Ablaufschema der 1. Stufe der Beurteilung der Erdbebensicherheit von beste-
henden Strassenbrücken [30]. 
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5.3 Allgemeines zur 2. Stufe der Beurteilung  

Die 2. Stufe wird nur für denjenigen Brücken durchlaufen, die in der 1. Stufe als nicht ge-
nügend erdbebensicher beurteilt wurden. Die Untersuchungen in der 2. Stufe entsprechen 
im Wesentlichen einem Nachweis der Erdbebensicherheit gemäss den neuen Tragwerks-
normen SIA 260 bis 267 in Verbindung mit dem Eurocode 8, Teil 3 [4] und der Norm 
SIA 269/8 «Erhaltung von Tragwerken ï Erdbeben» [20]. Generell empfiehlt es sich, itera-
tiv vorzugehen und den Detaillierungsgrad der Analysen schrittweise zu erhöhen. 

5.3.1 Visuelle Inspektion  

Die Untersuchungen der 2. Stufe basieren auf dem tatsächlichen Zustand der Brücke. Am 
Anfang dieser Stufe steht deshalb zwingend eine visuelle Inspektion. Bei den Untersuchun-
gen am Bauwerk ist besonders auf das für horizontale Einwirkungen eingesetzte Lage-
rungssystem und die tatsächlichen Abmessungen der Elemente zu achten, die die Absturz-
sicherheit gewährleisten können. 

5.3.2 Überprüfungen  

Die 2. Stufe umfasst sowohl rechnerische Überprüfungen als auch eine Beurteilung der 
baulichen Massnahmen und des erdbebengerechten Entwurfs. 

Die folgenden rechnerischen Überprüfungen sind in der 2. Stufe durchzuführen: 

¶ Nachweis der Tragsicherheit des gesamten Tragwerks für die Bemessungssituation 
Erdbeben 

¶ Überprüfung der Absturzsicherung bei Spezialfällen wie Gerbergelenken, Zwischenfu-
gen über Stützen, angehängten Rampenbrücken, starker Krümmung oder Schiefe 

¶ Überprüfung von Spezialfällen wie hohen Widerlagerwänden oder Zuglagern 

¶ Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit bei BWK III 

Der Ablauf der 2. Stufe ist in Abb. 5.2 schematisch dargestellt. Hinweise zum aktuellen 
Vorgehen beim Nachweis der Tragsicherheit für die Bemessungssituation Erdbeben bei 
bestehenden Brücken sind in Kapitel 7 zu finden. Die Überprüfung der Absturzsicherung 
in der 2. Stufe erfolgt nach einem ähnlichen Verfahren, wie es heute angewendet und in 
Kapitel 7 beschrieben wird. Bei Balkenbrücken in den Zonen Z1 und Z2 darf auf diesen 
Nachweis verzichtet werden, falls die Bedingungen der Absturzsicherung in Längsrichtung 
voll erfüllt sind und auch in Querrichtung ein Absturz des Brückenträgers aus baulichen 
Gründen ausgeschlossen werden kann. Beim Nachweis der Gebrauchstauglichkeit bei 
BWK III ist zu überprüfen, ob die Bewegungen in Längs- und Querrichtung unter der Wir-
kung des Erdbebens auf Niveau Gebrauchstauglichkeit gemäss den Normen SIA 260 und 
261 aufgenommen werden können (Abschnitt 7.2). 

5.3.3 Überprüfung sbericht  

Die ASTRA-Richtlinie 12002 enthält Angaben zum Inhalt eines Überprüfungsberichts. Ge-
wisse Dokumente können für eine auf die Erdbebensituation beschränkte Bemessung 
weggelassen werden. 

Der Bericht muss insbesondere die Erfüllungsfaktoren für die Tragfähigkeit von Stützen, 
Lagern, Widerlagern und Fundationen sowie für die Absturzsicherheit enthalten. Für Bau-
ten der BWK III müssen zusätzlich die Erfüllungsfaktoren für die Gebrauchstauglichkeit an-
gegeben werden. Alle Berechnungen sind einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. Zu-
dem müssen die konstruktiven und konzeptionellen Massnahmen aus der Sicht der Erd-
bebensicherheit beurteilt werden. 

5.3.4 Prioritätensetzung  

Als letzter Schritt erfolgt bei den in der 2. Stufe als nicht genügend erdbebensicher klas-
sierten Brücken wiederum eine Prioritätensetzung für das weitere Vorgehen. Dazu eignet 

sich insbesondere der Erfüllungsfaktor aeff gemäss der Norm SIA 269/8 aus den rechneri-
schen Überprüfungen (siehe Abb. 5.2). 
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Abb. 5.2  Ablaufschema der 2. Stufe der Beurteilung der Erdbebensicherheit von beste-

henden Strassenbrücken [30].Der Wert aadm wurde in der Dokumentation von 2005 [30] mit 
0.9 angenommen und mit der unveröffentlichten Version der 2013 überarbeiteten Doku-
mentation auf 0.7 (beziehungsweise 0.8 für die BWK III) angepasst. 

Wenn die Nachweise der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit bei Erdbebenein-
wirkung bei einer bestehenden Brücke nicht voll erfüllt werden können, ist nicht in jedem 
Fall eine Ertüchtigung erforderlich, sondern es ist vorerst in sinngemässer Anwendung der 
Norm SIA 269/8 die Verhältnismässigkeit der Massnahmenkosten zu überprüfen, wie in 
Kapitel 8 dargestellt. Hinweise für erdbebengerechte Strategien zur Ertüchtigung sind in 
Kapitel 9 zusammengestellt. Alternativ zu baulichen Massnahmen ist auch die Möglichkeit 
einer Herabstufung der Brücke in eine niedrigere Bauwerksklasse gemäss Abschnitt 9.9 
zu prüfen. 
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5.4 Beurteilungskriterien der 1. Stufe  

Dieses Unterkapitel wurde zusammengefasst aus der ursprünglichen Version (2005) des 
vorliegenden Dokuments übernommen und wird hier zu Informationszwecken aufgeführt, 
da die 1. Stufe an allen Bauwerken durchgeführt wurde. 

5.4.1 Einteilung in eine Bauwerksklasse  

Zu Beginn der 1. Stufe der Beurteilung ist die Brücke in eine der drei Bauwerksklassen 
einzuteilen. Dies hat im Rahmen einer übergeordneten Planung für ganze Verkehrswege 
und nicht etwa für jedes einzelne Objekt separat zu erfolgen. Als Entscheidungshilfe dienen 
die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Einteilungskriterien. Die Einteilung in eine 
Bauwerksklasse erfolgt in Absprache mit dem ASTRA. 

Einteilu ngskriterien gemäss Norm SIA 261  
Die allgemeinen Kriterien für die Einteilung in die drei Bauwerksklassen gemäss der Norm 
SIA 261, die für alle Bauwerke gelten, sind die mittlere Personenbelegung, das Schaden-
potenzial und die Gefährdung der Umwelt infolge eines Versagens des Bauwerks sowie 
die Bedeutung des Bauwerks für die Katastrophenbewältigung unmittelbar nach einem 
Erdbeben. Brücken werden wie folgt in die drei in der Norm erwähnten Bauwerksklassen 
eingeteilt: 

¶ BWK I: 

Brücken von untergeordneter Bedeutung nach einem Erdbeben, sofern sie nicht über Ver-
kehrswege von erheblicher Bedeutung führen (z. B. Fussgängerbrücken und land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Brücken) 

¶ BWK II: 

Brücken von erheblicher Bedeutung nach einem Erdbeben sowie Brücken, die über Ver-
kehrswege mit erheblicher Bedeutung führen 

¶ BWK III: 

Brücken von lebenswichtiger Bedeutung für die Zugänglichkeit eines Gebietes nach einem 
Erdbeben (Lifelines) 

Einteilungskriterien für bestehende Strassenbrücken  
Die Einteilungskriterien der Norm SIA 261 und die sich daraus ergebenden Anforderungen 
an die Erdbebensicherheit gelten primär für Neubauten. Bei bestehenden Strassenbrücken 
empfiehlt es sich, als weiteres Kriterium Szenarioüberlegungen im Sinne von «Was wäre, 
wenn?» für die Einteilung in eine Bauwerksklasse heranzuziehen. Dabei steht die akzep-
table Dauer der Nutzungseinschränkung des Brückenobjekts nach einem starken Erdbe-
ben im Vordergrund: 

1. Nach einem Erdbeben von der Grössenordnung des Bemessungsbebens für den 
Gebrauchstauglichkeitsnachweis (Wiederkehrperiode 200 Jahre): 

¶ BWK III: uneingeschränkte Nutzung unmittelbar nach dem Erdbeben 

¶ BWK I und BWK II: eingeschränkte Nutzung nach 1 bis 2 Tagen möglich 

2. Nach einem Erdbeben von der Grössenordnung des Bemessungsbebens für den 
Tragsicherheitsnachweis (Wiederkehrperiode 475 Jahre): 

¶ BWK III: leicht eingeschränkte Nutzung nach wenigen Stunden möglich 

¶ BWK II: eingeschränkte Nutzung nach 2 bis 3 Tagen möglich 

¶ BWK I: eingeschränkte Nutzung nach 1 bis 3 Wochen möglich 

Daraus abgeleitet ergibt sich die folgende Empfehlung für die Einteilung bestehender 
Strassenbrücken in eine der drei Bauwerksklassen: 

¶ BWK III: Autobahnbrücken ohne akzeptable Alternativrouten, Brücken auf Zufahrtswe-
gen zu Lifeline-Gebäuden der BWK III, Brücken von erheblicher Bedeutung für die Zu-
gänglichkeit eines Gebietes nach einem Erdbeben ohne akzeptable Alternativrouten 
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¶ BWK II: Autobahnbrücken, falls akzeptable Alternativrouten vorhanden sind, Brücken, 
die über Verkehrswege der BWK III oder der BWK II führen 

¶ BWK I: übrige Brücken 

Die Anforderungen bezüglich Erdbebenbemessung an Brücken der höchsten Bauwerks-
klasse (BWK III) sind relativ streng. Damit die Brücke uneingeschränkt nutzbar bleibt, dür-
fen praktisch keine Schäden toleriert werden. Die Erdbebeneinwirkung ist bei der BWK III 
meist massgebend für die Auslegung der Fahrbahnübergänge. Die bestehenden Strassen-
brücken erfüllen die Anforderungen der BWK III häufig nicht. Eine Einteilung in die BWK III 
ist deshalb nur dort vorzunehmen, wo das Bemessungsziel der uneingeschränkten Nut-
zung nach dem Erdbeben wirklich gerechtfertigt ist, zum Beispiel bei der einzigen Zufahrts-
strasse zu einem Akutspital der BWK III. Insbesondere bei Autobahnen mit sechs oder 
mehr Spuren und einer entsprechenden Verkehrsbelastung ist auch die Kapazität der Al-
ternativrouten in die Überlegungen einzubeziehen. 

Konsequenzen für die Bemessung  
Die Bauwerksklasse wirkt sich beim Tragsicherheitsnachweis auf die Höhe des Bemes-
sungsbebens aus. Bei BWK III ist zusätzlich ein Nachweis der Gebrauchstauglichkeit vor-
geschrieben. Die Verbindlichkeit der Massnahmen bei der Fundation (30 % höherer Trag-
widerstand auf Niveau Bruch bei nicht zugänglichen Fundationsteilen, wie in den Versio-
nen 2003 und 2014 der Norm SIA 261 vorgeschrieben) wird ferner nach Bauwerksklasse 
abgestuft. 

Gemäss Norm SIA 261 erfolgt die Differenzierung des Tragsicherheitsnachweises nach 

Bauwerksklassen über den Bedeutungsfaktor gf, der im Bemessungsspektrum und im Be-
messungswert der Bodenverschiebung als Multiplikationsfaktor erscheint. Die Höhe des 

Bemessungsbebens wird mit dem Bedeutungsfaktor gewichtet: gf = 1,0 für die BWK I, 

gf = 1,2 für die BWK II und gf = 1,5 für die BWK III. Die Multiplikation mit dem Bedeutungs-
faktor kann auch als eine Verlängerung der Wiederkehrperiode des entsprechenden Be-
messungsbebens vom Referenzwert von 475 Jahren bei der BWK I auf etwa 800 Jahre bei 
der BWK II und auf rund 1200 Jahre bei der BWK III betrachtet werden. 

5.4.2 Bauwerksklasse III  

Nach der Einstufung in eine Bauwerksklasse werden beim 1. Kriterium der 1. Stufe die 
Brücken der höchsten Bauwerksklasse (BWK III) zur näheren Überprüfung der Erdbeben-
sicherheit in die 2. Stufe verwiesen. Da bei bestehenden Brücken die Dehnwege der Fahr-
bahnübergänge und der Lager häufig nicht auf Erdbeben ausgelegt wurden, muss a priori 
davon ausgegangen werden, dass diese die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit 
bei BWK III nicht erfüllen. Der entsprechende Nachweis ist zu aufwendig für die rasche 
Beurteilung in der 1. Stufe. Deshalb werden die Brücken der BWK III direkt der Beurteilung 
der 2. Stufe zugewiesen, wo gleichzeitig auch die Tragsicherheit umfassend überprüft wer-
den muss. Es ist zu beachten, dass die Bauwerksklasse BWK II-i noch nicht existierte, als 
die erste Phase durchgeführt wurde. 

5.4.3 Brückenfläche  

Im 2. Kriterium der 1. Stufe der Beurteilung werden Brücken mit einer Brückenfläche grös-
ser als 6ô000 m2 zur näheren Überprüfung der Erdbebensicherheit in die 2. Stufe verwie-
sen. Die Brückenfläche hat einen grossen Einfluss auf das mögliche Schadensausmass 
bei einem Einsturz. Je grösser die Brückenfläche, desto mehr Personen könnten auf, unter 
oder neben der Brücke von einem Einsturz betroffen werden. Auch ist der Wert der Brücke 
in erster Linie von der Brückenfläche abhängig. Aufgrund einer Risikobetrachtung soll ver-
mieden werden, dass besonders grosse Brücken der BWK I und II einzig aufgrund relativ 
oberflächlicher Beurteilungen in der 1. Stufe als genügend erdbebensicher bezeichnet wer-
den. 
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5.4.4 Rahmen - und Sprengwerkbrücken  

Im 3. Kriterium der 1. Stufe der Beurteilung werden im Boden eingebettete Rahmen- und 
Sprengwerkbrücken als genügend erdbebensicher ausgeschieden. Voraussetzung dafür 
ist, dass es sich um einfache monolithische Brücken ohne Gelenke, Lager und dergleichen 
handelt (Abb. 5.3 und Abb. 5.4). Typisch für diesen Brückentyp ist ferner, dass eigentliche 
Fahrbahn-Übergangskonstruktionen bei den Widerlagern fehlen. Anstelle davon kann eine 
einfache Fuge in der Fahrbahn vorhanden sein. Bei diesem Brückentyp ist bei stärkeren 
Erdbeben mit leichten Dammsetzungen unmittelbar neben der Brücke zu rechnen, die je-
doch die Befahrbarkeit nur leicht einschränken dürften. Die Analyse mehrerer realer Fälle 
hat diese Hypothese seither bestätigt. 

 

Abb. 5.3  Bei der 1. Stufe der Beurteilung wurden im Boden eingebettete, monolithische 
Rahmenbrücken als genügend erdbebensicher ausgeschieden [30]. 

 

Abb. 5.4  Bei der Bewertung der 1. Stufe wurden im Boden eingebettete monolitische 
Sprengwerkbrücken als genügend erbebensicher ausgeschieden.  

Der in [63] als ñklassische V-Stiel-Br¿cke ohne Widerlagerñ bezeichnete Br¿ckentyp wird 
ebenfalls zu den Sprengwerkbrücken gezählt und in der 1. Stufe als genügend erdbeben-
sicher ausgeschieden, solange es sich um monolithische Brücken handelt. Dieser Brü-
ckentyp ist als Überführung über Autobahnen verbreitet (Abb. 5.4). Problematisch könnte 
bei den V-Stiel- Brücken ein Abscheren der eingebetteten vorgespannten Zugstiele beim 
Anschluss an den Brückenträger werden. Im Allgemeinen kann jedoch die Verformbarkeit 
der Zugstiele als ausreichend für die zu erwartenden Bodenverschiebungen angenommen 
werden. 

Besonders hohe Rahmen- und Sprengwerkbrücken mit einer lichten Höhe über 7 m in Zo-
nen Z3a und Z3b, über 8 m in Zone Z2 oder über 10 m in Zone Z1 fallen unter das 6. 
Kriterium ñBesondere Schwachstellenñ und d¿rfen hier nicht als gen¿gend erdbebensicher 
ausgeschieden werden (Kapitel 5.5). 
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5.4.5 Bogen - und Schrägseilbrücken  

Die Bogen- und Schrägseilbrücken und andere Spezialtypen werden im 4. Kriterium ausge- 
schieden und ohne weitere Untersuchungen direkt in die 2. Stufe der Beurteilung verwie-
sen. Die verbleibenden Kriterien der 1. Stufe (Kapitel 5.4.6 und 5.5) richten sich nur an 
Balkenbrücken. Mehrere detailliert untersuchte Fälle haben gezeigt, dass diese Brücken 
im Allgemeinen eine ausreichende Erdbebensicherheit besitzen. 

5.4.6 Absturzsicherung bei Balkenbrücken  

Beim 5. Kriterium der 1. Stufe der Beurteilung ist bei Balkenbrücken mit Durchlaufträger 
ohne Zwischenfugen oder bei einfeldrigen Brücken die Absturzsicherung in Längsrichtung 
bei den Widerlagern quantitativ anhand der Angaben in den nachfolgenden Abschnitten zu 
überprüfen. 

Die Ist-Werte der Auflagerbedingungen bei den Widerlagern ai,Ist und bi,Ist sind in die Skizze 
der Checkliste der 1. Stufe einzutragen (siehe Anhang I). Anschliessend ist der Erfüllungs-
faktor der Absturzsicherung zu bestimmen (kleinerer Wert des Verhältnisses bi,Ist / b i,Soll bei 
beiden Widerlagern) und ebenfalls in der Checkliste festzuhalten. Der Erfüllungsfaktor 
dient zur Prioritätensetzung nach der 1. Stufe der Beurteilung. 

Balkenbrücken mit Zwischenfugen müssen hier nicht weiter untersucht werden. Diese wer-
den direkt in die 2. Stufe der Beurteilung verwiesen, da deren Überprüfung aufwendiger ist 
und häufiger mit zu kurzen Auflagerbereichen gerechnet werden muss. 

Schwimmende Lagerung  
Bei beiden Widerlagern ist zu überprüfen, ob die Mindestabmessung b2 der Auflagerbank 
eingehalten ist. Für die Länge l ist die Distanz vom betrachteten Widerlager zum Steifig-
keitszentrum (theoretischer Bewegungsnullpunkt unter Temperatureinwirkung) der 
schwimmenden Lagerung einzusetzen. Kann die Lage des Steifigkeitszentrums nicht rasch 
abgeschätzt werden, so ist für die Länge l gleich wie bei fester Längslagerung die Distanz 
zwischen den beiden Widerlagern einzusetzen. Eine ausführliche Berechnung der Lage 
des Steifigkeitszentrums gehört nicht in die 1. Stufe der Beurteilung. 

Feste Lagerung auf einem Widerlager  
Da feste Lager auf einem Widerlager häufig bereits in der Anfangsphase eines Erdbebens 
beschädigt oder zerstört werden, besteht die Gefahr, dass das Längslagerungssystem von 
fester Lagerung in schwimmende Lagerung mit Reibung umgewandelt wird und dass in 
der Folge der Träger abstürzen kann. Deshalb ist auch bei fester Lagerung die Absturzsi-
cherung für den Fall eines Bruchs des Lagers zu überprüfen. 

Heute sind diese Berechnungen nach der neuesten Version der Normen durchzuführen 
(Details siehe Abschnitt 7.3.2). 

5.5 Besondere Schwachstellen bezüglich Erdbeben sicher heit  

Das Letzte Kriterium der 1. Phase der Erdbebenbeurteilung von Brücken widmet sich den 
Schwachstellen, die sich bei früheren Erdbeben als besonders kritisch erwiesen haben [89] 
[100]. Weist eine Brücke mindestens eine der folgenden Schwachstellen auf, so wird sie 
als nicht genügend erdbebensicher ausgeschieden und der 2. Stufe der Beurteilung zuge-
wiesen: 

¶ Lager  

¶ Gerbergelenke (Abb. 4.2); 

¶ Zwischenfugen auf Stützen (Abb. 4.1); 

¶ Besonders ausgeprägte Absturzgefährdung des Brückenträgers in Querrichtungen 
(Abb. 4.4); 

¶ Angehängte Rampenbrücke; 

¶ Auf Zug beanspruchte Lager (z.B. beim Widerlager); 

¶ Krümmung im Grundriss mit Öffnungswinkel über 35°; 

¶ Schiefe im Grundriss über 45°, 
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¶ Extreme Unterschiede in der Quersteiýgkeit benachbarter St¿tzen (z.B. stark gedrun-
gene Stütze zwischen schlanken Stützen); 

¶ Lichte Höhe der Widerlagerwände über 7 m in Zonen Z3a und Z3b, über 8 m in Zone 
Z2 oder über 10 m in Zone Z1; 

¶ Fundationen oder Pfeiler durch Hangrutschungen gefährdet; 

¶ Gasleitung im Brückenträger. 

Die quantitativen Kriterien der Schwachstellen dürfen mit einer gewissen Flexibilität ange-
wendet werden. Wenn z.B. die Auflagerbedingungen einer Brücke mit einer Schiefe über 
45° konstruktiv derart ausgebildet sind, dass ein Absturz in Längs- und in Querrichtung 
ausgeschlossen werden kann, dann muss die Schiefe nicht als Schwachstelle eingestuft 
werden. 

5.6 Prioritätensetzung bei Brücken auf den neuen Autobahnab-
schnitten (NEB -Strecken)  

Für Brücken auf den neuen Strecken des Nationalstrassennetzes (NEB-Strecken), die seit 
dem 1. Januar 2020 unter der Verantwortung des ASTRA stehen, wird die zweistufige Be-
urteilung gemäss den vorangehenden Kapiteln nicht durchgeführt. Stattdessen werden die 
Beurteilungen vorrangig auf Brücken mit den oben genannten Schwachstellen ausgerich-
tet. Die weiteren Brücken werden in späteren Phasen im Rahmen der Projekte der Unter-
haltsplanung Nationalstrassen (UPlaNS) behandelt. 

Die Erfahrungen aus der ersten Phase zwischen 2005 und 2020 zeigen, dass die Lager 
die Schwachstelle des untersuchten Brückenbestands sind. Sie wurden bei fast der Hälfte 
(48 %) der 242 Brücken, bei denen die Erdbebensicherheit erhöht werden musste, entwe-
der verstärkt oder ersetzt. Als weitere Schwachstellen wurden die Widerlager (13 %) sowie 
eine unzureichende Absturzsicherung (6 %) identifiziert. So wurde die Lagerung der Fahr-
bahnplatte, bestehend aus Lagern, Widerlagern und Absturzsicherung, als der wichtigste 
Aspekt in Bezug auf die Erdbebenverletzbarkeit von Brücken identifiziert. Bei einem Viertel 
der Brücken, die ertüchtigt werden mussten, waren die Schwachstellen die Stützen und die 
Fahrbahnplatte. 

Diese Schwachstellen wurden am häufigsten bei Balkenbrücken festgestellt. In der Regel 
handelt es sich dabei um grössere Brücken, die einerseits Lager aufweisen und anderer-
seits aufgrund ihrer grösseren Spannweiten höheren Erdbebeneinwirkungen ausgesetzt 
sind. Kürzere Brücken, oft Einfeldbrücken, sind in der Regel weniger verletzlich. Rahmen-
brücken, die keine Stützen haben, weisen einen höheren Widerstand gegen Erdbeben auf. 
Obwohl ein Drittel der Brücken des Nationalstrassennetzes Rahmenbrücken sind, waren 
bei den bisher überprüften Brücken dieses Typs keine Ertüchtigungsmassnahmen erfor-
derlich. 

Gemäss den Ziffern 4.4.1.2 und 4.4.1.3 der Norm SIA 260 kann auf einen Nachweis ver-
zichtet werden, wenn feststeht, dass er nicht massgebend wird, oder wenn gezeigt werden 
kann, dass die entsprechenden Anforderungen mit konstruktiven Massnahmen erreicht 
werden können. Dies gilt nach Ziffer 5.1.1 der Norm SIA 269 auch für bestehende Bau-
werke. Auf jeden Fall muss das gewählte Verfahren in der Projektbasis dokumentiert wer-
den. 
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6 Beurteilung der Erbebensicherheit 

6.1 Übersicht  

Bei der Beurteilung der Erdbebensicherheit gemäss den geltenden Normen wird die Trag-
sicherheit in Längs- und Querrichtung für die Situation des Erdbebenprojekts überprüft. 
Dies kann mit der traditionellen kraftbasierten Methode oder mit der deformationsbasierten 
Methode erfolgen.  

Folgende vier Berechnungsverfahren sind in den Erdbebenbestimmungen der SIA-Trag-
werksnormen oder des Eurocodes 8 normiert: 

¶ Ersatzkraftverfahren 

¶ Antwortspektrumverfahren 

¶ nicht lineare statische Verfahren (Pushover-Analysen) 

¶ nicht lineare Zeitverlaufsverfahren 

Eine Übersicht der wichtigsten Eigenschaften dieser vier Berechnungsverfahren ist in 
Tab. 6.1 [102] zusammengestellt. 

Tab. 6.1  Vergleich der vier Berechnungsverfahren für Brücken. 

Eigenschaft  Ersatzkraft - 
verfahren  

Antwort - 
spektrum - 
verfahren  

nicht lineare  
statische  
Berechnung  

nicht lineare  
dynamische  
Berechnung  

Dynamisches Modell  linearer EMS linearer MMS nichtlinearer 
EMS 

nichtlinearer 
MMS 

Geometrisches Modell 2D 2D oder 3D 2D 2D oder 3D 

Materialmodell linear linear nicht linear nicht linear 

Dämpfungsmodell viskos viskos viskos viskos oder  

hysteretisch 

Berücksichtigte  
Eigenformen 

Grundform alle  Grundform nicht relevant 

Berücksichtigung von Ma-
terial-Nichtlinearitäten 

Verhaltens- 
beiwert q 

Verhaltens- 
beiwert q 

nicht-lineares  

Materialmodell 
nicht-lineares  

Materialmodell 

Erdbebenanregung Bemessungs- 

spektrum 
Bemessungs- 

spektrum 
Bemessungs- 

spektrum 
Zeitverlauf 

Resultatgrössen Schnittkräfte und 
Verformungen 

Schnittkräfte und 
Verformungen 

lokaler 

Duktilitätsbedarf,  

Schnittkräfte und  
Verformungen 

lokaler 

Duktilitätsbedarf, 
Schnittkräfte und 
Verformungen 

Einsatzbereich regelmässige  

Balkenbrücken 
alle Brücken regelmässige  

Brücken 
alle Brücken 

Typische Anwendung Bemessung  

Plausibilitäts- 

kontrolle 

Bemessung  Überprüfung Spezialbauwerke 

Aufwand klein mittel hoch sehr hoch 

Während das Antwortspektrumverfahren bei allen Brückentypen anwendbar ist, bleibt der 
Einsatz des Ersatzkraftverfahrens auf Balkenbrücken in Längsrichtung und auf regelmäs-
sige Balkenbrücken in Querrichtung sowie zur Plausibilitätskontrolle komplizierterer Be-
rechnungen beschränkt. Die nicht linearen Verfahren sind anspruchsvoller und für Spezi-
alfälle reserviert. Die nicht lineare statische Analyse kann zur Überprüfung bestehender 
Brückenstützen hilfreich sein. 
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6.2 Modellbildung  

Grundsätzlich muss das Berechnungsmodell das Erdbebenverhalten der Brücke genü-
gend genau erfassen. Das Modell sollte so einfach wie möglich, jedoch eine ausreichend 
detaillierte Steifigkeits- und Massenverteilung aufweisen, so dass die wesentlichen Eigen-
formen aktiviert werden. Abb. 6.2 zeigt mögliche Modellierungen von Träger und Stützen 
einer Balkenbrücke mit zunehmendem Detaillierungsgrad, vom Einmassenschwinger bis 
zum 3D-Modell mit Volumenelementen. In den meisten Fällen genügt eine Modellierung 
mit Stabelementen. Flächen- und Volumenelemente haben den Nachteil, dass die Bestim-
mung der Bemessungsschnittkräfte aus den Berechnungsresultaten einen zusätzlichen 
Aufwand erfordert. 
 

 

Abb. 6.2  Unterschiedliche Modellierungen des Brückentragwerks [91]. 

6.3 Grundsätze der Modellbild ung und Berechnungsannahmen  

Realistische Annahmen bezüglich der Steifigkeit des Tragwerks und des Untergrunds sind 
für die Beurteilung des Erdbebenverhaltens von zentraler Bedeutung. Bei Stahlbetonele-
menten muss die Rissbildung berücksichtigt werden. Bei den kraftbasierten Methoden ist 
eine Berechnung mit ungerissenen Steifigkeiten meist auf der sicheren Seite. Wenn die 
Festigkeitsreserven ausreichend sind, kann dies zulässig sein; andernfalls muss die Be-
rechnung mit reduzierten Steifigkeiten infolge Rissbildung wiederholt werden.  

Um bei einer verformungsbasierten Beurteilung auf der sicheren Seite zu sein, muss eine 
starke Reduktion der Steifigkeit infolge Rissbildung angenommen werden.  

Das Thema Steifigkeit wird auch im Abschnitt 6.3.2 behandelt. Empfehlungen zu anderen 
Aspekten werden in den nachfolgenden Abschnitten formuliert. 

6.3.1 Verhaltensgesetze von Materialien  

Betreffend der Verhaltensgesetze von Materialien können die Empfehlungen der Normen 
SIA 269/2 und 269/8 angewendet werden. Generell wird für Beton in alten Brücken 
empfohlen, die Erhöhung der Betondruckfestigkeit zu berücksichtigen. Für Brücken, die 
vor 1985 bzw. 1990 gebaut wurden, kann dies nach SIA 269/2 [19] und für alle anderen 
nach SIA 262 [15] erfolgen. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, ob der Beton mit 
Bügeln bewehrt oder nicht umschnürt ist. 

Die Umschnürung beeinflusst die Druckfestigkeit und vor allem die Duktilität des Betons 
und kann beispielsweise nach dem Modell von Mander et al. [83] berücksichtigt werden. 

Für die Bewehrung können bilineare Gesetze verwendet werden, wobei der 
Verfestigungsseffekt des Stahls entweder berücksichtigt oder vernachlässigt wird. Generell 
ist dieser Effekt bei den in der Schweiz verwendeten Stählen eher gering, wie Tabelle 8 
der Norm SIA 269/2 zeigt. 
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6.3.2 Annahmen zur Biege - und Schersteifigkeit  

Die effektive Biegesteifigkeit von Stahlbetonbauteilen kann im Allgemeinen mithilfe der Berech-
nung der Momenten-Krümmungs-Beziehung des gerissenen Querschnitts ermittelt werden. Die 
Momenten-Krümmungs-Beziehung muss bilinear angenähert werden, wie Abb. 6.3 zeigt. Die 
Steigung der Geraden in der Momenten-Krümmungs-Beziehung, die den Nullpunkt mit dem 
Fliessbeginn in Abb. 6.3 verbindet, entspricht der angestrebten Steifigkeit. Die entsprechende 
Formulierung findet sich in Abschnitt 16.5.5.2 der Norm SIA 261, der festlegt, dass eine mittlere 
Steifigkeit bis zum Fliessbeginn zu berücksichtigen ist. 

 

Abb. 6.3  Bilineare Approximation (rote Linie) der Momenten-Krümmungsbeziehung (blaue 
Linie) eines Stahlbetonträgers, nach [67]. 

Gemäss der Norm SIA 269/8 kann die effektive Biegesteifigkeit, d. h. die Steifigkeit, die der 
Geraden ab dem Nullpunkt in Abb. 6.3 entspricht, von Tragwerken mit duktilem Verhalten 
wie folgt bestimmt werden: 

ὉὍ ȟ

ὓ

‰
 

Diese Steifigkeit gilt im elastischen Verformungsbereich der Bauteile, die infolge Erdbe-
beneinwirkung plastische Verformungen erfahren. Alternativ können die Richtwerte ge-
mäss Abb. 6.4 in erster Näherung verwendet werden. 

Die Steifigkeit EIeff,2 kann nur verwendet werden, wenn das untersuchte Bauteil plastische 

Verformungen aufweist. Andernfalls muss die effektive Biegesteifigkeit EIeff,1 verwendet 
werden: 

ὉὍ ȟ

ὉὍ ὉὍ ȟ

ς
 

Bei schlanken mauerartigen Stützen müssen bei der Bestimmung der Steifigkeit auch die 
Schubverformungen berücksichtigt werden.  
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Abb. 6.4  Richtwerte zur Berechnung der effektiven Biegesteifigkeit von Stahlbetonbautei-
len, die unter Erdbebeneinwirkung plastische Verformungen erfahren (Fig.2 der Norm SIA 
269/8 [20]). 

6.3.3 Berücksichtigung ungeeigneter konstruktiver Details  

Bei den bestehenden Brücken in der Schweiz handelt es sich bei Bewehrungsstössen am 
Fuss der Stütze sowie geringen Querbewehrungsgehalten um ungeeignete konstruktive 
Details in den Brückenstützen.  

Solche Bewehrungsstösse sind aus bautechnischen Gründen (Betonieren) oft am Über-
gang zwischen Fundament und Stütze vorhanden. In diesem Bereich können sich die 
höchsten Schnittkräfte entwickeln, insbesondere bei Balkenbrücken oder wenn das stati-
sche System einer Stütze ein Kragträger ist. Die Bewertung der Festigkeit des Querschnitts 
mit Bewehrungsstoss und seines Verformungsvermögens kann gemäss den Empfehlun-
gen und Berechnungsbeispielen in den AGB-Forschungsprojektberichten 2015/002 (in Be-
arbeitung) [48] und 2008/001, Forschungsbericht 662 [37], durchgeführt werden. 

Der Schubwiderstand von rechteckigen Stützen kann gemäss der Norm SIA 262 [15] oder 
Eurocode 8 [4] bewertet werden. Für runde Stützen kann auch das Modell nach [91] (siehe 
auch [37]) verwendet werden. Dieses Modell wurde mit einer Datenbank entwickelt und 
validiert, die Schubbrüche vor der Entwicklung der Biegefestigkeit (sprödes Versagen) so-
wie solche im inelastischen Bereich umfasst. Es wird angenommen, dass die Schwerfes-
tigkeit die Summe aus dem Widerstand der horizontalen Bewehrung, dem Widerstand auf-
grund der Verzahnung der Gesteinskörnung und der Druckdiagonalen der Axialkraft ist. 

Bei Rahmenbrücken muss die Möglichkeit einer Umkehrung der Kräfte untersucht werden. 
Bei diesen Brücken ist die Bewehrung in der Fahrbahnplatte hauptsächlich dafür vorgese-
hen, die Vertikalkräfte aufgrund der Betriebsbelastungen aufzunehmen. Diese Belastun-
gen erzeugen negative Momente unterhalb der Lager (Stützen). Bei einem Erdbeben kön-
nen sich diese Momente aufgrund der Erdbebeneinwirkung umkehren. 

6.3.4 Fliessgelenke  

In den Bereichen mit den höchsten Biegemomenten können sich plastische Verformungen 
entwickeln. Diese plastischen Bereiche werden mit Fliessgelenken modelliert. Die Haupt-
parameter für die Modellierung sind dabei die Länge des Fliessgelenks und sein Verfor-
mungsvermögen, d. h. seine Bruchkrümmung. Die Länge des Fliessgelenks hängt u. a. 
von der Geometrie der Stütze und der Qualität des Bewehrungsstahls ab. Die Bruchkrüm-
mung ist abhängig von den Materialien und den konstruktiven Massnahmen, z. B. der Um-
schnürungsbewehrung (siehe auch 6.3.1).  

All diese Parameter können nach der Norm SIA 269/8 berechnet werden. Ein detailliertes 
Berechnungsbeispiel für einen rechteckigen Pfeiler findet sich auch in [37] und im An-
hang IV. 
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Zu beachten ist, dass die Übertragung von Kräften in den an das Fliessgelenk angrenzen-
den Bauteilen zu überprüfen ist, wie z. B. der Widerstand der Fundation gegen das Biege-
moment, das sich im Fliessgelenk bilden kann, wenn man die Überfestigkeit berücksichtigt. 

6.3.5 Verhaltensbeiwert  

Mit dem Verhaltensbeiwert werden die Überfestigkeit und das nicht-lineare Verhalten von 
Bauteilen auf vereinfachte Weise mit kraftbasierten Methoden berücksichtigt. Die Überfes-
tigkeit der Bauteile im Vergleich zu den Berechnungen ist in allen Bauwerken vorhanden. 
Allerdings ist bei bestehenden Brücken ein duktiles Verhalten oft nicht gewährleistet. Die 
Verhaltensbeiwerte sind je nach Art des Tragwerks nach den Normen SIA 262 ff. zu be-
rücksichtigen.  

Die Norm SIA 262 empfiehlt für Tragwerke mit nicht-duktilem Verhalten in Abhängigkeit 
von der Duktilitätsklasse des Stahls einen Verhaltensbeiwert q von 1,5 bis 2,0. Der Euro-
code hingegen empfiehlt für Tragwerke mit nicht-duktilem Verhalten nur q = 1,5. Es ist da-
rauf hinzuweisen, dass bei Anwendung eines Verhaltensbeiwerts q = 2 überprüft werden 
muss, ob das Tragwerk plastische Verformungen erfährt, z. B. durch eine (vereinfachte) 
Verschiebungsanalyse. Wenn das Tragwerk unter der Erdbebeneinwirkung elastisch 
bleibt, ist ein Verhaltensbeiwert von q = 2 nicht gerechtfertigt. 

6.3.6 Dämpfungsmass  

Das Dämpfungsmass ist je nach Tragwerk und abhängig von der Art der Verbindung zu 
wählen. Die Spektren für die Bemessung (SIA 261) und die Prüfung (SIA 269/8) gelten für 
eine viskose Dämpfung von 5 Prozent. Die Dämpfung von Stahlstrukturen kann weniger 
als 5 Prozent betragen, weshalb die Erdbebeneinwirkung höher sein kann. Im Gegensatz 
dazu kann die Dämpfung von Brücken mit Isolatoren deutlich höher als 5 Prozent sein 
(siehe Abschnitt 9.8). Zudem kann auch die Boden-Bauwerk-Wechselwirkung die Dämp-
fung erhöhen, wie im nächsten Kapitel ausgeführt wird.  

6.3.7 Baugrund -Tragwerks -Interaktion  

Die Nachgiebigkeit des Baugrunds kann bei felsigem Baugrund (Baugrundklasse A) ver-
nachlässigt werden. In diesem Fall ist auch der Verformungsbedarf infolge Erdbebenein-
wirkung klein (Abb. 6.9), so dass das Verformungsvermögen der Brückenstützen meist 
auch bei Annahme einer steifen Einspannung im Fundament ausreichend ist. Bei Alluvial-
standorten (Baugrundklassen B bis E) sollte bei Stützen mit einer Höhe von weniger als 
ca. 10 m die Baugrundnachgiebigkeit berücksichtigt werden. Eine einfache Modellierung 
mittels linearer Federn für die vertikale und die horizontale Verschiebung sowie das Kippen 
des Fundaments wird in Abb. 6.5, zusammen mit den entsprechenden Federkonstanten 
für ein Kreisfundament gezeigt. Für Erdbebenbeanspruchung ist die Kippfeder am wich-
tigsten, die beiden anderen Federn spielen eine untergeordnete Rolle und können meist 
vernachlässigt werden. 
Vereinfachte Gleichungen zur Berechnung der Steifigkeit von Flach- und Pfahlfundationen 
finden sich in Anhang C der Norm SIA 269/8. Für ein System mit einem Freiheitsgrad (Ein-
massenschwinger) kann die Änderung der Grundschwingzeit T1,SSI unter Berücksichtigung 
der Steifigkeit des Fundaments im Vergleich zur Grundschwingzeit des Systems mit einer 
steifen Einspannung T1 wie folgt bestimmt werden: 

Ὕȟ  Ὕ ρ
Ὧ

Ὧ

ὯὬ

Ὧ
 

In dieser Gleichung bezeichnen k und h1 die Steifigkeit und Höhe des Einmassenschwin-

gers und kh und kj die Horizontal- und die Kippsteifigkeit der Fundation. 
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Abb. 6.5  Einfache Modellierung der Baugrundnachgiebigkeit durch lineare Federn für die 
vertikale und die horizontale Verschiebung sowie das Kippen (nach [87] aus  [58]). 

Die Genauigkeit der Modellierung der Baugrundnachgiebigkeit muss dabei der Genauig-
keit entsprechen, mit der die durch Rissbildung verursachte Reduktion der Steifigkeit im 
Berechnungsmodell berücksichtigt wird. Wenn also beispielsweise eine grobe Schätzung 
der Reduktion der Steifigkeit aufgrund von Rissbildung ausreicht, ist es in der Regel nicht 
notwendig, die Baugrundnachgiebigkeit zu modellieren. 

Neben der Baugrundnachgiebigkeit, die sich einzig auf die Federsteifigkeiten im Berech-
nungsmodell auswirkt, führt die Berücksichtigung der dynamischen Boden-Bauwerk-
Wechselwirkung auch zu einer Modifikation der Masse und der Dämpfung. Gemäss Euro-
code 8, Teil 5, Geotechnik [10], muss die dynamische Boden-Bauwerk-Wechselwirkung 
bei Fundationen auf sehr weichem Baugrund (Baugrundklasse D oder weicher) in den obe-
ren Erdbebengefährdungszonen Z2, Z3a und Z3b (ab einer horizontalen Bodenbeschleu-
nigung von 0,1 g) berücksichtigt werden. 

Das Verhalten des Widerlagers und der Aufschüttung, in die das Widerlager eingebettet 
ist, hat einen grossen Einfluss auf das Erdbebenverhalten der gesamten Brücke. Wie der 
Forschungsbericht 663 des ASTRA [34] zeigt, hängt das Verhalten von Brücken in Quer-
richtung stark von den Widerlagern ab. Bei langen Brücken wird insbesondere der Ver-
schiebungsbedarf in Querrichtung der Brückenpfeiler in der Nähe des Widerlagers beein-
flusst. Bei kurzen Brücken kann das Widerlager das Element der Brücke sein, das sich am 
stärksten verformt. Bei vergangenen Erdbeben in Kalifornien entsprach die Verformung der 
Widerlager einiger instrumentierter Brücken mehr als 60 Prozent der gesamten transver-
salen Verformung der Brücke. Die Annahme eines festen Lagers im Modell kann daher zu 
einer Unterschätzung des Verschiebungsbedarfs der Stützen und damit zu einer Über-
schätzung ihres Erdbebenwiderstands führen. Im Modell der Brücke sollten die Masse, 
Steifigkeit und Dämpfung des Widerlagers berücksichtigt werden. Ein vereinfachtes me-
chanisches Modell zur Berücksichtigung des Widerlagers wird im Forschungsbericht 663 
des ASTRA [34] vorgestellt. 

Für weitere Literatur zur dynamischen Boden-Bauwerk-Wechselwirkung wird auf die Pub-
likationen [65] und [80] verwiesen. 

6.4 Erdbebeneinwirkung  

Die für die Bewertung einer bestehenden Brücke zu berücksichtigende Erdbebeneinwir-
kung ist im Prinzip identisch mit der Einwirkung, die bei der Bemessung einer neuen Brücke 
zu berücksichtigen ist. Falls die Bewertung zu relativ niedrigen Werten für den Erfüllungs-
faktor führt, kann es sinnvoll sein, die für neue Bauwerke im Allgemeinen gerechtfertigten 
Vereinfachungen der Norm SIA 261 zu überdenken. Beispielsweise kann die Erdbeben-
einwirkung durch eine lokale Baugrund-Untersuchung  präzisiert werden, die ein spezifi-
sches anzuwendendes Antwortspektrum liefert. 

 

 
 
Steifigkeit der Fundation: 

Horizontal  kh  

Vertikal   kv 

Kippen   kj 

 
 
 
Niveau Fundation 
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6.4.1 Erdbebenzonen  

Die Norm SIA 261 definiert fünf Erdbebenzonen (siehe Abb. 2.4), denen ein Bemessungs-
wert der horizontalen Bodenbeschleunigung (agd) zugewiesen wird (Tab. 6.6). Der Bemes-
sungswert der Bodenbeschleunigung (agd) entspricht der maximalen horizontalen Boden-
beschleunigung für die Baugrundklasse A bei einer Referenz-Wiederkehrperiode von 
475 Jahren. 

Tab. 6.6  Bemessungswerte für die Bodenbeschleunigung in Abhängigkeit von der Erd-
bebenzone. 

Erdbebenzone  Z1a Z1b Z2 Z3a Z3b 

agd [m/s 2] 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 

6.4.2 Bauwerksklasse  

Die Norm SIA 261 definiert drei Bauwerksklassen, denen ein Bedeutungsbeiwert (gf) zuge-
wiesen wird (Tab. 6.7). Für den Nachweis der Tragsicherheit wird die Erdbebeneinwirkung 
mit dem Bedeutungsbeiwert multipliziert. Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit erfolgt 

hingegen mit einem einheitlichen Bedeutungsbeiwert (gf = 1,0) und ist nur für die BWK III 
erforderlich. 

Tab. 6.7  Bauwerksklassen und Bedeutungsbeiwert. 

Bauwerksklasse  BWK I  BWK II  BWK III  

Bedeutungsbeiwert gf  1,0 1,2 1,5 

6.4.3 Antwortspektren  

Die elastischen Antwortspektren der horizontalen Beschleunigung für die verschiedenen 
Baugrundklassen der Norm SIA 261 (2020) sind in Abb. 6.8 dargestellt: 

 

Abb. 6.8  Elastische Antwortspektren der horizontalen Beschleunigung der Norm SIA 261 

(2020) für die Erdbebenzone Z2 (agd = 1,0 m/s2) und die Bauwerksklasse BWK I (gf = 1,0). 

Die Kurven werden für jede Baugrundklasse durch die Parameter (S, TB, TC und TD) der 
entsprechenden Gleichung definiert. Ausserdem werden sie durch Multiplikation mit der 
entsprechenden Bodenbeschleunigung (agd) an die Erdbebenzone angepasst (Gleichun-
gen 26 bis 29 der SIA-Norm 261 [14]): 
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Die Erdbebeneinwirkung kann auch durch das Antwortspektrum der relativen Verschie-
bung dargestellt werden. Das elastische Antwortspektrum der Beschleunigung (Se) und das 

Antwortspektrum der relativen Verschiebung (Sud) sind durch die Kreisfrequenz (w) gemäss 
dem folgenden Verhältnis miteinander verbunden: 

Ὓ ‫Ὓ  

Dieses Verhältnis zwischen Se und Sud stammt direkt aus der Bewegungsgleichung für den 
Einmassenschwinger. Es stimmt nur dann genau, wenn es keine Dämpfung gibt, aber es 
ist eine gute Annäherung für den üblichen Wert von 5 Prozent für das Dämpfungsmass. 

Die Schwingzeit T lässt sich wie folgt aus der Kreisfrequenz w berechnen: 

Ὕ ς“Ⱦ‫ 

Die Antwortspektren der relativen Verschiebung für die verschiedenen Baugrundklassen 
der Norm SIA 261 (2020) sind in Abb. 6.9 dargestellt: 

 

Abb. 6.9  Elastische Antwortspektren der relativen Verschiebung der Norm SIA 261 (2020) 

für die Erdbebenzone Z2 (agd = 1,0 m/s2) und die Bauwerksklasse BWK I (gf = 1,0). 
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6.5 Ersatzkraftverfahren  

Für die Tragwerksanalyse von Balkenbrücken mit dem Ersatzkraftverfahren sind die fol-
genden drei Modelle gebräuchlich: 

Å Modell mit steifem Überbau 

Å Modell mit flexiblem Überbau 

Å Modell des Einzelpfeilers 

Die Modelle unterscheiden sich primär durch die Steifigkeitsannahmen für den Überbau 
relativ zur Steifigkeit der Pfeiler. Die ersten beiden Modelle sind für die Analyse in Längs- 
und in Querrichtung von Balkenbrücken geeignet. Das Modell des Einzelpfeilers ist nur für 
die Querrichtung von Balkenbrücken geeignet. In den folgenden Kapiteln werden die spe-
zifischen Einsatzbereiche der drei Modelle beschrieben. 

6.5.1 Längsrichtung: Modell mit steifem  Überbau  

Beim Modell mit starrem Überbau wird wie der Name sagt ein steifer Überbau angenom-
men. Für die Beanspruchung in Längsrichtung einer schwimmend gelagerten Balkenbrü-
cke ergibt sich ein einfaches Einmassenschwingermodell (Abb. 6.10). Die Masse M des 
Einmassenschwingers ist gleich der Summe der Massen aus Eigengewicht und Auflasten 
des Überbaus. Die Massen der mit dem Überbau mitschwingenden Stützen können ver-
nachlässigt werden. Die Federsteifigkeit des Einmassenschwingers k berechnet sich aus 

der Summe der horizontalen Steifigkeiten ki der mit dem Überbau verbundenen Stützen: 

Å Stützen mit festem Längslager:    ki = 3EIi/h i3 

Å mit dem Überbau monolithisch verbundene Stützen: ki = 12EIi/h i3 

Å Gesamtsteifigkeit:     Ë Ѐ ВËi 

Å Grundschwingzeit des Einmassenschwingers:   T1 Ѐ ςʌ Ѝ-ȾË 

Mit der Grundschwingzeit T1, der Masse M und dem entsprechenden Bemessungsspekt-
rum lässt sich einfach die totale Ersatzkraft in Längsrichtung berechnen, die anschlies-
send proportional zu den Steifigkeiten ki auf die Stützen zu verteilen ist. 

Das Modell mit steifem Überbau ist sehr gut geeignet für gerade Balkenbrücken mit 
schwimmender Lagerung. 

 

Abb. 6.10  Modell mit steifem Überbau (rechts) für die Ersatzkraftanalyse einer geraden 
Balkenbrücke mit schwimmender Lagerung (links). 

Bei fester Längslagerung ist das Modell des starren steifen Überbaus ebenfalls geeignet 
für gerade Balkenbrücken. Für die Steifigkeit k des Einmassenschwingers muss die Längs-
steifigkeit des Widerlagers abgeschätzt werden, was in der Regel etwas aufwändiger ist 
als bei einem Pfeiler. Die Masse M ist wie vorhin die Masse des Brückenträgers und die 
Grundschwingzeit beträgt T1 = 2ʌ Бɉ-ȾËɊ. Meist fällt die Grundschwingzeit T1 in den Be-
reich konstanter Beschleunigung des Bemessungsspektrums, so dass keine grosse Ge-
nauigkeit für die Abschätzung der Längssteifigkeit des Widerlagers nötig ist. Die totale Er-
satzkraft in Längsrichtung lässt sich wiederum einfach aus der Grundschwingzeit T1, der 

Masse M und dem entsprechenden Bemessungsspektrum berechnen. Bei fester Längsla-
gerung muss die ganze totale Ersatzkraft von den festen Lagern am Widerlager aufgenom-
men werden können. Da die Grundschwingzeit T1 meist in den Bereich konstanter, maxi-
maler Beschleunigung des Bemessungsspektrums fällt, führt dies bereits in der Erdbeben-
zone Z1a zu sehr grossen Horizontalkräften.  
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Allerdings ist Vorsicht angebracht, dass die Steifigkeit des Pfeilers (kurzer Pfeiler) mit der 
des Widerlagers vergleichbar ist, denn dann muss die Ersatzkraft zwischen dem Widerla-
ger und dem betrachteten Pfeiler aufgeteilt werden (im Verhältnis der Steifigkeiten). 
Die Annahme eines steifen Systems in Längsrichtung mit einer Grundschwingzeit T1 von 
etwa null unterschätzt im allgemeinen die Längsbeanspruchung von Brücken mit fester 
Längslagerung. Auch der Brückenträger hat eine gewisse Längsnachgiebigkeit, wie im Ka-
pitel 6.5.2 beim Modell mit weichem Überbau beschrieben. Nur bei kurzen Brücken mit 
einer festen Längslagerung auf einem horizontal sehr steifen, auf Fels gegründeten Wider-
lager darf ein steifes System in Längsrichtung angenommen werden, wobei dann meist die 
Bremskräfte für die Bemessung massgebend werden. In den übrigen Fällen soll die Nach-
giebigkeit des Widerlagers berücksichtigt werden. Bei längeren Brücken kann auch das 
Modell mit weichem Überbau verwendet werden.  

6.5.2 Längsrichtung: Modell mit flexiblem Überbau  

Das Modell mit flexiblem Überbau in Längsrichtung erlaubt die Abschätzung der Grundfre-
quenz einer Balkenbrücke mit fester Längslagerung an einem starren Widerlager. Das 
starre System mit einer Grundschwingzeit T1 = 0 ist nämlich auch für ein absolut starres 
Widerlager nicht auf der sicheren Seite, da sich aus der Längsnachgiebigkeit des Überbaus 
immer eine Grundschwingzeit T1 > 0 ergibt. Als einfaches Modell für einen flexiblen Über-
bau in Längsrichtung bietet sich ein Stab mit konstantem Querschnitt und gleichförmig ver-
teilter Masse an. Der Stab ist auf der Seite der festen Längslagerung eingespannt (rechts 
in Abb. 6.11). Die analytische Lösung der Längsschwingung des Stabes führt zu einer 
Grundschwingzeit T1 Є ψÌБ ɉʍ Ⱦ %Ɋ mit der Länge des Überbaus l, der Dichte des Überbaus 

ʍ (Masse pro Volumeneinheit) und dem Elastizitätsmodul E des Überbaus [56].  

Das Modell ist geeignet für längere gerade Balkenbrücken mit fester Längslagerung an 
einem starren Widerlager.  

 

Abb. 6.11  Modell mit flexiblem Überbau (oben) für die Ersatzkraftanalyse einer längeren 
geraden Balkenbrücke mit fester Längslagerung an einem starren Widerlager (unten). 

6.5.3 Querrichtung: Modell mit steifem  Überbau  

Das Modell mit steifem Überbau in Querrichtung ist geeignet für relativ breite Balkenbrü-
cken, deren Überbau eine grosse Steifigkeit in Querrichtung aufweist. Es handelt sich um 
ein einfaches Einmassenschwingermodell. Die Federsteifigkeit des Einmassenschwingers 
Ë Є ЖËi berechnet sich aus der Summe der horizontalen Steifigkeiten ki der mit dem Über-
bau verbundenen Stützen. Sowohl für Stützen mit festem Querlager als auch für mit dem 
Überbau monolithisch verbundene Stützen gilt ki = 3EI / h, wobei EI die Biegesteifigkeit des 
Stützenquerschnitts in Querrichtung ist. Der Brückenträger wird als torsionsweich ange-
nommen. 
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Abb. 6.12  Modell mit steifem Überbau (unten) für die Ersatzkraftanalyse einer geraden 
Balkenbrücke in Querrichtung (oben). Die Brücke wird bei den Widerlagern als quer ver-
schieblich gelagert angenommen.  

Die Masse M ist die Masse des Brückenträgers und die Grundschwingzeit beträgt 
T1 = φʌБɉ-ȾËɊ). Die totale Ersatzkraft in Brückenquerrichtung wird proportional zu den Stei-

figkeiten ki auf die Stützen aufgeteilt.  
 
Bei den Widerlagern wird unabhängig von der effektiven Lagerung eine verschiebliche La-
gerung in Brückenquerrichtung angenommen, so dass der steife Überbau in Querrichtung 
überhaupt schwingen kann (Abb. 6.12). Die Schwingform ist eine gerade Linie mit der glei-
chen Schwingamplitude bei jeder Stütze. Die Ersatzkraft auf die Lager an den Widerlagern 
muss aus den resultierenden Ersatzkräften bei den Pfeilern geschätzt werden, indem z.B. 
die Ersatzkraft des dem Widerlager am nächsten liegenden Pfeilers übernommen wird.  

Eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Modells mit steifem Überbau ist, dass die 
Querverschiebungen in den Feldern des Überbaus klein sind gegenüber denjenigen der 
Pfeilerköpfe. Im Eurocode 8, Teil 2 [8], finden sich folgende Limiten für die Anwendbarkeit 
des Modells mit starrem Überbau: 

Å Seitenverhältnis Länge L zu Breite B des Überbaus: L/B  Ѕ τȟπ  

Å oder das Verhältnis der maximalen Differenz der Querverschiebungen der Pfeilerköpfe 
ȹd zur durchschnittlichen Querverschiebung aller Pfeilerköpfe unter Erdbebeneinwir-
kung da erfüllt die Bedingung: ɝÄȾÄa Ѕ πȟς ɝÄ. 

Selbst wenn diese Limiten nicht eingehalten sind, ist das Modell mit steifem Überbau gut 
geeignet zur Plausibilitätskontrolle von Resultaten des Antwortspektrumverfahrens. Für die 
Bemessung oder Überprüfung in Querrichtung ist das Modell mit steifem Überbau nur ge-
eignet für regelmässige Balkenbrücken, d.h. wenn Spannweiten und Stützensteifigkeiten 
in etwa konstant sind.  

6.5.4 Querrichtung: Modell mit flexiblem Überbau  

Das Modell mit flexiblem Überbau ist ebenfalls im Eurocode 8, Teil 2 [8], normiert. Es ba-
siert auf der Rayleigh-Methode und erfordert die Berechnung des zur Grundschwingform 
des Überbaus in Querrichtung äquivalenten Einmassenschwingers. Dies ist wesentlich auf-
wendiger im Vergleich zum Modell mit steifem Überbau oder zum Modell des Einzelpfei-
lers. Deshalb empfiehlt es sich, entweder eines dieser beiden Modelle für das Ersatzkraft-
verfahren oder direkt das Antwortspektrumverfahren anzuwenden. 

6.5.5 Querrichtung: Modell des Einzelpfeilers  

Das Modell des Einzelpfeilers ist für relativ schlanke Balkenbrücken geeignet. Jeder Pfeiler 
wird für sich allein als unabhängig schwingender Einmassenschwinger betrachtet. Die Kop-
pelung über den Überbau wird vernachlässigt.  
Die Grundschwingzeit eines Einzelpfeilers beträgt Ti = 2ʌБ-i/k i. Die Federsteifigkeit be-

trägt bei fester Querlagerung oder monolithischer Verbindung ki = 3EIi/h i. Die Torsionsstei-
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figkeit des Brückenträgers wird vernachlässigt. Die mitwirkende Masse Mi ist aus einer an-
genommenen Aufteilung der gesamten Masse des Überbaus M auf die Einzelpfeiler abzu-

schätzen (M = Ж-i). 
Die Berechnung erfolgt iterativ. Nach einer ersten Berechnung der einzelnen Grund-
schwingzeiten Ti ist zu überprüfen, ob die Unterschiede der Grundschwingzeiten zwischen 

benachbarten Pfeiler folgende Bedingung einhalten: πȟω Ѕ Ti/T i+1 Ѕ ρȟρ 

Falls die Bedingung nicht eingehalten ist, muss die Berechnung mit einer angepassten 
Massenverteilung wiederholt werden (Eurocode 8, Teil 2, Gleichung 4.19 [8]). Bei grösse-
ren Unterschieden zwischen den Quersteifigkeiten benachbarter Stützen konvergiert das 
Verfahren nicht und darf daher nicht angewandt werden. Trotzdem sind die Resultate zur 
Plausibilitätskontrolle geeignet, allenfalls zusammen mit dem Modell des starren Überbaus. 

 

Abb. 6.13  Modell des Einzelpfeilers (rechts) für die Ersatzkraftanalyse in Querrichtung ei-
nes Pfeilers einer Balkenbrücke (links). 

6.5.6 Plausibilitätskontrolle  

Gemäss Ziffer 3.1.4 der Norm SIA 260 [13], sind die Ergebnisse der Tragwerksanalyse auf 
ihre Plausibilität zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Resultate von Computerberechnun-
gen, wie z. B. beim Antwortspektrumverfahren. Das Ersatzkraftverfahren ist die geeignete 
Plausibilitätskontrolle sowohl für das Antwortspektrumverfahren als auch für die nicht line-
aren Analyseverfahren. Folglich muss das Ersatzkraftverfahren in jedem Fall durchgeführt 
werden, entweder als eigenständige Tragwerksanalyse in einfacheren Fällen, wo die ent-
sprechenden Voraussetzungen gegeben sind, oder als Plausibilitätskontrolle der Resultate 
von aufwändigeren Berechnungen. 

Da das Ersatzkraftverfahren in jedem Fall durchgeführt werden muss, empfiehlt es sich, es 
als erstes Analyseverfahren vor dem Antwortspektrumverfahren oder den nicht linearen 
Verfahren durchzuführen. 

6.6 Antwortspektrumverfahren  

Wenn die Bedingungen für die Anwendbarkeit des Ersatzkraftverfahrens nicht erfüllt sind, 
muss das Antwortspektrumverfahren angewandt werden. Im Wesentlichen dürfen nur ge-
rade Balkenbrücken in Längsrichtung und regelmässige Balkenbrücken in Querrichtung 
mit dem Ersatzkraftverfahren analysiert werden, wie im Kapitel 6.5 aufgezeigt. Bei den üb-
rigen Brücken ist der Einfluss höherer Eigenschwingformen auf die Erdbebenbeanspru-
chungen nicht vernachlässigbar. Und diese können mit dem Ersatzkraftverfahren nicht er-
fasst werden, wohingegen das Antwortspektrumverfahren erlaubt, alle höheren Eigen-
schwingformen einzubeziehen. 

Im allgemeinen wird beim Antwortspektrumverfahren ein 3D-Modell erforderlich. Für ge-
rade Brücken ist ein 2D-Modell für die Geometrie ausreichend, doch muss dies in Quer-
richtung, d.h. in die 3. Richtung quer zum 2D-Modell angeregt werden können. 

Zur Kontrolle, ob genügend höhere Eigenschwingformen in der Berechnung berücksichtigt 
wurden, ist für die beiden horizontalen Hauptrichtungen zu verifizieren, dass die Summe 
der effektiven modalen Massen der berücksichtigten Eigenschwingformen grösser ist als 
90% der Gesamtmasse des Modells, wie es in Ziffer 16.5.3.5 der Norm SIA 261 [14] vor-
geschrieben ist. Wenn diese Bedingung auch unter Berücksichtigung aller Eigenschwing-
formen nicht erfüllt werden kann, muss in einem weiteren Schritt das Berechnungsmodell 
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insbesondere bezüglich Massenverteilung verbessert werden, so dass die 90%-Regel ein-
gehalten werden kann. Problematisch sind in der Regel Massen, die direkt, d.h. starr mit 
Knoten mit festen Randbedingungen verbunden ist.  

Zur Ermittlung der Resultatgrössen sind die entsprechenden Beiträge der einzelnen Eigen-
schwingformen mit der SRSS-Regel (Square Root of the Sum of the Squares) zu überla-
gern. Wenn zwei oder mehrere von den kürzeren Eigenschwingzeiten nahe zusammenlie-
genden, sollte die CQC-Regel (Complete Quadratic Combination) zur Überlagerung ver-
wendet werden [65]. Auf Erdbebenberechnungen spezialisierte Computerprogramme bie-
ten meist standardmässig diese beiden Optionen an. Das Antwortspektrumverfahren ist für 
alle Brückentypen anwendbar. 

6.7 Pushover -Analyse  

6.7.1 Vorteile  

Die Pushover-Analyse erlaubt, das wirkliche horizontale Verformungsvermögen einer 
Stütze besser zu erfassen. Dabei wird das Verformungsvermögen in den plastischen Be-
reichen aufgrund der effektiven konstruktiven Gestaltung des Querschnitts und der Beweh-
rung entsprechend den Beanspruchungsverhältnissen und den Baustoffeigenschaften be-
rechnet, anstatt es einfach pauschal mit dem Verhaltensbeiwert q abzuschätzen. Das Vor-
gehen ist besonders für die Überprüfung bestehender Stahlbetonstützen interessant, da 
diese praktisch immer konventionell bemessen wurden und folglich bei der kraftbasierten 
Analyse als nicht duktil mit einem kleinen Verhaltensbeiwert von q = 1,5 bis 2,0 eingestuft 
werden müssten. Als Folge des kleinen Verhaltensbeiwertes können hohe Erdbeben-
schnittkräfte resultieren, welche die Stützen nicht aufnehmen können.  

Andererseits ist das Verformungsvermögen der Stützen oft ausreichend, um den ver-
gleichsweise geringen Verformungsbedarf infolge einer Erdbebeneinwirkung von der in der 
Schweiz vorherrschenden niedrigen bis mittleren Seismizität aufzunehmen. 

6.7.2 Vorgehen in Schritten  

Das Vorgehen folgt analog den Angaben in Kapitel 5 Betonbauten in der Norm SIA 269/8 
[21]. Die Bestimmungen zur verformungsbasierten Analyse von Betonbauten gelten jedoch 
unabhängig von der Bauwerksart und können auch für Brückenstützen verwendet werden. 
Als Voraussetzung für die Pushover-Analyse muss die Stütze verformungsfähig im Sinne 
der Ziffer 5.3.2 der Norm SIA 269/8, d.h. sie muss ein zyklisch-plastisches stabiles Verfor-
mungsverhalten aufweisen, so dass ein sprödes Versagen ausgeschlossen werden kann. 
Auch nicht duktile Stützen können verformungsfähig sein, wenn das Versagen auf Biegung 
mit Fliessen der Bewehrung vor Betonbruch erfolgt. 

Die einzelnen Schritte der Pushover-Analyse für eine Stahlbetonstütze lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

1. Berechnung der Kraft-Verschiebungskurve (Pushover-Kurve) für eine horizontale 
Kraft auf Niveau der Lager, bzw. des Brückenträgers bei monolithischer Verbindung, 
bis erstmals die Bruchkrümmung eines plastischen Bereichs erreicht wird (SIA 269/8, 
Figur 9). Die maximale Schiefstellung der Stütze bzw. die maximalen Bruchkrümmun-
gen der Stützenquerschnitte können gemäss SIA 269/8 [21] bestimmt werden.  

2. Die horizontalen Zielverschiebungen der einzelnen Stützen der Brücke unter Erdbe-
beneinwirkung berechnen (siehe Kapitel 6.7.4). 

3. Ist das unter Punkt 1 berechnete Verformungsvermögen grösser als die Zielverschie-
bung, dann ist der Tragsicherheitsnachweis erfüllt. Dies bedeutet, dass in der Kraft-
Verschiebungskurve bei einer horizontalen Verschiebung gleich der Zielverschiebung 
noch in keinem plastischen Bereich die Bruchkrümmung überschritten worden ist. 

Das Vorgehen gemäss Figur 9 in SIA 269/8 [21] darf auch für den Schwingzeitenbereich 
T Ò 1 s angewandt werden, d.h. das Prinzip der gleichen Verschiebungen darf auch bei 
kleinen Schwingzeiten als anwendbar betrachtet werden. Das verformungsbasierte Ver-
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fahren wird in [68] dargestellt. Ein detailliertes Anwendungsbeispiel des verformungsba-
sierten Verfahrens bei einem Stahlbetontragwerk ist in [42] ausführlich beschrieben. 

6.7.3 Kontrolle der Lager und der Fundation  

Die Berechnung des nicht linearen Kraft-Verformungsverhaltens einer Brückenstütze für 
horizontale Einwirkung ist nur dann sinnvoll, wenn unter Erdbebeneinwirkung auch effektiv 
plastische Bereiche in der Stütze entstehen. Oft ist die horizontale Tragfähigkeit der Lager 
das schwächste Glied in der Kette von Bauteilen vom Überbau bis zum Baugrund. Bleibt 
die Stütze unter der Wirkung der horizontalen Tragkraft der Lager im elastischen Bereich, 
dann erübrigt sich die Pushover-Analyse der betreffenden Stütze. 
 
Die gleichen Überlegungen gelten auch für den Kippwiderstand des Stützenfundaments. 
Kann das Fundament das plastische Moment am Stützenfuss nicht in den Baugrund ab-
tragen, kann ebenfalls auf die Pushover-Analyse der Stütze verzichtet werden. 

6.7.4 Erdbebenanregung  

Die Berechnung der horizontalen Zielverschiebung der Stützenköpfe erfolgt am Gesamt-
system der Brücke. Dazu wird das Antwortspektrumverfahren empfohlen. Bei geraden Brü-
cken kann die Erdbebenanregung separat in den beiden Hauptrichtungen des Grundrisses 
betrachtet werden. Bei gekrümmten Brücken ist die Anregung als in beiden Richtungen 
gleichzeitig wirkend zu berücksichtigen. 

Für die Berechnung der Zielverschiebung spielt der Verhaltensbeiwert q keine Rolle, denn 
nach dem Prinzip der gleichen Verschiebung ist die Verschiebung unabhängig vom Ver-
haltensbeiwert q. Als Erdbebenanregung soll das Bemessungsspektrum der Verschiebung 
gemäss SIA 269/8 (Figur 1) [21], verwendet werden. Das Bemessungsspekrum der Norm 
SIA 261 [14] weist infolge des minimalen Schwellenwertes der Beschleunigung gemäss 
dortiger Gleichung (34) einen für die verformungsbasierte Überprüfung ungeeigneten Ver-
schiebungsverlauf auf. Der konstante Schwellenwert im Beschleunigungsspektrum ent-
spricht einem exponentiellen Anstieg der Verschiebungen mit der Schwingzeit T. 

Im Anhang H des Eurocodes 8, Teil 2 [8] werden zwei andere Arten der Berechnung der 
Zielverschiebung beschrieben: 

¶ Gleichförmige Verteilung der horizontalen Verschiebungen entlang des Überbaus ent-
sprechend dem Modell des starren Überbaus. 

¶ Verteilung der Verschiebungen proportional zur ersten Eigenschwingungsform der Brü-
cke. 

Diese beiden Vorgehensweisen werden nicht empfohlen, da sie nur bei regelmässigen 
Balkenbrücken brauchbare Resultate ergeben, bei unregelmässigen Balkenbrücken aber 
zu starken Abweichungen vom wirklichen Verhalten führen. Doch gerade die unregelmäs-
sigen Balkenbrücken sind der typische Einsatzbereich für die Pushover-Analyse, weil bei 
ihnen die kraftbasierte Überprüfung oft zu kleinen Erfüllungsfaktoren der Tragsicherheit 
führt. 

Das empfohlene Vorgehen, die horizontalen Zielverschiebungen der Stützen mit dem Ant-
wortspektrumverfahren zu berechnen, kann als Verteilung der Verschiebungen proportio-
nal zur Wurzel aus der Summe der Quadrate der Beiträge aller Eigenschwingformen der 
Brücke (SRSS-Verteilung) betrachtet werden. 
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7 Nachweise 

Die Beurteilung der Erdbebensicherheit umfasst die folgenden drei Nachweise: 

¶ Tragsicherheit; 

¶ Gebrauchstauglichkeit bei BWK III; 

¶ Absturzsicherung. 

7.1 Nachweis der Tragsicherheit  

Der Nachweis der Tragsicherheit umfasst alle Bauteile der Brücke, d.h. Stützen, Lager, 
Widerlager und Fundationen. In der Regel kann der Nachweis des Brückenträgers entfal-
len, da dessen Erdbebenbeanspruchungen meist gering sind. Zu überprüfen sind neben 
den Horizontalkraftlagern auch deren Krafteinleitungsbereiche, sowohl auf Seite Brücken-
träger als auch auf Seite Stütze bzw. Widerlager. Falls Ausrüstungen an der Brücke befes-
tigt sind, müssen die Verankerungskräfte gemäss Gleichung (49) der Norm SIA 261 über-
prüft werden. Die Überprüfung hat jeweils für die Erdbebenanregung in den beiden hori-
zontalen Richtungen zu erfolgen. Die vertikale Anregung kann in der Regel vernachlässigt 
werden. 

Als Ergebnisse sind die Erfüllungsfaktoren Ŭeff der kritischen Bauteile, soweit möglich ge-
trennt nach Anregungsrichtung, festzuhalten. 

Grundsätzlich empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen, beginnend mit einer kraftbasier-
ten Überprüfung unter Annahme eines nicht duktilen Tragwerksverhaltens mit einem Ver-
haltensbeiwert t q = 1,5. Ergibt sich daraus, dass die minimalen Erfüllungsfaktoren in Stahl-
betonbauteilen und nicht in den Lagern oder der Fundation auftreten, kann als nächster 
Schritt eine kraftbasierte Überprüfung mit einem Verhaltensbeiwert q = 2,0 sinnvoll sein. 
Resultiert ein niedriger Erfüllungsfaktor Ŭeff, der verhältnismässige Ertüchtigungsmassnah-
men rechtfertigen würde, dann soll als zusätzlicher Schritt eine Pushover-Analyse durch-
geführt werden, soweit Brückenstützen betroffen sind. 

Unabhängig vom Nachweis der Absturzsicherung ist die Tragfähigkeit der Lager für die 
Bemessungssituation Erdbeben in jedem Fall zu überprüfen. Die Absturzsicherung dient 
als Rückfallebene im Sinne eines robusten Bemessungskonzepts, falls bei einem stärkeren 
Erdbeben als dem Bemessungsbeben die Lager versagen. Die Absturzsicherung erlaubt 
eine effiziente Schadensbegrenzung für stärkere Erdbeben. 

7.2 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ( BWK III) 

Bei Brücken der Bauwerksklasse III ist zusätzlich die Gebrauchstauglichkeit nachzuwei-
sen. Konkret handelt es sich dabei um den Nachweis, dass die Verschiebungen infolge 
Erdbebeneinwirkung ohne Schäden aufgenommen werden können. 

Bei Brücken müssen die Verschiebungen an den Fahrbahnübergängen und an den Lagern 
in Längs- und Querrichtung überprüft werden. Bei Widerlagern verhindert das feste Quer-
lager in der Regel, dass sich die Fahrbahnübergänge in Querrichtung bewegen, solange 
sie die entsprechenden Erdbebenkräfte aufnehmen können. Die Verschiebungen werden 
mit einem Verhaltensbeiwert q = 1,0 berechnet. Für die Steifigkeit des Tragwerkmodells 
sind für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit Mittelwerte bis zur Belastung im Be-
reich der Erdbebeneinwirkung anzunehmen; auf die Berücksichtigung einer Reduktion der 
Steifigkeit infolge Rissbildung kann aber verzichtet werden. Bei der Berechnung der Ver-
schiebungen müssen neben der Verschiebung des Tragwerks auch die Relativverschie-
bung des Bodens zwischen den einzelnen Fundationen aufgrund einer asynchronen Erd-
bebenanregung und die Temperatur berücksichtigt werden. Der Anteil der asynchronen 
Erdbebenanregung kann auf ähnliche Weise geschätzt werden wie im Verfahren zur Ab-
sturzsicherung des Brückenträgers. 
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Für die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit ist ein im Vergleich zur Überprüfung der 

Tragfähigkeit auf 67% (gf = 1,0 anstatt von gf = 1,5) reduzierter Wert der Erdbebeneinwir-
kung anzusetzen (SIA 261, Tabelle 25). Das Gesamtergebnis entspricht der Betrachtung 

der Erdbebeneinwirkung auf dem Niveau des Wertes für die Tragsicherheit bei BWK I (gf = 
1,0). 

7.3 Absturzsicherung  

Die Absturzsicherung des Brückenträgers muss immer gemäss der geltenden Norm nach-
gewiesen werden. Die anspruchsvollsten Fälle betreffen Gerbergelenke und Zwischenfu-
gen sowie gekrümmte und schiefe Brücken. Das Verfahren ist grundsätzlich das gleiche 
wie bei einfachen Balkenbrücken. Die durch Gelenke voneinander getrennten tragenden 
Abschnitte werden als Starrkörper betrachtet, die sich vor und zurück bewegen können, 
bis sie den angrenzenden Abschnitt oder das Widerlager berühren. Bei gekrümmten und 
schiefen Brücken muss die Bewegung in beide horizontalen Richtungen berücksichtigt 
werden. Bei längeren Brücken sind zudem die temperaturbedingten Bewegungen mit ein-
zubeziehen. 

Wenn die horizontale Bewegung eines Abschnittes nicht durch einen massiven Anschlag 
wie z.B. eine Widerlagerwand oder dergleichen begrenzt wird, sollte die Bemessungs-Ver-
schiebung infolge Erdbeben mit einem Vergrösserungsfaktor ɔIS = 1,5 analog zu den Best-
immungen für die seismische Isolation im Eurocode 8, Teil 2 [8] multipliziert werden. Für 
die Absturzsicherung in Brückenquerrichtung ist eine konstruktive Bewertung vorzuneh-
men. 

Die Absturzsicherung ist eine zusätzliche Anforderung zum Nachweis der Tragsicherheit 
und nicht ein Ersatz für die Überprüfung der Lager, vergleiche Kapitel 7.1. 

Bei Balkenbrücken mit Durchlaufträgern ohne Zwischenfugen oder mit einem einzigen ein-
fachen Balken wird die Absturzsicherung in Längsrichtung bei den Widerlagern anhand der 
entsprechenden Gleichungen (7.1), (7.2) und (7.3) aus Abschnitt 16.4 der Norm SIA 261 
(neuste Version, 2020) überprüft. 

Balkenbrücken mit Zwischenfugen bedürfen einer genaueren Untersuchung, da sie oft zu 
kurze Auflagerbereiche haben. 

 

Abb. 7.1  Mindestabmessungen der Auflagerbereiche zur Absturzsicherung von Brücken-
trägern (Fig.19 Norm SIA 261 (2020) [14]).  

7.3.1 Schwimmende Lagerung  

Bei beiden Widerlagern ist zu überprüfen, ob die Mindestabmessung b2 der Auflagerbank 
gemäss Abb. 7.1 und Gleichung (7.1), die der Gleichung (38) der Norm SIA 261 entspricht, 
eingehalten ist. Für die Länge l ist die Distanz vom betrachteten Widerlager zum Steifig-
keitszentrum (theoretischer Bewegungsnullpunkt unter Temperatureinwirkung) der 
schwimmenden Lagerung einzusetzen. Kann die Lage des Steifigkeitszentrums nicht rasch 
abgeschätzt werden, so ist für die Länge l gleich wie bei fester Längslagerung die Distanz 
zwischen den beiden Widerlagern einzusetzen. 

Die Bodenbewegung von zwei Punkten mit einer Distanz grösser als lg ist als völlig unkor-

reliert voneinander anzunehmen; d. h. das Widerlager kann sich dann maximal um 2ugd 
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von den Stützenfundamenten wegbewegen. Die Länge lg variiert je nach Baugrundklasse 
zwischen 300 m und 600 m (Tab. 7.2). 

ὦ ὦ ρȟσ ό Ὠ ‪Ὠ ὦ σȟσό Ὠ ‪Ὠ  (7.1) 

Auf der rechten Seite der Gleichung (7.1) stellt der Term bmin = 0,4 m den festgelegten Mi-
nimalwert der Überlappungslänge dar, um den Absturz des Brückenträgers zu verhindern. 

Die Grösse 1,3ugd ist gleich dem Maximalwert der Verschiebung durch Schwingungen Dh 
des Brückenträgers relativ zu den Stützenfundamenten und (2l/l g)ugd berücksichtigt die 
Relativverschiebung zwischen den Widerlagern und den Stützenfundamenten. Der Wert 
dG steht für die langfristige Verschiebung aufgrund von permanenten und quasi-permanen-

ten Einwirkungen (z. B. externe Vorspannung) und dT für die Verschiebung aufgrund von 
Temperaturschwankungen. 

Tab. 7.2  Länge lg für die Absturzsicherung, abhängig von der Baugrundklasse. 

Baugrundklasse  A B C D E 

Länge lg 600 m 500 m 400 m 300 m 500 m 

Die maximale Bodenverschiebung, der sogenannte Bemessungswert der Bodenverschie-
bung ugd, wird in Ziffer 16.2.4.3 der Norm SIA 261 in Abhängigkeit des Bedeutungsfaktors, 
des Bemessungswerts der Bodenbeschleunigung und der Parameter des elastischen Ant-
wortspektrums angegeben (Gleichung 35 der Norm SIA 261). In Tab. 7.3 sind die Werte 

für die BWK II (gf = 1,2) angegeben; diese Werte müssen für die BWK III mit 1,25 (1,5/1,2) 
multipliziert werden. 

Die Zahl 1,3 in Gleichung (7.1) entspricht dem Vergrösserungsfaktor des Verschiebungs-
spektrums, d. h. dem Verhältnis zwischen grösster Spektralverschiebung und Bodenver-
schiebung. Der Maximalwert der Spektralverschiebung des elastischen Bemessungs-
spektrums Sud,act ist in der Norm SIA 269/8, Abschnitt 3.3.3, Gleichung (2) für die im verfor-
mungsbasierten Nachweisverfahren zu berücksichtigende Erdbebeneinwirkung festgelegt. 
Bildet man nun das Verhältnis zwischen Maximalwert der Spektralverschiebung und dem 
Bemessungswert der Bodenverschiebung, so erhält man den Vergrösserungsfaktor des 

Verschiebungsspektrums Sud/u gd = 2,5/4p2/0,05  = 0,0633/0,05 = 1,266 oder gerundet 1,3, 
wie in Gleichung (7.1) verwendet. 

Die Auflagerbankbreite b2 in Gleichung (7.1) darf nicht grösser vorgesehen werden als 

0,4 m +3,3ugd + dG+ y2 dT. Der Anteil 3,3ugd setzt sich zusammen aus dem oben erwähnten 
Maximalwert der Spektralverschiebung 1,3ugc des Brückenträgers relativ zu den Stüt-

zenfundamenten und je einmal der maximalen Bodenverschiebung 1,0ugd für die maximale 
Verschiebung des Widerlagers sowie der Stützenfundamente. 

7.3.2 Feste Lagerung auf einem Widerlager  

Da feste Lager auf einem Widerlager häufig bereits in der Anfangsphase eines Erdbebens 
beschädigt oder zerstört werden, besteht die Gefahr, dass das Längslagerungssystem von 
fester Lagerung in schwimmende Lagerung mit Reibung umgewandelt wird und dass in 
der Folge der Träger abstürzen kann. Deshalb ist auch bei fester Lagerung die Absturzsi-
cherung gemäss den Gleichungen (7.2) und (7.3) sowie Abb. 7.1 zu überprüfen. Für l ist 
die Distanz zwischen den beiden Widerlagern (Trägerlänge) einzusetzen. Die Länge lg 
kann wie bei der schwimmenden Lagerung der Tab. 7.2 je nach Baugrundklasse entnom-
men werden. 

ὦ ὦ ὥ  ό Ὠ ‪Ὠ ὦ ὥ ςό Ὠ ‪Ὠ   (7.2) 

ὦ ὦ ὥ ό Ὠ ‪Ὠ ὦ ὥ ςό Ὠ ‪Ὠ   (7.3) 

Die rechte Seite der Gleichungen (7.2) und (7.3) besteht wiederum aus der minimalen 
Überlappungslänge bmin = 0,4 m sowie dem Freiraum beim gegenüberliegenden Widerlager 
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und der maximalen Relativverschiebung zwischen den beiden Widerlagern. Diese Relativ-
verschiebung kann höchstens zweimal die maximale Bodenverschiebung, also 2ugd, errei-

chen, wenn beide Widerlager gleichzeitig um je ugd in Brückenlängsrichtung auseinander 
bewegt werden. 

Tab. 7.3  Berechnungswerte ugd der Bodenverschiebung für die Bauwerksklasse BWK II 

(gf = 1,2) in Abhängigkeit von der Baugrundklasse und der Erdbebenzone. 

Baugrundklasse  Z1a Z1b Z2 Z3a Z3b 

A 1,8 cm 2,4 cm 3,0 cm 4,0 cm 4,8 cm 

B 3,0 cm 4,1 cm 5,0 cm 6,6 cm 8,0 cm 

C 4,2 cm 5,5 cm 7,0 cm 9,0 cm 11,2 cm 

D 6,1 cm 8,2 cm 10,2 cm 13,3 cm 16,3 cm 

E 3,1 cm 4,1 cm 5,2 cm 6,6 cm 8,2 cm 

7.4 Aneinanderprallen  

Abgesehen von lokalen Schäden, die durch das Aneinanderprallen (Hammering) von Bau-
teilen, Fahrbahnplatten oder Widerlagern, die durch eine Fuge getrennt sind, auftreten kön-
nen, ist das Risiko für die Tragsicherheit von Brücken aufgrund dieses Phänomens gering. 
Abb. 3.15 zeigt typische Erdbebenschäden durch Aneinanderprallen. Grundsätzlich wird 
dabei der Beton der Fahrbahnplatte und der Leit- und Schutzbrüstungen zusammenge-
staucht. Zu beachten ist, dass bei Erdbeben grosser Stärke der Bereich, in dem die Fahr-
bahn zusammengestaucht wird, mehrere Dutzend Zentimeter lang sein kann. In diesen 
Fällen kann der Verkehr unterbrochen werden. Wenn bei der Überprüfung potenzielle 
Probleme im Zusammenhang mit Aneinanderprallen festgestellt werden, müssen die kriti-
schen Elemente grundsätzlich miteinander verbunden werden, um Schäden zu verhindern. 

Bei Brücken der BWK II besteht keine Notwendigkeit für eine Ertüchtigung. Bei Brücken 
der BWK III muss die Gebrauchstauglichkeit überprüft werden. Falls erforderlich, müssen 
Fahrbahnplatten mit einer oder mehreren Zwischenfugen verbunden werden. Dies kann 
mit Schockübertragungseinheiten erreicht werden (siehe Abschnitt 9.8.4). In den Berei-
chen der Widerlager kann entweder der Fugenspalt vergrössert werden, falls dies möglich 
ist, oder eine speziell dafür konzipierte Lamellenfuge vorgesehen werden (siehe Abb. 7.4 
und Abschnitt 9.8.5). Dieses System agiert als Sollbruchstelle und ermöglicht ein kontrol-
liertes Nachgeben der Fuge im Falle einer überschüssigen Schliessbewegung. Durch die 
konstruktive Konzeption eines solchen Systems mit einer schiefen Bewegungsebene kann 
die Fuge nach dem Erdbeben mit relativ geringem Aufwand in ihre Ausgangslage zurück-
geschoben werden. Somit ist gewährleistet, dass Rettungsfahrzeuge nach einem Erdbe-
ben die Brücke weiterhin befahren können. 

 

Abb. 7.4  System mit seismischer Sollbruchvorrichtung («Fuse Box») in der Widerlager-
fuge [110]. 
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8 Beurteilung der Verhªltnismªssigkeit 

8.1 Grundprinzipien  

Bei Brücken ist das primäre Schutzziel die Offenhaltung des Verkehrsweges nach einem 
Erdbeben im Rahmen eines Infrastrukturnetzes.  

Falls die Erdbebensicherheit nicht gegeben ist, besteht das Hauptziel einer Erdbebener-
tüchtigung darin, einen Erfüllungsfaktor ɻint = 1,0 zu erreichen. Ist dieses Sicherheitsniveau 
nicht realisierbar, müssen alle verhältnismässigen Massnahmen zur grösstmöglichen Ver-
besserung der Erdbebensicherheit durchgeführt werden, wobei der minimale Erfüllungs-
faktor ɻmin = 0,4 in jedem Fall erreicht werden muss.  

Zu beachten ist, dass die Absturzsicherung des Brückenträgers immer gewährleistet sein 
muss und daher nie Gegenstand einer Bewertung der Verhältnismässigkeit der Massnah-
men ist. Lager und Stützen können beschädigt werden und sich setzen, die Fahrbahnplatte 
kann auf die Auflagerbänke fallen (ausser bei BWK III), darf aber nicht versagen. Sofern 
diese Anforderung des ASTRA erfüllt wird, ist es somit in der Regel nicht notwendig, die 
Risikoreduktion für die Schutzgüter Bauwerk, Anlagen und Betrieb in der Beurteilung der 
Verhältnismässigkeit der Massnahmen zu berücksichtigen. Die Reduktion der Personenri-
siken kann bei Brücken in Abweichung von Ziffer 10.2.5 der Norm SIA 269/8 im Allgemei-
nen vernachlässigt werden. Sie ist für den seltenen Fall zu berücksichtigen, wenn die Be-
schädigung der Brücke bei einem Erdbeben andere Bauwerke sowie die darin befindlichen 
Personen gefährden kann. Ist dies der Fall, muss die Kontrolle gemäss Anhang E der Norm 
SIA 269/8:2017 erfolgen. Die bzw. der für die Prüfung der Erdbebensicherheit zuständige 
Ingenieurin bzw. Ingenieur wird beurteilen, ob eine solche Gefährdung durch die Beschä-
digung der Brücke bei einem Erdbeben eintreten kann. Schliesslich wird bei Autobahnbrü-
cken, bei denen gemäss der Norm SIA 260 der Reduktionsbeiwert für Horizontalkräfte 
(ɣ2i) null ist, der Verkehr auf der Br¿cke nicht ber¿cksichtigt; das bedeutet, dass die Re-
duktion der Personenrisiken auf der Fahrbahn des Bauwerks gemäss Ziffer 10.3 der Norm 
SIA 269/8:2017 null ist (ȹRPM = 0). 

Das Verfahren zur Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Ertüchtigungsmassnahmen 
zur Verbesserung der Erdbebensicherheit von Brücken basiert auf der Norm SIA 269/8 
[20]. 

8.2 Verhältnismässige Ertüchtigungsmassnahmen  

Um die Notwendigkeit einer Massnahme abzuklären oder die Verhältnismässigkeit von Er-
tüchtigungsmassnahmen zu beurteilen, ist es wichtig, die Klasse des Bauwerks zu kennen. 
Brücken werden grundsätzlich entsprechend der Bedeutung ihrer Infrastrukturfunktionen 
einer von zwei Bauwerksklassen zugeordnet, wie Tab. 8.1 [20] zeigt. Die Zuordnung einer 
Brücke zur BWK II beruht immer auf dem Merkmal der Infrastrukturfunktion und nicht auf 
der Personenbelegung (siehe Tab. 25, SIA 261). Das bedeutet, dass der grösste Teil der 
bestehenden Brücken zur BWK II-i gehört.  

Die BWK I beschränkt sich auf Brücken, deren Bedeutung nach einem Erdbeben gering 
ist, z. B. Fussgängerbrücken und Brücken für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke, sofern 
sie keine wichtigen Verkehrswege überqueren. Für Bauwerke der BWK I der Nationalstras-
sen ist immer ein minimaler Erfüllungsfaktor ɻmin = 0,4 statt 0,25 nach der Norm SIA 269/8 
einzuhalten. Die Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Massnahmen für Brücken der 
BWK I wird in dieser Dokumentation nicht behandelt, da sie in der Praxis wenig relevant 
ist.  
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Tab. 8.1  Zuordnung von Infrastrukturfunktionen zu Bauwerksklassen (BWK). 

Bauwerksklasse  Merkmale  Beispiele  

BWK III Lebenswichtige Infrastrukturfunk-
tion: 

Das Bauwerk ist für die betrach-
tete lebenswichtige Infrastruktur-
funktion unverzichtbar. Es gibt 
kaum Redundanz und kaum 
Kompensationsmöglichkeit. 

Brücke, die auf einer lebensretten-
den Achse oder einer Einsatz-
achse liegt. 

Brücke, die nicht schnell wieder-
hergestellt werden kann und de-
ren Verfügbarkeit die Möglichkeit 
einer lebenswichtigen Verbindung 
sicherstellt. 

BWK II-i Bedeutende Infrastrukturfunktion: 

Die Verfügbarkeit des Bauwerks 
ist für die betrachtete bedeutende 
Infrastrukturfunktion massgebend. 

Allgemeiner Fall einer Autobahn-
brücke oder einer Überführung 
über eine Autobahn. 

Brücke, die für die Verfügbarkeit 
einer Verbindung von entschei-
dender Bedeutung ist, aber 
schnell provisorisch repariert oder 
durch einen Notübergang ersetzt 
werden kann. 

Um zu beurteilen, ob eine Ertüchtigungsmassnahme verhältnismässig ist und für Bauwerke 
der BWK III und BWK II-i durchgeführt werden muss, wird die Zahlungsbereitschaft der 
Gesellschaft für den Schutz der Infrastrukturfunktion mit den Kosten der Massnahme ver-
glichen. Die auf den Zeitraum eines Jahres bezogene Zahlungsbereitschaft wird dabei er-
mittelt, indem der Wert des Bauwerks mit der Differenz der massgebenden Infrastruktur-
sätze IS pro Jahr multipliziert wird (Abb. 8.2). Dazu muss der Erfüllungsfaktor ɻeff vor der 
Intervention, d. h. im aktuellen Zustand, bestimmt werden, während der Erfüllungsfaktor 
nach der Intervention ɻint dem Zustand nach der Durchführung der Massnahme entspricht.  

 

Abb. 8.2  Infrastruktursatz IS zur Bewertung der Verhältnismässigkeit von Massnahmen 
zur Erhöhung der Erdbebensicherheit, abhängig vom Erfüllungsfaktor ɻeff und der Bau-
werksklasse einer Brücke mit BWK II-i oder III (Fig. 8 Norm SIA 269/8 [20]). 

Nach der Norm SIA 269/8 ist der Infrastruktursatz IS vom Erfüllungsfaktor ɻ abhängig. Der 
Wert ȹIS ist die Differenz zwischen dem Infrastruktursatz, der dem effektiven Erfüllungs-
faktor ɻeff Ó 0,4 entspricht, und dem Erf¿llungsfaktor ɻint, der nach der geplanten Ertüchti-

gungsmassnahme erreicht wird; für BWK II-i gilt jedoch ein Maximalwert ɻint = 0,7 und für 

BWK III ɻint = 0,8, selbst wenn der Erfüllungsfaktor in Wirklichkeit höher ist. 

Beträgt z.B. bei einer Brücke in der BWK II der Erfüllungsfaktor ɻeff = 0,5, im Ist-Zustand, 

dann ist eine Ertüchtigungsmassnahme, mit der ein Erfüllungsfaktor ɻint Ó 0,7 erreicht wer-
den kann, bis zu jährlichen Kosten von (0,066% - 0%) = 0,066% der Neuerstellungskosten 
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der Brücke verhältnismässig (siehe Abb. 8.2). Übrigens, beträgt der Erfüllungsfaktor be-
reits ɻeff = 0,6 im Ist-Zustand, dann ist eine Ertüchtigungsmassnahme, mit der ein Erfül-

lungsfaktor ɻint Ó 0,7 erreicht werden kann, nur noch bis zu jªhrlichen Kosten von (0,033% 
- 0%) = 0,033% der Neuerstellungskosten der Brücke verhältnismässig.  

Liegt der Erfüllungsfaktor ɻeff, im Ist-Zustand unter 0,4, dann ist die günstigste Ertüchti-
gungsmassnahme, mit der ein Erfüllungsfaktor ɻint Ó 0,4 erreicht werden kann, auf jeden 
Fall, d.h. unabhängig von den Kriterien der Verhältnismässigkeit, auszuführen. Die Norm 
SIA 269/8 [20] hält fest, dass die Investitionskosten zur Erreichung eines minimalen Erfül-
lungsfaktors ɻmin=0,4 von der Prüfung der Verhältnismässigkeit von Ertüchtigungsmass-
nahmen zur Erdbebensicherheit ausgenommen sind. Der Grund dafür ist gemäss der 
Norm, dass jeder Eingriff zur Erreichung eines minimalen Erfüllungsfaktors, ɻmin =0,4 zwin-
gend erforderlich ist. 

Das allgemeine Ziel besteht darin, eine maximale Konformität zu erreichen. Ist der effektive 
Erfüllungsfaktor ɻeff < 0,4, müssen Planungsbüros deshalb vor der Prüfung eines Projekts 

zur Erreichung des minimalen Erfüllungsfaktors ɻmin = 0,4 ein Konzept für den höchstmög-
lichen Erfüllungsfaktor entwickeln, der durch verhältnismässige Massnahmen erzielt wer-
den kann, idealerweise ɻint = 1,0 oder mehr. Für eine erste Beurteilung zur Schätzung der 
sicherheitsbezogenen Investitionskosten SICM werden die Kosten für Massnahmen zur Er-
reichung des minimalen Erfüllungsfaktors ɻmin = 0,4 nicht von den Kosten zur Erreichung 

des angestrebten Erfüllungsfaktors ɻint abgezogen. Grund dafür ist, dass diese Kosten a 
priori nicht bekannt sind, ausser wenn ein solches Konzept erstellt und vergütet wird.  

Wenn die Massnahmen zur Erreichung des angestrebten Erfüllungsfaktors unverhältnis-
mässig sind, wird ein Ertüchtigungskonzept entwickelt, um die Kosten zur Erreichung eines 
minimalen Erfüllungsfaktors ɻmin = 0,4 abschätzen zu können. Dies ermöglicht es:  

i) die sicherheitsbezogenen Investitionskosten genau zu berechnen, falls von einem mini-
malen Erfüllungsfaktor ɻmin = 0,4 auf den angestrebten Wert übergegangen wird, wo-
nach die Verhältnismässigkeit der Massnahmen erneut geprüft werden kann; 

ii) der Bauherrschaft eine provisorische Lösung zur Erreichung der erforderlichen minima-
len Erdbebensicherheit für Übergangszeiträume vorzuschlagen, in denen sie wirtschaft-
lich nicht in der Lage ist, verhältnismässige Massnahmen zu finanzieren, mit denen die 
angestrebte Erdbebensicherheit erreicht werden könnte. 

Eine abweichende Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Ertüchtigungsmassnahmen 
ist im Einzelfall in den Objektdokumenten (insbesondere die Nutzungsvereinbarung) fest-
zuhalten.  

8.3 Restnutzungsdauer  

Die Restnutzungsdauer ist allgemein definiert als Zeitspanne, über welche bei der vorge-
sehenen Nutzung sowohl Tragsicherheit als auch Gebrauchstauglichkeit sichergestellt 
sein sollen. 

Für alle Brücke der Klasse BKW III oder BKW II-i, deren Restnutzungsdauer nicht mehr als 
20 Jahre beträgt, reicht es aus, den unteren Schwellenwert für den Erfüllungsfaktor, Ŭmin = 
0,4 zu gewährleisten. 
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8.4 Beispiel für die Berechnung der Verhältnismässigkeit  

Brunnenbrücke auf der N09 (Wallis)  

Das Projekt zur Erdbebenertüchtigung der Brunnenbrücke auf der N09 wird in Ab-
schnitt 10.1 zusammenfassend vorgestellt. Diese Brücke ist der BWK II-i zugeordnet. 

Der Wert des Bauwerks BSW liegt bei 17 Millionen Schweizer Franken. Da der Erfüllungs-
faktor ɻeff 0,1 beträgt, ist eine Massnahme zur Erreichung der erforderlichen minimalen 
Erdbebensicherheit zwingend notwendig. Die Kosten für das Erreichen des Erfüllungsfak-
tors ɻint = 1,0 werden gemäss dem ausgearbeiteten Projekt auf 150 000 Schweizer Fran-

ken geschätzt. Gemäss Abb. 8.2 könnte als Zielwert ein Erfüllungsfaktor ɻint = 0,7 (BWK II-
i) festgelegt werden. Es ist aber immer wünschenswert, die Verhältnismässigkeit von Mas-
snahmen zu prüfen, die zu einem Erfüllungsfaktor ɻint = 1,0 führen. Dies gilt insbesondere 
für dieses Bauwerk, das sich auf der Verbindungsstrecke zwischen der Gemeinde Brig und 
dem Simplonpass befindet. 

Wie unter Punkt 8.2 ausgeführt, werden in einem ersten Schritt die Investitionskosten für 
die Erreichung des minimalen Erfüllungsfaktors ɻmin = 0,4 nicht vom geschätzten Betrag 
abgezogen, der für die Ertüchtigung aufgewendet werden muss.  

Für einen Erfüllungsfaktor ɻeff = 0,4 ergibt sich ein Infrastruktursatz IS = 0,1 %, während 
man bei einem Erfüllungsfaktor ɻint = 0,7 nach Realisierung der Massnahme einen Infra-
struktursatz IS = 0,0 % erhält.  

Daraus ergibt sich die folgende Differenz der Infrastruktursätze: 
ȹIS = 0,1 % ï 0,0 % = 0,1 %; die Zahlungsbereitschaft für den Schutz der Infrastruktur-
funktion beträgt somit:  

ȹZIM = ȹISĀBSW = 0,1 %Ā17 000 000 = 17 000 CHF pro Jahr 

Bei diesem Bauwerk muss bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Massnahmen 
für die Erdbebensicherheit die Risikoreduktion der Kategorien Bauwerke, Anlagen und Be-
trieb nicht berücksichtigt werden. Auch die Reduktion der Personenrisiken wird nicht ein-
bezogen (vgl. Abschnitt 8.2). Wie in der vom MISTRA BS zur Verfügung gestellten 
Abb. 8.3, in der die Oberfläche der Brücke rot markiert ist, zu erkennen ist, ermöglicht im 
Falle einer vorübergehenden Schliessung eine alternative Strasse unter dem Bauwerk die 
Versorgung der Strecke (ȹRUM = 0). Zudem befindet sich die Brücke weit entfernt von an-
deren Bauwerken oder Objekten, die bei einem Einsturz gefährdet sein könnten 
(ȹRBM = ȹRSM = 0).  

 
Abb. 8.3  : Situationsplan der Brunnenbrücke, MISTRA-BS-Bild. 
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Für das Bauwerk Brunnenbrücke kann man somit schlussfolgern, dass die Risikoreduktion 
ȹRM = ȹZIM 17 000 Schweizer Franken pro Jahr kostet. 

Unter Berücksichtigung eines Diskontierungsfaktors von 2 Prozent pro Jahr sowie einer 
Restnutzungsdauer von 50 Jahren können die anrechenbaren Sicherheitskosten zur Errei-
chung eines Erfüllungsfaktors ɻint = 1,0, SCM wie folgt berechnet werden: 

SCM = DF SICM = 0,032Ā150 000 = 4 800 CHF pro Jahr 

Die Massnahmeneffizienz EFM beträgt somit:  

EFM = ȹRM / SCM = 17 000 / 4 800 = 3,54 > 1, was bedeutet, dass die Kosten für Mass-
nahmen zur Erreichung eines Erfüllungsfaktors ɻint = 1,0 verhältnismässig sind. 

In diesem Beispiel war es nicht notwendig, den zu investierenden Betrag zur Erreichung 
des minimalen Erfüllungsfaktors ɻmin = 0,4 anzugeben. Wäre die Massnahmeneffizienz un-
ter 1.0 gewesen, hätte man diesen Betrag berechnen und vom Betrag von 
150 000 Schweizer Franken abziehen müssen. Nach Aktualisierung der anrechenbaren 
Sicherheitskosten hätte eine neue Berechnung der Massnahmeneffizienz durchgeführt 
werden können.  

8.5 Prioritätensetzung gemäss ASTRA -Vorschriften  

Die Priorität für die Umsetzung der Massnahmenempfehlung wird abgestuft aufgrund des 
minimalen Erfüllungsfaktors ɻeff  im Istzustand: 

¶ ɻeff < 0,4 : 1. Priorität; 

¶ 0,4 Ò ɻeff < 0,7 (0,8 für BK III) 2. Priorität; 

¶ ɻeff Ó 0,7 (0,8 f¿r BK III) 3. Priorität bzw. der Ist-Zustand ist genügend  
 erdbebensicher. 

Der zur Definition der ersten Priorität verwendete Schwellenwert von 0,4 stammt aus der 
Tabelle 1 der Norm SIA 269/8. Er gilt für alle Brücken im ASTRA-Inventar, unabhängig von 
der Bauwerksklasse, und entspricht dem minimalen Erfüllungsfaktor für die Tragsicherheit. 
Ein Erfüllungsfaktor von mehr als 0,7 entspricht der Grenze für eine ausreichende Erdbe-
bensicherheit für Bauwerke bis zur Klasse BWK II-i. Für Bauwerke der Klasse BWK III be-
trägt dieser Wert 0,8 (siehe Abb. 5.2). Die Werte 0,7 bzw. 0,8 für den Erfüllungsfaktor stam-
men aus der Abbildung 8 der Norm SIA 269/8 und entsprechen einem Infrastruktursatz IS 
von 0,00 Prozent pro Jahr. 
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9 Strategien der Erdbebenert¿chtigung 

9.1 Besonderheiten der Erdbebeneinwirkung  

Da die Qualität des erdbebensicheren Verhaltens eines Bauwerks im Wesentlichen als 
Produkt aus Duktilität und Bruchwiderstand betrachtet werden kann, müssen bei der erd-
bebensicheren Verstärkung einige Besonderheiten berücksichtigt werden, die sie von der 
Verstärkung für statische Lasten unterscheiden. 

9.2 Verstärken  

Eine Erhöhung des Bruchwiderstandes ohne Berücksichtigung der Besonderheiten des 
seismischen Verhaltens führt häufig zu einer Verringerung der vorhandenen Duktilität. Die 
Abb. 9.1 zeigt die resultierende Veränderung in der Ebene Tragwiderstand-Duktilität im 
Bezug zu den Anforderungen des Tragsicherheitsnachweises. Als Folge der Reduktion der 
Duktilität muss der Tragwiderstand bei Strategie 1 wesentlich stärker angehoben werden 
als zum Beispiel bei Strategie 2, wo gleichzeitig mit dem Tragwiderstand auch die Duktilität 
erhöht wird.  

 

Abb. 9.1  Erdbebenertüchtigungsstrategien, dargestellt in der Ebene Tragwiderstand-Duk-
tilität [30]. 

In der Ebene Tragwiderstand-Duktilität folgt die Grenze zwischen genügender und unge-
nügender Erdbebensicherheit einer Hyperbel (Abb. 9.1), welche durch die einfache Bezie-
hung definiert wird: Tragwiderstand mal Duktilität ist gleich einer Konstanten. 

Ein typisches Beispiel für die Strategie 2 ist die erdbebengerechte Ummantelung von Stahl-
betonstützen, mit der neben einer geringfügigen Erhöhung des Tragwiderstandes auch das 
plastische Verformungsvermögen auf Biegung verbessert wird und dank der gleichzeitigen 
Erhöhung des Schubwiderstands ein sprödes Schubversagen ausgeschlossen wird. 

9.3 Erhöhung der Duktilität  

Die Erhöhung der Duktilität ist bei der praktischen Umsetzung meistens mit einer Erhöhung 
des Tragwiderstandes verbunden (Strategie 2 in Abb. 9.1). Denkbar ist auch eine Erhö-
hung der Duktilität bei gleichzeitiger Reduktion des Tragwiderstandes (Strategie 3 in 
Abb. 9.1), wenn z.B. ein Bauteil mit sprödem Verhalten entfernt wird. Eine Erhöhung der 



ASTRA 82003  |  Überprüfung der Erdbebensicherheit bestehender Strassenbrücken 

Ausgabe 2024   |   V2.12 73 

Duktilität verbessert das Erdbebenverhalten, solange dabei der Tragwiderstand nicht im 
gleichen Ausmass reduziert wird. 

Die Erhöhung der Duktilität ist als Ertüchtigungsstrategie für Brücken meist zu wenig effi-
zient im Vergleich zu einer Veränderung der Steifigkeit durch eine Modifikation des hori-
zontalen Lagerungskonzepts.  

9.4 Veränderung der Steifigkeit  

Die Steifigkeit des Tragwerkes für horizontale Einwirkungen bestimmt massgeblich das 
dynamische Verhalten und damit die Grösse der Erdbebenbeanspruchung. Da die Grund-
schwingzeit von Brücken meist in den abfallenden Ast des Antwortspektrums bei grösseren 
Schwingzeiten fällt, bewirkt eine Reduktion der Steifigkeit auch eine Reduktion des erfor-
derlichen Tragwiderstandes. In der Ebene Tragwiderstand-Grundschwingzeit betrachtet, 
folgt die Grenze zwischen genügender und ungenügender Erdbebensicherheit einer Linie 
in der Form des elastischen Antwortspektrums (Abb. 9.2). 

 

Abb. 9.2  Erdbebenertüchtigungsstrategien dargestellt in der Ebene Tragwiderstand-
Grundschwingzeit bei Variation der Steifigkeit [30].  

Mit der Strategie 4 soll der anfänglich zu kleine Tragwiderstand ausreichend werden für die 
dank der Steifigkeitsreduktion reduzierten Erdbebenauswirkungen (Abb. 9.2). Parallel 
dazu wachsen die seismisch bedingten Verformungen mit abnehmender Steifigkeit, so 
dass das Kriterium der Gebrauchstauglichkeit entscheidend werden kann. Praktische Bei-
spiele für die Strategie 4 in Abb. 9.2 sind die seismische Isolation des Brückenträgers mit 
horizontal weichen Lagern oder der Wechsel von fester zu schwimmender Lagerung. Auch 
ein Auswechseln eines festen Lagers auf einer relativ steifen, überbeanspruchten Stütze 
durch ein Gummilager kann bereits eine ausreichende Steifigkeitsreduktion ergeben, um 
die Stütze zu entlasten 

Die Strategie 5 de la Abb. 9.2 steht für eine Versteifung im Periodenbereich des Ant-
wortspektrums, das der maximalen Bodenbeschleunigung entspricht. Davon ist dringend 
abzuraten, da dann mit beginnender Schädigung infolge Erdbebenanregung, die Steifigkeit 
des Tragwerks abnimmt und als Folge die Grundschwingzeit zunimmt. Die Erhöhung der 
Schwingzeit bewirkt eine grössere Erdbebenbeanspruchung und damit wiederum eine 
stärkere Schädigung usw. Ein praktisches Beispiel für Strategie 5 ist die Umstellung von 
einem schwimmenden System auf ein festes System. (siehe Kapitel 7.3.2). 

Mit der Strategie 6, einer Versteifung aus dem höheren Schwingzeitenbereich über die 
Eckschwingzeit von 2 s des Bereichs konstanter Spektralverschiebung hinaus, kann die 
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Gebrauchstauglichkeit bei Bauwerksklasse III verbessert werden, da damit der Verschie-
bungsbedarf reduziert wird. 

Die Strategie 6 kann auch erforderlich werden, wenn der Tragwiderstand in Brückenlängs-
richtung zu klein ist, um die Brems- und Anfahrkräfte aufzunehmen. 

9.5 Erhöhung der Dämpfung  

Wenn die Verformungen unter Erdbebeneinwirkung zu gross werden, können diese durch 
eine grössere Dämpfung reduziert werden (Strategie 7 in Abb. 9.3). Die Erhöhung der 
Dämpfung kann z.B. durch den Einbau von hochdämpfenden Gummilagern (Abb. 4.7), von 
Blei-Gummilagern oder von speziellen Dämpfer-Elementen (siehe Kapitel 9.8). 

 

Abb. 9.3  Erdbebenertüchtigungsstrategien dargestellt in der Ebene Tragwiderstand-
Grundschwingzeit bei Variation der Dämpfung [30]. 

9.6 Verbesserung der Absturzsicherung  

Eine Verbesserung der Absturzsicherung des Brückenträgers kann durch folgende Mass-
nahmen erreicht werden: 

¶ Verbreiterung der Auflagerbank (Variable bi der Abb. 7.1); 

¶ Reduktion des Freiraums zwischen Brückenträger und Widerlagerwand durch Einbau-
ten wie z.B. Puffer (Variable ai der Abb. 7.1); 

¶ Monolithische Verbindung zwischen Brückenträger und Widerlager (integrales Widerla-
ger); 

¶ Schliessen von Gerbergelenken und Zwischenfugen durch Umwandlung in einen mo-
nolithisch verbundenen Durchlaufträger; 

¶ Verbinden der beiden Brückenträger bei Gerbergelenken und Zwischenfugen mit Zug-
gliedern [70]; 

¶ Einbau von Längspuffern (Abb. 4.3); 

¶ Einbau von Schubnocken zwischen Brückenträger und Stützen oder Widerlager 
(Abb. 4.6). 

9.7 Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit  

Zur Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit bei Brücken der Bauwerksklasse III können 
auf der Widerstandsseite die Dehnwege der Lager und insbesondere der Fahrbahnüber-
gänge vergrössert werden. Auf der Einwirkungsseite können die massgebenden Verschie-
bungen durch eine Erhöhung der Steifigkeit gemäss Strategie 6 oder durch eine Erhöhung 
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der Dämpfung gemäss Strategie 7 reduziert werden. Eine Veränderung der Duktilität hat 
keinen Einfluss auf die maximalen Verschiebungen, da nach dem Prinzip der gleichen Ver-
schiebungen [58], die maximalen Verschiebungen eines Tragwerks mit gegebener elasti-
scher Anfangssteifigkeit unabhängig von der Duktilität sind. 

9.8 Seismische Is olation  

Um die Belastungen der Pfeiler, Fundationen und Widerlager durch Erdbeben zu reduzie-
ren, können seismische Isolatoren zwischen der Fahrbahnplatte und den Pfeilern und/oder 
Widerlagern eingeführt werden. Dazu gibt es verschiedene Vorrichtungen, die eine (oder 
mehrere) der folgenden Funktionen erfüllen können: Feder, Sollbruchvorrichtung (Fuse 
Box), (viskoser oder elasto-plastischer) Dämpfer oder Schockübertragungseinheit. In der 
Praxis unterscheiden sich die Strategien bei der Anwendung jeder dieser Vorrichtungen, 
die nachfolgend beschrieben werden [36]. 

Zu beachten ist, dass seismische Isolatoren unter Betriebsbedingungen grundsätzlich steif 
und unter seismischen Belastungen flexibel sein müssen. Sie müssen nämlich den Ge-
brauchslasten mit nur minimaler Bewegung standhalten können, aber bei grösseren 
Amplituden weich werden, um die erforderliche Flexibilität zu erreichen, die die Brücke bei 
einem Erdbeben wirksam isoliert. Dies bedeutet in der Regel, dass die Last-Verschie-
bungs-Kurven dieser Vorrichtungen nicht linear sind. In den meisten Isolatoren werden 
diese nicht-linearen Eigenschaften auch genutzt, um eine hysteretische Energiedissipation 
zu erreichen [35]. 

9.8.1 Federn (Erdbebenvorrichtungen)  

Der Einbau einer Feder mit geringer horizontaler Steifigkeit zwischen einem Pfeiler (oder 
Widerlager) und der Fahrbahnplatte soll die Gesamtsteifigkeit K des Bauwerks verringern 

und damit die Schwingzeit T = 2ʌ Бɉɥ /  ɣɊ erhöhen (Strategie 4, Abb. 9.2). Diese Vermin-
derung der Steifigkeit führt im absteigenden Ast des Spektrums zu einer deutlichen Reduk-
tion der Gesamtbeschleunigung, die auf die Struktur übertragen wird. Dieser Effekt wird in 
Abb. 9.4 dargestellt, die die elastischen Antwortspektren der Beschleunigung für die 
Zone Z3b, Baugrundklasse C, BWK II und für verschiedene Dämpfungsmasse zeigt. Eine 
solche Feder kann z. B. aus einem dicken Elastomerlager mit einvulkanisierten Stahlplat-
ten bestehen. Die Dämpfung ist bei dieser Art von Lagern gering. Es wird angenommen, 
dass sie einem linearen Gesetz folgen und elastisch bleiben (siehe Abb. 9.5). Das System 
lässt sich relativ einfach umsetzen und kann sehr kostengünstig sein, wenn es im Rahmen 
eines regelmässigen Austauschs der Lager eingebaut wird. 

Im Gegenzug bedeutet eine Erhöhung der Gesamtflexibilität eine Zunahme der Verschie-
bungen der Fahrbahnplatte, die bei der Analyse berücksichtigt werden muss. Die Federn 
können in diesem Fall mit Dämpfungsvorrichtungen kombiniert werden; dadurch werden 
die Funktionen der Dämpfung und der Rückzentrierung nach der Erdbebenerschütterung 
kumuliert und die Verschiebungen begrenzt. Dieser Effekt wird in Abb. 9.6 dargestellt, die 
die elastischen Antwortspektren der Verschiebung für die Zone Z3b, Baugrundklasse C, 
BWK II und für verschiedene Dämpfungsmasse zeigt. Eine mögliche Technik zur Erhöhung 
der Dämpfung ist die Verwendung von Elastomerlagern mit einvulkanisierten Stahlplatten 
und Bleikern (siehe Abb. 9.7). Bei dieser Vorrichtung übernimmt das Elastomer die Rolle 
der Feder, während das Blei, das die Besonderheit aufweist, bei Raumtemperatur plastisch 
zu sein, die Funktion des Dämpferelements übernimmt. Die Dämpfung kann bei dieser Art 
von Lagern Werte von 20 bis 30 Prozent erreichen [91].  

Das Elastomerlager mit einvulkanisierten Stahlplatten und Bleikern zählt zu den bilinearen 
Lagern. Andere Lager, die zur selben Familie gehören, sind:  

(1) Elastomerlager mit hoher Dämpfung (siehe Abb. 9.8), die identisch mit Standard-La-
gern mit einvulkanisierten Stahlplatten sind, aber einen Gummi mit höheren Dämpfungsei-
genschaften verwenden. Die Dämpfung kann bei dieser Art von Lagern Werte von 15 bis 
20 Prozent erreichen [91]. 

(2) Kalottenlager. Je nach Anzahl der Gleitflächen unterscheidet man zwischen den Typen 
«Single» (siehe Abb. 9.9), «Double» und «Triple» (siehe Abb. 9.10). Die Dämpfung kann 
bei dieser Art von Lagern Werte von bis zu 20 Prozent erreichen [91]. 
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(3) Gleitlager (siehe Abb. 9.11). Diese Lager nehmen Energie über Reibung auf. Grund-
sätzlich ist die Dämpfung solcher Lager nicht sehr hoch. Aufgrund ihrer geringen effektiven 
Steifigkeit werden sie aber häufig mit anderen Arten von Lagern kombiniert, um eine Erhö-
hung der Gesamtsteifigkeit des Systems zu vermeiden. 

 

Abb. 9.4  Prinzipien der seismischen Isolierung. Beschleunigungsantwortspektren. 

 

  

Abb. 9.5  Beispiel für ein dickes Elastomer-Lager mit einvulkanisierten Stahlplatten [108]. 
Rechts: Last-Verformungskurve und Hysterese. 
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Abb. 9.6  Prinzipien der seismischen Isolierung. Spektren der horizontalen Verschiebung. 

 

Abb. 9.7  Beispiel eines Elastomerlagers mit einvulkanisierten Stahlplatten und Bleikern 
[108]. Rechts: Last-Verformungskurve und Hysterese. 

Abb. 9.8  Beispiel eines Elastomerlagers mit einvulkanisierten Stahlplatten mit hoher 
Dämpfung [112]. Rechts: Last-Verformungskurve und Hysterese. 

 






















































































